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Ihre Verbandsgemeindeverwaltung

Erreichbarkeit der Verbandsgemeindeverwaltung
Aufgrund der aktuellen Situation bitten wir um telefonische 
Terminabsprachen mit dem zuständigen Sachbearbeiter.
Das Bürgerbüro ist ohne Terminvereinbarung zugänglich.

Erreichbarkeit des Tourismusbüros
Das Tourismusbüro ist momentan von Montag bis Freitag 
von 09:00 bis 12:30 Uhr und von 14.00 bis 16.00 Uhr geöffnet.
Tel: 06345 3531
E-Mail: urlaub@landau-land.de

Hausadresse: An 44, Nr. 31, 76829 Landau
Postfach 22 29, 76812 Landau in der Pfalz
Kontakt: Tel.: 06341 143-0, Fax: 06341 143-70
Internet: www.landau-land.de
Öffnungszeiten der Verwaltung und des Bürgerbüros
Montag:
08.30 Uhr - 12.00 Uhr
(Bürgerbüro durchgehend 07.30 Uhr bis 14.00 Uhr!)
Dienstag:
08.30 Uhr - 12.00 Uhr und 14.00 Uhr - 16.00 Uhr
Mittwoch:
08.30 Uhr - 12.00 Uhr
Donnerstag:
08.30 Uhr - 12.00 Uhr und 14.00 Uhr - 18.00 Uhr
(Bürgerbüro durchgehend 08.30 Uhr bis 18.00 Uhr!)
Freitag:
08.30 Uhr - 12.30 Uhr
Weitere Termine nach vorheriger telefonischer  
Vereinbarung (06341 143-0).
Verein Südliche Weinstrasse Landau-Land e. V.
Büro für Tourismus, Hauptstr. 4, 76829 Leinsweiler
Tel.: 06345/3531, Fax: 06345/ 2457
Email: urlaub@landau-land.de
Öffnungszeiten
1. März - 31. Oktober
Montag - Freitag: 09.00 Uhr - 12.30 Uhr, 13.30 Uhr - 17.00 Uhr
Samstag: 10.00 Uhr - 12.00 Uhr
1. November - 28. Februar
Montag - Freitag, 09.00 Uhr - 12.30 Uhr; samstags geschlossen

Medizinische Versorgung
Kassenärztliche Notfalldienstzentrale am Vinzentius-Kranken-
haus Landau, Cornichonstr. 4, Landau, Tel.: 06341 19292.
Die kassenärztliche Notfalldienstzentrale wird von den nieder-
gelassenen Ärzten in Landau betrieben und sichert die 24-stün-
dige Abdeckung der Versorgung durch niedergelassene Ärzte 
für Notfälle zu. Die Notfalldienstzentrale ist keine Einrichtung des 
Vinzentius-Krankenhauses, deshalb beachten Sie bitte die eigene 
Rufnummer. Durch die gute und erprobte Kooperation mit den 
niedergelassenen Ärzten und die räumliche Nähe auf dem Gelände 
des Krankenhauses ist ein fachlicher Austausch jedoch ebenso 
gegeben wie die schnelle Verfügbarkeit von Medizintechnik.

Kinderärzte
Notfalldienstzentrale Landau/Südliche Weinstraße Corni-
chonstr. 4, Landau, (Kinderklinik Vinzentiuskrankenhaus) 
Tel.: 06341 19292
Notdienstbereich Albersweiler, Ranschbach, Birkweiler, Sie-
beldingen, Eußerthal, Dernbach und Ramberg
Kassenärztliche Notfalldienstzentrale am Vinzentius-Kranken-
haus Landau, Cornichonstr. 4, Landau, Tel.: 06341 19292.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Hausarzt.

Augenärzte
Augenklinik Westpfalz Klinikum, Hellmut-Hartert-Str. 1, 67655 
Kaiserslautern, Tel.: 0631-2030
Bereitschaftsdienst: Täglich 19 Uhr - 7 Uhr, mittwochs 14 Uhr 
bis donnerstags 7 Uhr, freitags 16 Uhr bis montags 7 Uhr sowie 
Brückentage, der 24.12. und 31.12., alle Feiertage (an diesen ab 
18.00 Uhr des Vortages).
Zahnärzte
Praxisbereich Bad Bergzabern
Samstag, 04.06.2022 von 09.00 bis 12.00 Uhr
Sonntag, 05.06.2022 von 11.00 bis 12.00 Uhr
Dr. Thilo Peters,
Hauptstraße 13, 76865 Insheim, Tel. 06341/85252
Montag, 06.06.2022 von 11.00 bis 12.00 Uhr
Dr. Ulrich Ducke,
Am Osterbächel 23, 76855 Annweiler, Tel. 06346/8313
Praxisbereich Landau
Samstag, 04.06.2022 von 09.00 bis 12.00 Uhr
Sonntag, 05.06.2022 von 11.00 bis 12.00 Uhr
ZA Holger Closhen,
Horststraße 53, 76829 Landau, Tel. 06341/83180
Montag, 06.06.2022 von 11.00 bis 12.00 Uhr
ZA Michael Vonderlin,
Westbahnstraße 3, 76829 Landau, Tel. 06341/4470
Tierärzte
Zu erfragen bei den niedergelassenen Tierärzten.

Apotheken-Notdienstservice
www.apotheken.de.
Die Apothekennotdienst-Hotline der deutschen Apotheker erreichen 
Sie kostenlos aus dem deutschen Festnetz unter 0800 00 22833 oder 
von einem Mobiltelefon unter 22833 (max. 69 Cent/Min.)

Gift-Notruf Rheinland-Pfalz: Tel.: 06131 19240

Bereitschaftsdienste

Rufbereitschaft der Verbandsgemeindewerke Landau-Land 
für Trinkwasser und Kanalsystem
Telefon 0172 72 311 40, AB 06341-30251
Bereitschaftsdienst bei den Gruppenwasserwerken 
Bornheim außerhalb der Dienstzeit:
für die Ortsgemeinden Walsheim und Knöringen
Bereitschaftsdienst des diensthabenden Monteurs im Notfall 
(Wasserrohrbruch etc.) unter Funktelefon-Nummer: 0172 6201215.
Mitteilung an die Verwaltung der Gruppenwasserwerke nur in 
Verwaltungsangelegenheiten: Anrufbeantworter: 06348 6498.
Polizeiinspektion Landau/Pf.
Paul-von-Denis-Straße 5, 76829 Landau/Pf.
Tel: 06341/287-0, Fax: 06341/287-112
Email: pilandau@polizei.rlp.de
Stromversorgung
www.pfalzwerke-netz.de. Pfalzwerke Netz AG, Landauer Straße 
28, 76870 Kandel, Tel.: 0621 5852010 (Hotline Ludwigshafen), 
Fax: 07275 955421
Bei Störungen im Stromnetz: 0800 7 97 77 77
Störungsdienst Erdgas der Thüga Energienetze GmbH
www.thuega-energienetze.de. Thüga Energienetze GmbH
Leitstelle - Störungsannahme Bereich Pfalz und Nordbaden:
Tel: 0800 - 0837111 (Strom & Erdgas)
Polizei: ...........................................................................Tel.: 110
Feuerwehr, DRK-Rettungsdienst - Krankentransport,
Landau, .............................................................................................Tel.: 112
Ärztlicher Bereitschaftsdienst:
........................................................................................................Tel.: 116117

Wichtige Adressen in Landau-Land:
Notfall- und Bereitschaftsdienste
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Immer was los in landauland

Büro für Tourismus Landau-Land 
Hauptstr. 4, 76829 Leinsweiler 
06345-3531 urlaub@landauland.de 
www.landauland.de

Veranstaltungen in landauland
02. Juni bis 12. Juni 2022
----------------------------------------------------------
Öffnungszeiten im Büro für Tourismus
März-Oktober:
Montag-Freitag: 09.00-12.30 Uhr
 14.00-16.00 Uhr
----------------------------------------------------------

Madenburg - Unplugged
03.+10.06., 19.30 Uhr, Madenburg
Bei gutem Wetter gibt es auf der Madenburg Live-Musik. 
Einlass ab 18 Uhr, Eintritt frei!
03.06. Johnny Rieger
10.06. Die Kirchberger

Weinbergwanderung Wilhelmshof
4.6., 14.30 Uhr, Wilhelmshof Siebeldingen
Während der geführten Wanderung durch die große Gewächs-
lage Siebeldingen Im Sonnenschein erfahren Sie viel über das 
Terroir, seine Entstehungsgeschichte, die verschiedenen Reb-
sorten und die Arbeiten rund ums Jahr im Weinberg.
Unsere nachhaltige biologische Wirtschaftsweise zeigen wir 
direkt in unseren Weinbergen und Sie können sich von der 
Qualität im Glas direkt am Ort der Entstehung überzeugen. Sie 
verkosten fünf verschiedene Weiß- und Rotweine während der 
Wanderung.
Ein typisches Pfälzer Vesper unserer Lieblings-Landmetzgerei 
genießen Sie mit wunderschönem Blick in den Weinbergen. 
Sollte es in Strömen Regnen wandern wir durch den Weinkeller.
Preis: 75 € pro Person, Info, Anmeldung und weitere Veranstal-
tungen unter www.wilhelmshof.de

Birkweiler Weinfrühling
4.-6.06., Sa ab 16 Uhr (Eröffnung 17 Uhr),  
So & Mo ab 11 Uhr, Weinlage Kastanienbusch, Birkweiler
Der Birkweiler Kastanienbusch ist die wohl bekannteste Wein-
lage des 700 Jahre alten Winzerdorfs Birkweiler. Mehr als ein 
Dutzend Winzer pflegen die wertvollen, bis zu 300 Meter hoch 
gelegenen, teilweise recht steilen Weinberge. Erleben Sie in 
genau diesem mit uns den romantischten Weinfrühling der 
Region. Teilnehmende Weingüter: Lencer-Löhr, Graßmück, 
Wolf, Siener, Gies-Düppel, Dr. Wehrheim, Scholler, Dicker-Doll
Teilnehmende Gastronomen: Café Ich bin so Frey, Le Bistro, 
Gaumenfreunde Catering, Joul‘s Landau, Rebmann Gourmet 
Catering

Leinsweiler Frühjahrskonzerte 2022
im Juni, Martinskirche, Leinsweiler, jeweils 18 Uhr
5.6. Lieder mit und ohne Worte: Klavierabend mit Gesang, 
Ilse Berner (Sopran), Robin Völbel (Klavier)
6.6. Chopin Piano: Klavierabend, Sachiko Furuhato
11.6. Alles Fake?! Musik fürs falsche Instrument, Annett Sinn-
well (Viola), Martina Cukrov-Jarrett (Klavier)
12.6. Von Bach bis Flamenco: Eine Reise durch drei Jahrhun-
derte Gitarrenmusik, Wolfgang Mayer (Gitarre)

Europäische Musik des Barock - Konzert
5.6., 17 Uhr, Prot. Kirche St. Oswald, Heuchelheim
Die Gemeinde lädt ein zum Konzert mit Werken von Georg Muf-
fat, Francois Couperin, Antonio Vivaldi, Georg Philipp Telemann 
u.a. Der Grundgedanke des Konzerts ist, die verschiedenen nati-
onalen Stile des Barock zu präsentieren. Am deutlichsten tritt 
der französische Stil in den Stücken von Couperin zu Tage; die 
Sonate von Vivaldi repräsentiert den temperamentvollen italie-
nischen Stil. Mit Platti werden die Grenzen des Barock fast über-
schritten, während Muffat, der als Elsässer einen ganz eigenen Stil 
entwickelte, und Purcell die früheren Stadien des Barock vertreten.
Ausführende: Barbara Obert (Oboe), Michael Schneider (Violon-
cello), Martin Schreiner (Orgel/Cembalo)
Eintritt frei - Spenden erbeten

Funzelabend auf der Madenburg
8.6., 18-23 Uhr, Madenburg
Jeden Mittwoch im Sommer (bei gutem Wetter!) wird die 
Madenburg in ein besonderes Licht getaucht. Wenn die Sonne 
im Westen hinter den Bäumen des Pfälzerwaldes verschwindet, 
sorgen Kerzen, Fackeln und Beleuchtung für ein besonders war-
mes Ambiente, das man am besten bei einem guten Glas Wein 
genießen kann.Warme Küche bis 21 Uhr. Für den Heimweg 
sollte an die eigene „Funzel“ gedacht werden!

Pfalzgenuss-Radtour in und um  
Landau und Landau-Land
11.6., 10-18 Uhr Landau & Landau-Land
Entdecke die kulinarischen Köstlichkeiten aus der Region 
Landau & Landau-Land! Yummytours bieten eine ganz beson-
dere Fein-schmecker-Tour für jedes Alter durch die erlesensten 
Genussorte in der Region. Erquickung für alle Sinne! 22 aus-
gesuchte Erzeuger, Delikatessengeschäften, Restaurants, Cafés 
und Weingüter bieten dir und deinen Freunden einen ganzen 
Tag lang Kostproben ihrer feinen Leckereien.
Tickets: 35 € auf www.yummytours.de

Impressionistische Wanderung / Max Slevogt Weg
11.6., 14 Uhr, ca. 3,5h, Leinsweiler
Führung mit Gudrun Stübinger-Kohls
Erfahren Sie alles Wissenswerte über Leinsweiler und den 
bedeutenden Impressionisten Max Slevogt, der hier seine Wahl-
heimat fand. Max Slevogt kaufte 1914 den Gutshof Neukastel, 
oberhalb von Leinsweiler, wo er bis zu seinem Tod 1932, größ-
tenteils lebte und auch dort bestattet wurde. Zusätzlich erfah-
ren Sie allerhand Wissenswertes über die Region, den Pfälzer 
Wein, die Menschen und Umgebung. Sie dürfen sich auf eine 
unterhaltsame Wanderung im Pfälzerwald freuen, die mit einer 
kleinen Überraschung inmitten der herrlichen Landschaft abge-
rundet wird. 18 €, Anmeldung: 0176 20601165, g.stuebinger-
kohls@web.de, Anmeldeschluss: 24h vorher

Veranstaltungen in landauland 
 
26. Mai bis 05. Juni 2022 
------------------------------------------------------------- 
Öffnungszeiten im Büro für Tourismus  
März-Oktober: 
Montag-Freitag: 09.00-12.30 Uhr  
                   14.00-16.00 Uhr 
 
Madenburg  Unplugged 
27.05.+03.06., 19.30 Uhr, Madenburg 
Bei gutem Wetter gibt es auf der Madenburg Live-Mu-
sik. Einlass ab 18 Uhr, Eintritt frei! 
27.05. Unplugged Light DJ Felix 
03.06. Johnny Rieger 
 
Führung am Rebenlehrpfad am 
Geilweilerhof 
01.06., 15 Uhr, Geilweilerhof Siebeldingen 
Besuchen Sie den Rebenlehrpfad an der Deutschen 
Weinstraße! Der Rebenlehrpfad am Geilweilerhof in 
Siebeldingen informiert über die Aufgabengebiete des 
Instituts. Entlang der Zuchtquartiere und Sortimente 
führt der Lehrpfad an unzähligen nationalen und inter-
nationalen Rebsorten vorbei. Außerdem können Sie 
vor Ort alte Landsorten entdecken, die sonst kaum 
noch zu finden sind. Die Schautafeln vermitteln Ihnen 
an mehreren Stationen einen Einblick in die Züch-
tungs- und Forschungstätigkeit und illustrieren weitere 
Themen rund um die Rebenforschung. 
Kostenlose Führungen immer am 1. Mittwoch des Mo-
nats von Mai bis Oktober. Treffpunkt: Am Hauptein-
gang des Institutes für Rebenzüchtung Geilweilerhof. 
Um telefonische Anmeldung wird gebeten: 06345 410 
 
Funzelabend auf der Madenburg 
01.06., 18-23 Uhr, Madenburg 
Jeden Mittwoch im Sommer (bei gutem Wetter!) wird 
die Madenburg in ein besonderes Licht getaucht. 
Wenn die Sonne im Westen hinter den Bäumen des 
Pfälzerwaldes verschwindet, sorgen Kerzen, Fackeln 
und Beleuchtung für ein besonders warmes Ambiente, 
das man am besten bei einem guten Glas Wein genie-
ßen kann. 
Warme Küche bis 21 Uhr. Für den Heimweg sollte an 
die eigene "Funzel" (Taschenlampe) gedacht werden! 
 
 
Weitere Informationen zu den Veranstal-
tungen finden Sie hier: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Weitere Informationen zu den 
Veranstaltungen finden Sie hier:
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Junges Landau-Land
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Aus der Verbandsgemeinde
Landau-Land

Amtlicher Teil

 › Vorgezogener Redaktionsschluss 
Amtsblatt

Aufgrund der anstehenden Feiertage Pfingsten und Fron-
leichnam ist von Seiten des Verlages eine Vorverlegung des 
Redaktionsschlusses notwendig.

- Alle Beiträge für KW 23 (erscheint am 9. Juni 2022) müs-
sen bis spätestens Freitag, 3. Juni 2022 um 9 Uhr einge-
reicht sein.

- Alle Beiträge für KW 24 (erscheint am 15. Juni 2022) 
müssen bis spätestens Freitag, 10. Juni 2022 um 9 Uhr 
eingereicht sein.

Später eingegangene Texte können leider nicht mehr berück-
sichtigt werden.

Impressum

Für Anzeigenveröffentlichungen und Fremdbeilagen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die zur Zeit gültige 
Anzeigenpreisliste. Für Textveröffentlichungen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Namentlich gekennzeichnete 
Artikel geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder. Bei Nichtlieferung ohne Verschulden des Verlages oder 
infolge höherer Gewalt, Unruhen, Störung des Arbeitsfriedens, bestehen keine Ansprüche gegen den Verlag.

Erscheinung:  nach Bedarf
Zustellung:  Kostenlose Zustellung an alle  
 Haushalte, Einzelbezug über  
 den Verlag
Zentrale: Tel. 06502 9147-0,
 E-Mail: service@wittich-foehren.de

Herausgeber: Verbandsgemeinde Landau-Land
 76829 Landau, An 44, Nr. 31
Druck: Druckhaus WITTICH KG
Verlag: LINUS WITTICH Medien KG
Anschrift: 54343 Föhren, Europa-Allee 2 

Redaktionell Verbandsgemeinde Landau-Land
Verantwortlich: Torsten Blank, Bürgermeister
Redaktion: Nikola Krumholz
 amtsblatt@landau-land.de
Anzeigen: Melina Franklin, Produktionsleiterin

IN EIGENER SACHE
Wenn Sie kein “Amtsblatt der 

Verbandsgemeinde Landau-Land” 
bekommen haben ...

Reklamationen wegen Nichtzustellung des “Amtsblatt 
der Verbandsgemeinde Landau-Land” nimmt der Ver-
lag entgegen unter folgenden Nummern:

06502/9147-0
Die neue E-Mail-Adresse für Reklamationen ist:

vertrieb@wittich-foehren.de
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Aus den Institutionen, Schulen, 
Behörden in Landau-Land

Fund- und Verlustsachen

In Ranschbach wurde im Eingangsbereich vom Friedhof ein 
Schlüssel gefunden. An der Pilgerstätte Kaltenbrunn wurde 
eine Kompaktkamera verloren.
Fund- und Verlustsachen können beim Fundbüro der Verbands-
gemeindeverwaltung Landau-Land, Tel. 06341/1430 gemeldet 
und abgegeben werden.

Wir gratulieren

In der Zeit vom 03.06.2022 bis einschließlich 09.06.2022 fei-
ern nachstehend aufgeführte Bürgerinnen und Bürger aus unse-
rem Verbandsgemeindebereich, die 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 
Jahre und älter werden, ihren Geburtstag:
03.06.2022 Paulina Rebmann, Leinsweiler  75 Jahre
04.06.2022 Kurt Bens, Leinsweiler  70 Jahre
06.06.2022 Ivan Les, Billigheim-Ingenheim  80 Jahre
07.06.2022 Anna Putiatynska, Böchingen  75 Jahre
08.06.2022 Carla Fischer, Ilbesheim  70 Jahre
09.06.2022 Gerd Heß, Impflingen  75 Jahre
09.06.2022 Inge Kräußle, Frankweiler  75 Jahre
Goldene Hochzeit
09.06.2022 Ingrid und Klaus Müller, Billigheim-Ingenheim

Umweltecke

 › Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz e. V.
Fassade dämmen – am besten nachhaltig
Kostenloses Web-Seminar bietet umfassende Informationen
- Die Dämmung einer Hausfassade bringt viele Vorteile.
- In einem Online-Vortrag informieren Experten der Verbrau-

cherzentrale und des Instituts für angewandtes Stoffstrom-
management umfassend zur Fassadendämmung.

- Ausführliche Informationen und Anmeldung unter www.ver-
braucherzentrale-rlp.de/webseminare-rlp.

Spätestens wenn die Fassade eines älteren Hauses einen neuen 
Anstrich bekommen soll, stellt sich die Frage nach der Fassaden-
dämmung. Diesen Moment nicht für eine Energiesparmaßnahme 
zu nutzen, wäre eine verpasste Chance. Denn eine Dämmung der 
Fassade bringt was: die Wärme bleibt drinnen, der Heizwärme-
bedarf und die Heizkosten sinken, Behaglichkeit und Wohnkom-
fort verbessern sich und das Schimmelpilzrisiko sinkt. In diesem 
Online-Vortrag erläutert der Energieberater der Verbraucherzen-
trale Klaus Danner, welchen Einfluss die Außenwanddämmung 
auf die Behaglichkeit und das Schimmelrisiko im Wohnraum 
hat. Er informiert darüber, was bei Planung und Ausführung zu 
beachten ist und welche Fördermöglichkeiten bestehen.
Wer sich für eine Wärmedämmung entschieden hat, hat bei der 
Auswahl der Materialien die Qual der Wahl. Im zweiten Teil des 
Vortrags geht Christoph Dohm vom Institut für angewandtes 
Stoffstrommanagement auf die Nachhaltigkeit von Dämmstoffen 
ein und zeigt die Vor- und Nachteile der synthetischen und alter-
nativen Materialien auf.
Das Web-Seminar „Fassade dämmen – am besten nachhaltig“ 
findet am Mittwoch, den 8. Juni von 18 bis 19:30 Uhr statt. 
Die Teilnahme ist kostenlos. Interessierte können sich anmelden 
unter www.verbraucherzentrale-rlp.de/webseminare-rlp.
Um teilnehmen zu können, werden ein Computer mit Internet-
zugang und Lautsprecher benötigt. Ideal ist ein Kopfhörer. Als 
Browser werden
Mozilla Firefox oder Google Chrome empfohlen – bei anderen 
Browsern ist die Funktionalität im Web-Seminar eingeschränkt.

Digital-Botschafter*innen der 
Verbandsgemeinde Landau-Land

Seniorenhilfe für Handy und Internet

Kostenloses Beratungs- und Unterstüt-
zungsangebot für ältere Menschen.
Wünschen Sie sich eine vertrauenswür-
dige Hilfestellung für den Einstieg in die 

digitale Welt (z. B. Nutzung eines Smartphones) oder einfach 
eine praktische Unterstützung beim Zurechtkommen mit 
den neuen Geräten und Medien, dann stehen Ihnen unsere 
ehrenamtlichen „Digitalbotschafter“ zur Verfügung.
Hier finden Sie die Kontaktdaten für den Ansprechpartner in 
Ihrer Gemeinde:

Ortsgemeinde Ehrenamtlicher Digital-Botschafter

Billigheim-
Ingenheim

Jochen Klause;
telef. Terminvereinbarung 
mittwochs 11-13 Uhr, Tel. 0176-3857 1827

Birkweiler Gunther Schmidt;
telef. Terminvereinbarung 
donnerstags 18-20 Uhr, Tel. 06345-959760

Böchingen Günter Schweppenheiser;
telef. Terminvereinbarung 
montags 18-20 Uhr, Tel. 06341-620315

Eschbach Helmut Esch;
telef. Terminvereinbarung montags 10-12 Uhr,
mittwochs 16-17 Uhr, Tel. 06345-954 8928

Göcklingen Norbert van Eickels;
telef. Terminvereinbarung 
donnerstags 17-19 Uhr, Tel. 06349-927805

Heuchelheim-
Klingen

Sonja Tausch-Treml;
telef. Terminvereinbarung 
montags 10-12 Uhr, Tel. 06349-3280

Knöringen Kerstin Grimm;
telef. Terminvereinbarung dienstags + 
donnerstags ab 17 Uhr, Tel. 0170-682 3981

Ranschbach Knud Rühmann;
telef. Terminvereinbarung dienstags + 
mittwochs 17-19 Uhr, Tel. 0177-314 8735

Walsheim Kerstin Grimm;
telef. Terminvereinbarung dienstags + 
donnerstags ab 17 Uhr, Tel. 0170-682 3981

Nichtamtlicher Teil
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unbedingt eine Flachwasserzone einplanen. Tiere die in den Teich 
hineingefallen sind, können so auch wieder entkommen. Beim 
haarscharfen darüber fliegen können Fledermäuse die Wasser-
fläche als Tränke nutzen.
Garten ohne Gift: Wer Fledermäusen helfen will, setzt auf gift-
freies Gärtnern. Der Einsatz von Pestiziden verringert den Bestand 
an Insekten, von denen sich heimische Fledermäuse ernähren 
oder vergiftet die Tiere über die Nahrungskette selbst.
Licht aus: Hell erleuchtete Fassaden und Festbeleuchtung im 
Garten sind ein No - Go bei den lichtempfindlichen und nacht-
aktiven Säugetieren. Außenbeleuchtung sollte auf das Notwen-
digste reduziert oder gleich ganz abgeschaltet werden. Ist sie 
unverzichtbar, ist es ratsam, Lampen nach oben hin abzuschir-
men und sie möglichst niedrig anzubringen. Je weniger Blauan-
teile das Licht hat, desto besser.
Ein Haus für die Fledermaus: Eine weitere Ursache für die 
Gefährdung der heimischen Fledermausarten ist der Verlust von 
geeigneten Quartieren. Durch die Sanierung alter Gebäude und 
das Abholzen von alten Bäumen, finden Fledermäuse immer 
weniger Unterschlupf. Höhlen und Spalten in alten Bäumen, an 
Gebäuden und in Kellern werden gern von Fledermäusen als 
Quartier genutzt. Wo es das nicht gibt, hilft ein Fledermauskasten 
oder -brett, z.B. für die Giebelwand oder den Baumstamm.

Damit es wieder summt und brummt Wildbienen im Fokus 
des Weltbienen - Tags 2022
Zum Weltbienen - Tag macht der NABU auf den dramatischen 
Rückgang der Wildbienen aufmerksam. Sie sind stark betroffen 
vom Insektensterben in Deutschland und weltweit. Der NABU 
zeigt die Treiber des Artenverlusts auf, und zeigt, wie man die 
gefährdeten Insekten schützen kann.
Es ist eine alarmierende Entwicklung: Fast die Hälfte aller in der 
Roten Liste bewerteten Bienenarten sind bestandsgefährdet oder 
schon ausgestorben. Nur etwa 37 Prozent gelten als ungefährdet. 
In der Datenbank des internationalen Biodiversitäts - Netzwerks 
GBIF werden immer weniger Beobachtungen von Wildbienen-
arten gemeldet. Zwischen 2006 und 2015 waren es 25 Prozent 
weniger als noch vor 1990.
Vor allem die monotone, strukturarme Agrarlandschaft sorgt für 
einen starken Artenverlust. Um dem entgegenzuwirken, fordert 
der NABU einen Anteil nicht - bewirtschafteter Flächen von min-
destens zehn Prozent. Denn Brachen bieten - neben Hecken und 
anderen Strukturelementen - Wildbienen und Co. einen wichti-
gen Lebens- und Rückzugsraum und damit die Chance zu über-
leben.
Besondere Arten, die es auch zu schützen lohnt
Wildbienen sind nicht nur Bestäuber und Nützlinge. Bei eini-
gen von ihnen lohnt es sich, sie schon allein für ihre charmanten 
Namen und besonderen Eigenheiten kennenzulernen:
Große Zottelbiene sammelt Pollen indem sie in der Blüte badet.
Blattschneiderbienen sind Bauchsammlerinnen, d.h. sie tragen 
die Pollen unten am Hinterleib und nicht mit den Beinen
Die goledene Schneckenhaus - Mauerbiene legt ihre Nester in 
verlassenen Schneckenhäusern an.
Das Markenzeichen der braunbürstigen Honigbiene sind ihre 
„Schlaghosen“ (Pollenpakete an den Hinterbeinen)
Laut Dr. Laura Breitkreuz, NABU - Referentin für Biodiversität 
und Entomologie, sind vor allem landwirtschaftlich intensiv und 
einseitig genutzte Gebiete sehr bienenarm. In strukturreichen 
Lebensräumen mit einem vielfältigen Nahrungsangebot von 
nektar- und pollenspendenden Wildpflanzen sowie ausreichend 
Nistplätzen findet man hingegen die größte Artenvielfalt an 
Bienen. Damit es auf unseren Wiesen und Feldern also wieder 
summt und brummt, braucht es ein Netz von nicht-bewirtschaf-
teten Landschaftselementen wie Hecken und Brachen.
Pflanzenschutzmittel weiter großes Risiko
Neben einer strukturreicheren Landschaft gilt es, auch das Risiko 
durch Pflanzenschutzmittel zu reduzieren, um die Insektenvielfalt 
nicht noch weiter zu dezimieren, betont Dr. Verena Riedl, NABU 
- Referentin für Biodiversität und Ökotoxikologie. Benötigt wird 
eine nationale Reduktionsstrategie mit verbindlichen Maßnah-

Ausblick
Beim nächsten Termin am 29. Juni um 18 Uhr geht es um das 
Thema „Dachdämmung und Hitzeschutz“.
Hintergrund:
Die digitale Vortragsreihe ist eine Gemeinschaftsaktion der Ver-
braucherzentrale Rheinland-Pfalz und folgenden Kooperations-
partnern:
Energieagentur Rheinland-Pfalz, Regionalbüros Mittelhaardt & 
Südpfalz und Vorderpfalz
Bezirksverband Pfalz
Landkreis Südliche Weinstraße
Stadt Bad Dürkheim
Verbandsgemeinde Bad Bergzabern
Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim
Verbandsgemeinde Rheinauen
Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen

Darf die Anlage aufs Asbestdach?
Wer über die Installation einer Photovoltaik- oder Solaranlage 
nachdenkt, sollte sich zunächst vergewissern, ob der Dachstuhl 
baulich geeignet ist. Denn die Anlage soll während der nächs-
ten 30 Jahre möglichst auf dem Dach montiert bleiben. Neben 
einem grundsätzlich guten Zustand von Statik und Bedachung ist 
bei Altbauten das Dachmaterial entscheidend: Die Montage von 
PV- und Solaranlagen auf Asbestzementdächern ist grundsätz-
lich verboten, da diese weder begangen noch bearbeitet werden 
dürfen, um keine Asbestfasern frei zu setzen. Ob eine Bedachung 
Asbestzement enthält, kann anhand des Baujahres, einer Anfrage 
beim Hersteller oder mittels Materialprobe geklärt werden. Nach 
1991 eingedeckte Dächer sollten kein Asbest mehr enthalten. Da 
teilweise aber bereits seit 1984 asbestfreie Faserzemente einge-
setzt wurden, bringt bei älteren Dächern nur eine Anfrage bei der 
Herstellerfirma oder eine Materialprobe Klarheit.
Asbesthaltige Eindeckungen müssen durch ein Fachunternehmen 
entfernt werden, bevor Module montiert werden dürfen. Wird 
das Dach saniert, sollte vorab geprüft werden ob eine Dachdäm-
mung erforderlich ist. Wenn die Dämmung über die gesetzlichen 
Mindestanforderungen hinausgeht, können dafür Fördermittel 
beantragt werden. Bei der Förderung der Dachdämmung können 
die zusätzlichen Kosten für die Abbrucharbeiten und Asbestent-
sorgung berücksichtigt werden.
Bei weiteren Fragen rund um Solaranlagen und Altbausanierung 
steht der Energieberater der Verbraucherzentrale zur Verfügung. 
Die Beratung ist persönlich und findet nach Terminvereinbarung 
in den Beratungsstützpunkten der Verbraucherzentrale statt.
Der Energieberater hat am Mittwoch, den 29.06.22 von 12.15-
16 Uhr Sprechstunde in Landau.
Die Beratung ist kostenfrei. Sie findet telefonisch und an 
einigen Beratungsorten auch wieder persönlich statt. Wei-
tere Informationen und einen Termin erhalten Verbraucher/
innen unter 0800 60 75 600 (kostenfrei).

 › NABU
So wird der eigene Garten fledermausfreundlich
NABU gibt Tipps zum Schutz von Fledermäusen
Bis zu 5.000 Mücken kann eine einzelne Mückenfledermaus pro 
Nacht vertilgen. Auch unsere anderen heimischen Fledermaus-
arten sind Insektenfresser. Manche erbeuten Nachtfalter, andere 
bevorzugen Käfer, sie alle haben es jedoch aufgrund des Insek-
tensterbens zunehmend schwer. Ein fledermausfreundlicher 
Garten lindert die Nahrungsnot und lockt Fledermäuse und ihre 
Beute an. Der NABU in der Süd- und Vorderpfalz gibt Tipps, wie 
Gärtner den Fledermäusen helfen können:
Ein Beet als Buffet: Nachtblühende, nektarreiche Blütenpflan-
zen, zum Beispiel Nachtkerze, weiße Lichtnelken, Seifenkraut und 
Nachtviole locken durch ihren intensiven, meist nachts ausströ-
menden Duft Nachfalter an, die Lieblingsspeise vieler Fleder-
mausarten.
Einen Teich anlegen: Wasser zieht viele Insekten an - und bie-
tet Fledermäusen so einen reich gedeckten Tisch. Beim Anlegen 
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ist berufstätig. Die daraus resultierende Doppelbelastung ist für 
die Pflegenden oft problematisch.
Expertin Lisa Ehrhardt vom Pfalzklinikum Klingenmünster, zeigt in 
dem zweistündigen Vortrag, wie Unterstützung und Entlastung 
organisiert werden kann und wie Betroffene den Spagat zwischen 
Pflege und Beruf meistern können.
Die Teilnahme an der digitalen Veranstaltung ist kostenfrei, eine 
Anmeldung per E-Mail an Landau.BCA@arbeitsagentur.de ist 
erforderlich. Für die Teilnahme wird ein internetfähiges Gerät 
benötigt. Die Zugangsdaten zur virtuellen Vortragsplattform 
Skype erhalten die Teilnehmenden mit der Anmeldebestätigung.
Fragen beantworten Sandra Welsch, Beauftragte für Chancen-
gleichheit am Arbeitsmark
t der Agentur für Arbeit Landau, unter der Telefonnummer 06341 
958 660.

 › DRK-Kreisverband Südliche Weinstraße e.V.
Blutspendetermine Südliche Weinstraße
Es wird knapp: Blutspenden fehlen! Blutspende auch in 
Corona-Zeiten sicher
Aufgehobene Corona-Restriktionen und die damit verbundene 
höhere Mobilität der Menschen sowie Feiertage und Ferien wir-
ken sich nachhaltig negativ auf die Blutspendebereitschaft aus. 
Bereits jetzt sind die Vorräte an Blutkonserven merklich dezimiert. 
„Die Institutionen im Blutspendewesen kennen den schwan-
kenden Verlauf über das Jahr, es gibt immer Zeiten, in denen 
es schwierig wird. In diesem Jahr zeigen sich die Auswirkungen 
jedoch schon so früh, so dass der rückläufige Aufkommenstrend 
jetzt dringend gestoppt werden muss“, sagt Stephan David Küp-
per, Sprecher des DRK-Blutspendedienstes West.
Wer gesund und grundsätzlich blutspendefähig ist, wird gebeten, 
den nächstmöglichen Blutspendetermin unter www.blutspende.
jetzt zu reservieren. Ziel ist eine kontinuierlich hohe Auslastung 
der angebotenen Termine in den kommenden Wochen und dar-
über hinaus.
Ab sofort entfällt die 3G-Regelung auf allen vom DRK-Blutspen-
dedienst West angebotenen Blutspendeterminen. Die Verpflich-
tung zum Tragen eines medizinischen Mund-Nasen- Schutzes 
(mindestens OP-Maske) besteht jedoch weiterhin. Personen, 
die an Corona erkrankt sind, mit leichtem Krankheitsverlauf (z.B. 
Schnupfen- oder Erkältungssymptome), müssen bis eine Woche 
nach Abklingen der Symptome warten, bevor sie wieder zur 
Spende zugelassen werden. Personen, die an Corona erkrankt 
sind, mit schwerem Krankheitsverlauf (z.B. Fieber), müssen bis 4 
Wochen nach Abklingen der Symptome warten, bevor sie wieder 
zur Spende zugelassen werden.
Wer Blut spenden kann:
Blut spenden kann jeder gesunde Mensch ab dem 18. Geburts-
tag bis einen Tag vor dem 76. Geburtstag. Wer zum ersten Mal 
Blut spendet, darf nicht älter als 68 Jahre sein.
Frauen können viermal, Männer sechsmal innerhalb von zwölf 
Monaten Blut spenden. Zwischen zwei Blutspenden muss ein 
Mindestabstand von 56 Tagen liegen. Zur Blutspende mitzubrin-
gen ist unbedingt ein amtlicher Lichtbildausweis wie Personal-
ausweis, Reisepass oder Führerschein. Auf allen angebotenen 
Terminen besteht eine unumgängliche Pflicht zum Tragen eines 
medizinischen Mund-Nasen-Schutzes (mindestens OP-Maske).
Eine Blutspende ist generell vor und nach einer (Booster-) Imp-
fung gegen SARS-CoV-2 problemlos möglich. Bei allen derzeit in 
Deutschland eingesetzten Impfstoffen ist laut Paul-Ehrlich-Insti-
tut grundsätzlich keine Rückstellung bis zur nächsten Blutspende 
erforderlich. Wir empfehlen allerdings rein vorsorglich, nach der 
Impfung einen Tag bis zur Blutspende zu warten, um eventuell 
auftretende Nebenwirkungen abgrenzen zu können.
Darum sind Blutspenden so wichtig
Allein in NRW, Rheinland-Pfalz und dem Saarland werden täglich 
bis zu 3.500 Blutkonserven benötigt. Mit einer Blutspende kann 
bis zu drei kranken oder verletzten Menschen geholfen werden. 
Eine Blutspende ist Hilfe, die ankommt und schwerstkranken 
Patienten eine Überlebenschance gibt.

men, die zu mindestens einer Halbierung des Pestizidrisikos bis 
2030 führen.
Außerdem besteht großer Handlungsbedarf, das Risiko für Wild-
bienen und weitere Insekten ausreichend in der Risikobewertung 
von Pestiziden abzubilden und bei Zulassungsentscheidungen zu 
berücksichtigen.
Mitmach - Aktion NABU Insektensommer
Wer Wildbienen und Co. aktiv helfen möchte, kann beim NABU - 
Insektensommer vom 03. bis 12. Juni und vom 05. bis 14. August 
Sechsbeiner beobachten und zählen. Mitmachen kann jede und 
jeder und das fast überall: Garten, Balkon, Park, Wiese, Wald, 
Feld, Teich, Bach oder Fluss. Gemeldet werden die Beobachtun-
gen per Online - Formular oder mit der kostenlosen Web - App 
Insektensommer.

Bekanntmachungen anderer Behörden

 › Finanzamt Landau
Ab Donnerstag, den 02.06.2022 ist das Service-Center des FA 
Landau donnerstags wieder von 8 Uhr bis 18 Uhr für den allge-
meinen Publikumsverkehr geöffnet.

 › Agentur für Arbeit Landau
Personalauswahl dank KI:
Kann das klappen?
Ein Vortragsabend am Dienstag, 7. Juni 2022, 19:15 Uhr in 
der Jugendstil-Festhalle Landau mit der vielfach ausgezeich-
neten Professorin, Rednerin und Autorin Prof. Dr. Katharina 
Zweig.
Kann eine Künstliche Intelligenz für jedes Unternehmen die bes-
ten Bewerberinnen und Bewerber finden? Und für jeden Men-
schen den Traumjob ermitteln?
Der zunehmende Einsatz Künstlicher Intelligenz in der Arbeits-
welt und vielen Lebensbereichen weckt einerseits große Erwar-
tungen, andererseits aber auch Skepsis.
Die vielfach ausgezeichnete Professorin, Rednerin und Autorin 
Prof. Dr. Katharina Zweig befasst sich schon lange mit dem The-
menfeld und beschäftigt sich dabei unter anderem mit folgenden 
Fragen: Treffen Algorithmen die objektiveren und effizienteren 
Entscheidungen? Ersetzen sie künftig zutiefst menschliche Tätig-
keiten und werden wir – zum Beispiel im Personalmanagement 
– von Maschinen bewertet? Können sich Algorithmen dabei 
„ethisch korrekt“ verhalten?
In ihrem Vortrag gibt sie Antworten auf all diese Fragen und 
erklärt insbesondere für Nicht-Informatiker, wie Künstliche Intel-
ligenz funktioniert und warum sie gar nicht so gut darin ist, uns 
Menschen wirklich einzuschätzen.
Der Vortragsabend zum Thema „Personalauswahl dank KI: Kann 
das klappen?“ ist eine gemeinsame Veranstaltung der Arbeitsge-
meinschaft Wirtschaftsförderung Südpfalz, der Handwerkskam-
mer der Pfalz, der Industrie- und Handelskammer für die Pfalz 
und der Agentur für Arbeit Landau.
Für die Teilnahme an der Veranstaltung ist eine Anmeldung per 
E-Mail an landau.vortragsabend@arbeitsagentur.de erforderlich. 
Der Eintritt ist frei. Informationen zur Veranstaltung gibt es auch 
unter https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/landau/vortrag

Job | Familie | Karriere 2022:
Digitaler Vortrag „Beruf und Pflege – so schaffen Sie den 
Spagat“
Pflegebedürftigkeit kommt oft plötzlich, ist in der Dauer nicht 
planbar und stellt die Pflegenden vor eine emotionale, körperli-
che und organisatorische Herausforderung.
„Job | Familie | Karriere“, die digitale Informationsreihe für gleiche 
Chancen im Beruf der Agenturen für Arbeit in der Metropolregion 
Rhein-Neckar (MRN), widmet sich am Dienstag, 14. Juni, 17 Uhr 
dem Thema „Pflege und Beruf – so schaffen Sie den Spagat“.
Wenn Menschen zum Pflegefall werden, sind es oft die Angehö-
rigen, die ihre Versorgung übernehmen. Ein großer Teil von ihnen 
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Angebot unterbreiten zu können, haben wir die Öffnungszeiten 
insgesamt von 30 auf 20 Stunden gekürzt“, erklären die beiden 
Verwaltungschefs.
An allen Öffnungstagen werden mRNA-Impstoffe verimpft; mitt-
wochs wird in der Einrichtung im Gewerbepark Am Messege-
lände zusätzlich Nuvaxovid angeboten.
Wichtiger Hinweis: Das kostenlose Impfangebot richtet sich aus-
drücklich auch an Geflüchtete aus der Ukraine, die sich nach ihrer 
Ankunft in der Südpfalz gegen das Corona-Virus impfen lassen 
möchten.
Zusätzliche Informationen sind unter www.landau.de/impfen 
und https://www.suedliche-weinstrasse.de/de/aktuelles/corona/
infos_impfzentrum.php zu finden.

 › Kreisverwaltung Südliche Weinstraße
Stellenausschreibung
Bei der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße sind zum nächst-
möglichen Zeitpunkt die im Folgenden aufgeführten Stellen zu 
besetzen:
- Sachbearbeiter (m/w/d) im Bereich Brand- und Katast-

rophenschutz
- Sachbearbeiter (m/w/d) im Bereich Multiteam Einglie-

derungshilfe
- Sachbearbeiter (m/w/d) im Bereich Krankenhilfe Asyl
- Sachbearbeiter (m/w/d) im Bereich Grundsicherung
- Sachbearbeiter (m/w/d) im Bereich Allgemeine Bauver-

waltung
- Sachbearbeiter (m/w/d) im Bereich Wohnbauförderung

Durch das Abscannen des folgenden QR-Codes 
gelangen Sie zu den detaillierten Stellenausschrei-
bungen:

Öffentliche Bekanntmachung der Öffentlichen 
Ausschreibung nach VOB/A vom 25.05.2022
Die Kreisverwaltung Südliche Weinstraße schreibt den Rückbau der 
Decken im Rahmen der Sanierungsmaßnahmen am PAMINA-
Schulzentrum in Herxheim öffentlich aus. Den vollständigen 
Bekanntmachungstext finden Sie im Internet unter
www.suedliche-weinstrasse.de > Aktuelles > Ausschreibungen > 
Aktuelle Ausschreibungen
www.auftragsboerse.de

76829 Landau i. d. Pfalz, den 24.05.2022
Kreisvewaltung Südliche Weinstraße
gez. Noltze (Zentrale Vergabestelle)

Öffentliche Bekanntmachung
der Wahl der Kreisjagdmeisterin/des Kreisjagdmeisters und 
der Vertreterinnen und Vertreter des Jagdbeirates für den 
Landkreis Südliche Weinstraße und die Stadt Landau
am Dienstag, den 12. Juli 2022, 19:00 Uhr
in Bad Bergzabern, Rötzweg 7, “Haus des Gastes”
- Bekanntmachung vom 25.05.2022 -
Die Kreisverwaltung Südliche Weinstraße und die Stadtverwal-
tung Landau laden gemeinsam zur Wahl
- der Kreisjagdmeisterin/des Kreisjagdmeisters
- der stellvertretenden Kreisjagdmeisterin/des stellvertreten-

den Kreisjagdmeisters
- einer Vertreterin/eines Vertreters der Eigentümerinnen und 

Eigentümer von Eigenjagdbezirken und des stellvertretenden 
Mitglieds zur Berufung in den Jagdbeirat

- von zwei Vertreterinnen oder Vertretern der Jagdscheininha-
berinnen und Jagdscheininhaber und deren Stellvertreter zur 
Berufung in den Jagdbeirat

- von zwei Vertreterinnen und Vertretern der pachtenden Perso-
nen und deren Stellvertreter zur Berufung in den Jagdbeirat

für Dienstag, den 12. Juli 2022, 19.00 Uhr in das „Haus des Gas-
tes“ in Bad Bergzabern, Rötzweg 7, ein.

Blutspendetermin im Juni:
07.06. Hochstadt, Hainbach-Schule
09.06. Billigheim-Ingenheim, Bürgerhaus; Annweiler, Prot. 
Gemeindehaus
13.06. Steinfeld, Wiesenthal-Halle
20.06. Rohrbach, Dorfgemeinschaftshaus
28.06. Bad Bergzabern, Schloßhalle
Blutspende findet nur über Terminreservierung statt: Bitte 
reservieren Sie Ihre persönliche Spendezeit unter: https://www.
drk-blutspende.de/blutspendetermine/ oder über die kostenlose 
DRK-Blutspende-App oder über die gebührenfreie Hotline des 
Blutspendedienstes 0800/11 949 11.

 › Stadtverwaltung Landau
Landauer Innenstadt wird riesige Spielmeile: 29. Landauer 
Kindertag am Samstag, 11. Juni, von 11 bis 15 Uhr – Über 50 
Vereine, Verbände und Institutionen mit Mitmachaktionen 
dabei
„Achtung, spielende Kinder!“ heißt es am Samstag, 11. Juni, von 
11 bis 15 Uhr in der Landauer Innenstadt: Denn an diesem Tag 
lädt die Stadt kleine und große Gäste herzlich zum 29. Kinder-
tag ein. Über 50 Vereine, Verbände und Institutionen unterstüt-
zen die von der städtischen Jugendförderung (Jufö) organisierte 
Veranstaltung und sorgen mit Stationen, Mitmachaktionen und 
Bühnenprogramm dafür, dass Kinder und ihre Familien einen 
unvergesslichen Tag voller Spiel und Spaß in der Fußgängerzone 
der Südpfalzmetropole erleben.
„Am 11. Juni gehört die Innenstadt endlich wieder den Kindern“, 
freut sich Oberbürgermeister Thomas Hirsch. „Der Corona-
konforme Workshop-Kindertag im vergangenen Jahr war zwar 
ein voller Erfolg, aber wir sind sehr froh, dass wir wieder zum 
bewährten Format zurückkehren und die Fußgängerzone in eine 
riesige, bunte Spielmeile verwandeln können“, so der Stadtchef. 
Sein großer Dank gelte allen, die zum Erfolg des beliebten Events 
beitragen – natürlich den Anbieterinnen und Anbietern mit rund 
800 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, die an dem Tag 
aktiv sind, der städtischen Jugendförderung sowie dem Landauer 
Einzelhandel, der den Kindertag jedes Jahr nach Kräften unter-
stütze.
Oberbürgermeister Thomas Hirsch wird den 29. Landauer Kin-
dertag um 11:30 Uhr auf der Jufö-Bühne am Stiftsplatz offiziell 
eröffnen.
Wer sich bereits im Vorfeld der Spiel- und Spaßveranstaltung 
einen Überblick über das Angebot verschaffen und sich seine 
persönlichen Highlights markieren möchte, findet alle Stationen 
und Mitmachaktionen sowie das Programm auf den beiden Büh-
nen online unter www.jufoelandau.com. Weitere Fragen beant-
wortet gerne Ina Rinck von der städtischen Jugendförderung, 
entweder telefonisch unter 0 63 41/13 51 75 oder per Mail an 
ina.rinck@landau.de.
Der Landauer Kindertag ist nicht-kommerziell. Alle Einnahmen, 
die etwa durch den Verkauf von Kuchen oder Getränken erzielt 
werden, kommen wieder Kindern zugute.

 › Stadtverwaltung Landau / Kreisverwaltung 
Südliche Weinstraße

Aufgrund gesunkener Nachfrage: Kommunale Impfstelle LD/
SÜW passt Öffnungszeiten an
Wie angekündigt passt die Kommunale Impfstelle Landau/Süd-
liche Weinstraße aufgrund der gesunkenen Impfnachfrage ihre 
Öffnungszeiten an. So hat die Einrichtung in der Landauer Albert-
Einstein-Straße 29 seit Montag, 30. Mai, immer montags von 8 
bis 15:45 Uhr, mittwochs von 8 bis 11:45 Uhr und donnerstags 
von 10 bis 17:45 Uhr geöffnet. Zuvor wurde in der Impfstelle LD/
SÜW auch freitags und samstags geimpft.
„Den ganz großen ‚Run‘ auf unsere Impfstelle gibt es - leider - 
nicht mehr“, berichten Landaus OB Thomas Hirsch und SÜW-
Landrat Dietmar Seefeldt. „Um Ressourcen zu schonen, aber 
trotzdem weiterhin allen Impfwilligen ein niedrigschwelliges 
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Wahlberechtigt sind:
Inhaberinnen und Inhaber gültiger Jahresjagdscheine, die im 
Bereich des Landkreises Südliche Weinstraße und/oder der Stadt 
Landau einen Jagdbezirk gepachtet haben.
Jede wahlberechtigte Person hat eine Stimme. Eine Vertretung ist 
nicht zulässig.
Die Wahlberechtigung ist durch Vorlage eines gültigen Jahres-
jagdscheines und Personalausweises nachzuweisen.
Allgemeine Hinweise:
Nach § 46 Abs. 1 Landesjagdgesetz (LJG) wird bei jeder unteren 
Jagdbehörde ein Jagdbeirat gebildet und eine Kreisjagdmeisterin 
oder ein Kreisjagdmeister ernannt.
Die Kreisverwaltung Südliche Weinstraße und die Stadtver-
waltung Landau haben nach § 46 Abs. 1 Satz 2 LJG vereinbart, 
dass für sie gemeinsam bei der Kreisverwaltung ein Jagdbeirat 
gebildet und eine Kreisjagdmeisterin oder ein Kreisjagdmeister 
ernannt wird.
Die Teilnehmer an der Wahl haben zum Nachweis des Stimm-
rechts ihren gültigen Personalausweis und ihren gültigen Jagd-
schein mitzubringen.
Die Wahlen werden vom leitenden Regierungsdirektor, Herrn 
Manfred Lutz, geleitet.
Im Anschluss an die Wahlen findet die Jahreshauptversammlung 
des Landesjagdverbandes Rheinland-Pfalz e.V. - Kreisgruppe 
Südliche Weinstraße - statt, zu der gesondert eingeladen wird.

Landau in der Pfalz, den 24.05.2022
Kreisverwaltung Südliche Weinstraße
Dietmar Seefeldt
Landrat

Einladung zum Kreisempfang am 8. Juni 2022 am 
Kreishaus
Endlich wieder den SÜW-Geburtstag persönlich miteinander 
feiern!
Seinen 53. Geburtstag feiert der Landkreis Südliche Weinstraße 
wieder mit einem großen Empfang vor dem Kreishaus Südliche 
Weinstraße, am Mittwoch, 8. Juni 2022 um 18 Uhr. Landrat 
Dietmar Seefeldt lädt alle Interessierten herzlich zum Mitfeiern 
ein: „Der Kreisgeburtstag ist ein Fest der Bürgerinnen und Bürger. 
Stoßen wir mit einem guten Wein oder einer erfrischenden Limo-
nade auf unser Miteinander und auf unser besonderes Lebens-
gefühl an der Südlichen Weinstraße an! “ Neben Bürgerinnen und 
Bürgern sind auch Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpo-
litiker, Abgeordnete sowie Vertretungen aus Wirtschaft, Gesell-
schaft und Vereinsleben eingeladen.
Für stilvolle Unterhaltung werden die „KMS-Allstars“ sorgen. 
Bekannte Köpfe der Kreismusikschule spielen Jazz vom Feinsten. 
Neben Landrat Dietmar Seefeldt werden auch die Weinprinzes-
sinnen der Südlichen Weinstraße, Maya Bader und Sophie Grün-
agel, zu den Gästen sprechen.
Dieses Jahr setzt der Kreisempfang komplett auf Bio-Weine 
aus SÜW: Das Weingut Bernhart aus Schweigen-Rechtenbach, 
das Weingut Dengler-Seyler aus Maikammer sowie das Bioland 
Weingut Neuspergerhof aus Rohrbach schenken ihre edlen Trop-
fen aus ökologischem Anbau aus. Außerdem gibt es Bier vom 
„Göcklinger Hausbräu“ und Limonade aus Billigheim-Ingenheim, 
von der Pfalzlimo GbR. „Schneewittchen - das kleine Café“ aus 
Pleisweiler-Oberhofen sorgt für Kaffeespezialitäten. Steegmüller 
Erdbeergärten aus Offenbach bietet die süßen Früchtchen. Die 
Gaumenfreunde Event GmbH aus Edenkoben serviert „Rustic 
Fries and Friends“, also Fritten mit leckeren Kombinationen. Die 
Veranstaltungsgesellschaft LD-SÜW unterstützt den Kreisemp-
fang tatkräftig.
Der Eintritt zum Kreisempfang ist frei. Bei schlechtem Wetter fin-
det der Abend im Foyer statt.

Adresse:
Kreishaus Südliche Weinstraße (Gebäude der Kreisverwaltung)
An der Kreuzmühle 2
76829 Landau

Damit die Wahlen pünktlich beginnen können, werden die Teil-
nehmer wegen der notwendigen Feststellung der Wahlberech-
tigung bzw. der Stimmzettelausgabe gebeten, rechtzeitig, wenn 
möglich bereits gegen 18.15 Uhr, zu erscheinen.
Wahl der Kreisjagdmeisterin oder des Kreisjagdmeisters 
(bzw. Stellvertreter/in):
Wählbar ist, wer
1. Deutsche oder Deutscher im Sinne des Artikels 116 des 

Grundgesetzes ist oder die Staatsangehörigkeit eines ande-
ren Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines ande-
ren Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum oder eines anderen nach dem Recht der 
Europäischen Union gleichgestellten Drittstaates besitzt,

2. einen auf seinen Namen lautenden gültigen Jahresjagd-
schein besitzt und einen solchen in den vorangegangenen 
drei Jagdjahren in Deutschland besessen hat und

3. im Bereich der unteren Jagdbehörde des Landkreises Südli-
che Weinstraße bzw. der Stadt Landau seinen Wohnsitz oder 
ständigen Aufenthalt hat.

Wahlberechtigt sind:
1. Die Inhaberinnen und Inhaber von gültigen Jahresjagdschei-

nen, die im Bereich des Landkreises Südliche Weinstraße oder 
der Stadt Landau ihren Wohnsitz oder ständigen Aufenthalt 
haben oder dort jagdausübungsberechtigte Personen sind.
Die Wahlberechtigung ist durch Vorlage des gültigen Jahres-
jagdscheines und Personalausweises nachzuweisen.

2. Jagdgenossenschaften und Eigentümerinnen oder Eigen-
tümer der im Bereich des Landkreises Südliche Weinstraße 
oder der Stadt Landau gelegenen Jagdbezirke. Die Wahlbe-
rechtigung ist durch einen gültigen Personalausweis bzw. bei 
Jagdgenossenschaften in Verbindung mit einer Vollmacht 
der anderen Vorstandsmitglieder nachzuweisen.

Jede wahlberechtigte Person hat eine Stimme. Eine Vertretung 
einer wahlberechtigten Person durch eine andere Person ist nicht 
zulässig.
Wahl einer Vertreterin oder eines Vertreters der Eigentüme-
rinnen und Eigentümer von Eigenjagdbezirken und eines 
stellvertretenden Mitglieds zur Berufung in den Jagdbeirat:
Wählbar ist, wer:
Eigentümerin, Eigentümer oder nutznießende Person eines im 
Landkreis Südliche Weinstraße und/oder der Stadt Landau gele-
genen Eigenjagdbezirkes ist und den ständigen Wohnsitz im 
Landkreis Südliche Weinstraße oder der Stadt Landau hat.
Wahlberechtigt sind:
Eigentümerinnen, Eigentümer und nutznießende Personen der 
im Zuständigkeitsbereich des Landkreises Südliche Weistraße 
und der Stadt Landau gelegenen Eigenjagdbezirke.
Jede wahlberechtigte Person hat je angefangenen 100 ha der ihr insge-
samt im Zuständigkeitsbereich des Landkreises Südliche Weinstraße bzw. 
der Stadt Landau zustehenden Jagdbezirksfläche jeweils eine Stimme.
Wahl von zwei Vertreterinnen oder Vertretern der Jagd-
scheininhaberinnen und Jagdscheininhaber und deren Stell-
vertreter zur Berufung in den Jagdbeirat:
Wählbar ist, wer:
einen gültigen Jahresjagdschein innehat und den ständigen Wohn-
sitz im Landkreis Südliche Weinstraße oder der Stadt Landau hat.
Wahlberechtigt sind:
Jagdscheininhaberinnen und Jagdscheininhaber, die im Zustän-
digkeitsbereich des Landkreises Südliche Weinstraße oder der Stadt 
Landau ihren Wohnsitz oder ständigen Aufenthalt haben. Jede wahl-
berechtigte Person hat eine Stimme. Eine Vertretung ist nicht zulässig.
Die Wahlberechtigung ist durch Vorlage eines gültigen Jahres-
jagdscheines und Personalausweises nachzuweisen.
Wahl von zwei Vertreterinnen oder Vertretern der pachten-
den Personen und deren Stellvertreter zur Berufung in den 
Jagdbeirat:
Wählbar ist, wer:
einen im Landkreis Südliche Weinstraße und/oder in der Stadt 
Landau gelegenen Jagdbezirk gepachtet hat und den ständi-
gen Wohnsitz im Landkreis Südliche Weinstraße oder der Stadt 
Landau hat.
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trum Nord bei Edesheim statt. Den Bürgerinnen und Bürgern im 
Landkreis wird dabei wieder Gelegenheit gegeben, ihr Umwelt-
bewusstsein unter Beweis zu stellen und Problemabfälle umwelt-
gerecht zu entsorgen.

Eingesammelt werden Farben, Lacke, Lösungsmittel, Reinigungs-
mittel, Batterien, Pflanzenschutzmittel und Giftstoffe. Gebrauch-
tes Motoren- und Getriebeöl wird nicht angenommen. Seit dem 
1. Juli 1987 müssen Verkäufer von Motoren- und Getriebeöl das 
Altöl von ihren Kunden kostenlos zurücknehmen.
Bei der Problemabfallsammlung werden lediglich ölverunreinigte 
Putzlappen und Ähnliches angenommen. Auch Altmedikamente 
werden bei der Problemabfallsammlung nicht mehr erfasst. Alt-
medikamente in haushaltsüblichen Mengen können in die Res-
tabfalltonne gegeben werden. Verpackungen aus Pappe und 
Beipackzettel gehören in die Papiertonne. Leere Kunststoffdosen, 
Folien, Blister und Tuben gehören in den gelben Wertstoffsack. 
Leere Glasflaschen gehören in den Altglascontainer.
Bei der Sammlung werden die Problemabfälle von Privathaushal-
ten kostenlos mitgenommen. Es sollten pro Haushalt nur Men-
gen bis 50 kg bzw. 50 l abgegeben werden. Gewerbebetriebe, die 
Problemabfälle entsorgen lassen möchten, können sich unmit-
telbar mit der SAM GmbH (Tel.: 06131/982-980) in Verbindung 
setzen. Zudem wird darauf hingewiesen, dass die Problemabfälle 
nur in geschlossenen Behältern und Verpackungen abgegeben 
werden können.
Vor Eintreffen des Sammelfahrzeuges sowie während und nach 
der Sammlung dürfen keine Problemabfälle abgestellt werden. 
Die Problemabfälle sind direkt beim Sammelpersonal abzugeben.
Auf dem Betriebsgelände des WertstoffWirtschaftszentrums 
besteht bei Kontakt mit anderen Personen nach wie vor die 
Verpflichtung, einen Mund-/Nasenschutz zu tragen, auch im 
Außenbereich. Zwischen den einzelnen Anliefernden ist ein Min-
destabstand von 1,50 Metern einzuhalten.

Weitere Informationen finden sich im SÜW-Wertstoff-Wegweiser 
2022, auf der Homepage des Landkreises Südliche Weinstraße 
unter WertstoffWirtschaft sowie in der SÜW-WertstoffApp.
Für Rückfragen steht die Kreisverwaltung Südliche Weinstraße, 
Tel.: 06341/940-420, gerne zur Verfügung.

Leerung der Biotonne: keine Plastiktüten in den Biomüll
In den Monaten Juni bis November werden die Biotonnen im 
Landkreis Südliche Weinstraße wieder wöchentlich entleert. Zum 
fachgerechten Umgang mit der Biotonne empfiehlt der Eigenbe-
trieb WertstoffWirtschaft die Beachtung einiger Punkte.
So dürfen in Plastiktüten oder in sogenannte kompostierbaren 
Tüten aus Maisstärke verpackte Bioabfälle nicht in die Biotonne 
gegeben werden. Denn: Kunststoffe können nicht kompostiert 
werden. „Sind sie im Bioabfall enthalten, so können sie in Form 
von Mikroplastik auf die Felder und schließlich in die Nahrungs-
kette gelangen. Die sogenannten kompostierbaren Tüten aus 
Maisstärke haben eine zu lange Verrottungsdauer und sind stö-
rend bei der Verarbeitung von Bioabfällen zu Kompost“, weiß der 
Leiter des Eigenbetriebs WertstoffWirtschaft, Rolf Mäckel.
Um starke Geruchsbildungen und die Eiablage von Fliegen zu 
verhindern, sollten die Gefäße während der heißen Jahreszeit 
möglichst an schattigen Plätzen und nicht in der prallen Sonne 
aufgestellt werden sowie gelegentlich nach der Leerung gerei-
nigt bzw. ausgespült werden.
Zudem empfiehlt der Eigenbetrieb WertstoffWirtschaft, auf dem 
Boden der Biotonne eine Zeitung oder ein Stück Karton aus-
zulegen, damit die Bioabfälle nicht so leicht anhaften können. 
Feuchte Abfälle sollten in Zeitungspapier eingewickelt oder in 
kompostierbare Papiertüten verpackt werden.
Schichtenweise können auch Sägespäne aus unbehandeltem 
Holz, Reisig oder trockener Rasenschnitt zwischen den Bioabfällen 
eingestreut werden. Die Biotonne sollte außerdem nicht überfüllt 
werden. Vielmehr sollen Abfälle nur in der Weise hineingegeben 
werden, so dass der Deckel noch schließt. Sollten Mehrmengen 
an Biomüll anfallen, werden zusätzlich zur Biotonne gebühren-
pflichtige, amtliche Grünabfallsäcke bei der Leerung mitgenom-
men. Weitere Beistellungen können nicht berücksichtigt werden.
Bei Fragen zum richtigen Umgang mit der Biotonne ist der Eigen-
betrieb WertstoffWirtschaft unter der Telefonnummer 06341 – 
940 440 zu erreichen.

Problemabfallsammlung am 4. Juni im 
Wertstoffwirtschaftszentrum Nord bei Edesheim
Die nächste Sammlung für Problemabfälle findet am Samstag, 
4. Juni von 8:30 Uhr bis 11:30 Uhr im Wertstoffwirtschaftszen-

Billigheim-Ingenheim
Ortsbürgermeister: Dietmar Pfister, Tel.: 06349/9630356,
Sprechstunde nach telefonischer Vereinbarung, 
www.billigheim-ingenheim.de

Amtlicher Teil

 › Reinigung der Straßeneinläufe / 
Sinkkästen ab der KW 23

Ab Dienstag den 07.06.2022 werden die Straßeneinläufe / Sink-
kästen in der Ortsgemeinde geleert. Wir bitten daher die Stra-
ßeneinläufe freizuhalten und nicht zuzuparken.
Besten Dank für Ihr Entgegenkommen.

Fachbereich 3, VG Verwaltung Landau-Land
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Samstag, 2. Juli, 20.00 Uhr (Einlass 19.00 Uhr)
Sonntag, 3. Juli, 19.00 Uhr (Einlass 18.00 Uhr)
Fast 700 Karten wurden für die Konzerte im März 2020 vorab ver-
kauft - und diese Karten können noch bis einschließlich Freitag, 
3. Juni, in neue Eintrittskarten eingetauscht werden. Selbst-
verständlich können alte Karten gegen Erstattung des Eintritts-
preises (12 Euro) auch zurückgegeben werden. Ab kommenden 
Dienstag, 7. Juni, können zusätzliche Tickets gekauft werden. 
Wichtig: Der Einlass zu den Konzerten ist nur mit neuen Ein-
trittskarten möglich! Ihre Ansprechpartner: Andreas Schaurer 
(06349/9180266) und Christel Haag (06349/6874). Alle Infos 
erhalten Sie auch unter www.mgv-ingenheim.de.
Wir freuen uns darauf, Sie als unsere Gäste begrüßen zu dürfen 
und wünschen Ihnen schon heute einen stimmungsvollen Kon-
zertabend mit den MGV-Chören!

 › GV 1861 Mühlhofen
Chor Crescendo
Endlich wieder Singen! Mit Freude, Spaß, Geselligkeit und vie-
len netten Menschen zusammen sein. Was kann es Schöneres 
geben?!
In einem schönen Artikel in der Rubrik „Buntes Landau-Land-
Leben“ wird näher darauf eingegangen!

Dieses Jahr findet endlich wieder unser Mühlhofener Wein-
fest statt.
Im Weingut Juncker in Mühlhofen öffnen wir vom 29.07. bis 
01.08. 2022 unsere Tore.
Da am Weinfest auch viele fleißige Helfer gebraucht werden, wol-
len wir dich fragen, ob du dir vorstellen könntest uns zu helfen?! 
Melde dich doch einfach bei Sabrina Miller (0172 6267531).

 › Trachtengruppe Billigheim
Einladung zur Übungsstunde
Unsere nächste Tanz-Übungsstunde steht bevor. Am Bürgerhaus 
in Billigheim geht es am Donnerstag, den 02. Juni 2022, ab 
18.00 Uhr mit den Kindern (Gruppe 1) los, anschließend ab 19.00 
Uhr mit den Kindern (Gruppe 2) und schließlich ab 20.00 Uhr fol-
gen die Erwachsenen.
Schaut vorbei, wir freuen uns auf euch!

Unsere nächsten Termine:
04. Juni Auftritt Kirchturmfest in Billigheim
09. Juni Trachtenstunde

 › DRK-Ortsverein Billigheim-Ingenheim
Unsere nächste Blutspende findet am Donnerstag 09.06.2022 
von 16.30 bis 20.00 Uhr im Bürgerhaus, Westliche Gleisberg-
straße 23 statt.
Wie immer wird stark auf Hygiene geachtet, jedoch dürfen wieder 
Kinder oder Begleitpersonen mit ins Spendelokal. Auch gemein-
sames Essen ist wieder erlaubt, wer jedoch sein Essen lieber mit-
nimmt, auch das ist, wie immer schon, möglich.
Reservieren Sie bitte Ihren Termin entweder über die Blutspende-
app, die kostenfreie Hotline 000 11 94911, oder unter
h t tps : / / te rm in rese r v i e rung .b lu t spended iens t-wes t .
de/m/50133702
Ohne Termin müssten Sie mit längeren Wartezeiten rechnen.
Noch nie gespendet? Kein Problem, unsere erfahrenen Helfer 
unterstützen Sie gerne! Wir bitte Neuspender sich einen Termin 
spätestens 1 Stunde vor Terminende zu reservieren.
Denken Sie bitte alle daran, ausreichend zu trinken (mindestens 2 
l, auch bereits am Tag vor der Blutspende) und bringen Sie Ihren 
Ausweis mit.
Blut hilft Leben zu retten, darum hoffen wir auf eine rege Betei-
ligung

 › Corona-Teststation
Ab 1. Juni 2022 werden die Öffnungszeiten in der Teststation in 
Billigheim im Bürgerhaus aufgrund geringer Testzahlen ange-
passt.
Mittwoch 17:00-18:30 Uhr und Samstag 10:00-11:30 Uhr
Zum 30. Juni 2022 läuft die Beauftragung des DRK Ortsverein 
Billigheim-Ingenheim komplett aus.

Nichtamtlicher Teil

 › Gemeindebücherei LeseInsel
„Der kürzeste Weg zum Glück ist der Weg in die LeseInsel“
Die LeseInsel ist jeden Dienstag von 16 Uhr bis 18 Uhr und 
jeden Donnerstag von 9.30 Uhr bis 11.30 Uhr offen.
Ob Vorlesen, selber lesen, Vorlesen lassen von CD oder Tonie - 
wir haben eine große Auswahl für alle Altersklassen.
Einfach vorbeikommen, kostenlos ausleihen!
Wo? LeseInsel in der Klingbachschule, Eingang Ost, Raum 106.

 › MGV Eintracht Ingenheim
„Hinterm Horizont geht’s weiter…“
Konzertabend mit den MGV-Chören
„Hinterm Horizont geht’s weiter…“ - diese so schönen und genau 
in die Zeit passenden Worte des gleichnamigen Hits von Udo 
Lindenberg bilden das Motto des Doppelkonzertes, das der 
Männerchor und der Adhoc-Chor ihrem Publikum im Bürger-
haus Billigheim-Ingenheim präsentieren.
Zwei Jahre später als geplant, nach einer langen Zeit der Ein-
schränkungen und Entbehrungen, freuen sich die Sängerinnen 
und Sänger sehr darauf, endlich wieder für ihr Publikum singen 
zu dürfen. Mit einem breit gefächerten musikalischen Repertoire 
werden die beiden Chöre unter der Leitung von Musikdirektor 
Johannes Kalpers die Gäste unterhalten und begeistern. Beglei-
tet werden die Chöre am Klavier von Dr. Clemens Kuhn.
Hier die Konzerttermine:
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C-Junioren
15.00 h SV Viktoria Herxheim 2 - TSV Fortuna Billigheim-
Ingenheim
B-Junioren
17.00 h FC Phönix Bellheim - SG Kapellen-Drusw/Schweigen-R.
Alle Forza-Fortuna-Fans unterstützen unsere C-Junioren 
freuen sich auf das hoffentliche Double!

VR BANK SWW Glücksbringer
Holt euch die kostenlosen VR-Bank Glücksbringer und löst sie auf 
unseren Projekten ein!
- LED Futlichtanlage Kunstrasen Billigheim
- Juniorenförderverein TSV Fortuna
Trainingscontainer für die Junioren
Unterstützen Sie unsere Juniorenarbeit mit Ihren Glücksbringern!

Sportabzeichen
Immer donnerstags ist unser Training zur Prüfung für das Deut-
sche Sportabzeichen.
Treffpunkt für die Kids ab 18.00 h
Treffpunkt Erwachsene ab 19.00 h
jeweils am Sportplatz an der Klingbachschule.
Prüfungen können dann bei unserer lizenzierten Übungsleiterin 
Manu Heil abgelegt werden. Dieses Angebot steht jedem offen, 
ist kostenfrei und man muss kein Mitglied im Verein sein! Wir 
würden uns wieder über viele Teilnehmer freuen. Unsere „alten 
Hasen“ haben bereits über 40x die Prüfung erfolgreich abgelegt. 
Und das schöne ist, man kann immer anfangen. Man ist weder zu 
alt noch zu jung.
Und gemeinsam Sport treiben macht doppelt Spaß! Man kann 
auch als Familie das Sportabzeichen durchführen. Wie die Anfor-
derungen für welche Altersklassen gelten, darüber kann Manu 
Heil am besten informieren.
Bitte weiter teilen und im Freundeskreis Werbung dafür machen.

TSV Fortuna Billigheim-Ingenheim, Abtl. Tennis
Tennistraining für Kinder und Jugendliche
Ab Mai startet wieder das Kinder- und Jugendtraining auf unserer 
Tennisanlage im Klingbachtal in Ingenheim.
Unser Tennistrainer Fritz Rinck bietet Training für jedes Alter und 
alle Leistungsstufen an. Anfänger sind herzlich willkommen! Alle 
interessierten Kinder bzw. deren Eltern können sich ab sofort zum 
Training anmelden. Die Termine werden individuell vereinbart.
Für die Minis ab 5 Jahren bieten wir in den nächsten Wochen 
einen Kindertenniskurs zum Schnuppern und Ausprobieren an. 
Immer am Montag. Die Teilnahme ist nur nach vorheriger Anmel-
dung möglich. Es sind noch Plätze frei.

Tenniscamp in den Sommerferien vom 26.-28.07.2022
In den Sommerferien findet auf unserer Tennisanlage in Ingen-
heim wieder ein Tenniscamp für Kinder und Jugendliche ab 6 Jah-
ren statt. Für Anfänger und Fortgeschrittene. Wir wollen Tennis 
spielen und trainieren... und der Spaß wird dabei nicht zu kurz 
kommen. Der Unkostenbeitrag in Höhe von 60 Euro pro Person für 
3 Tage beinhaltet Tennistraining, täglich Mittagessen, weitere Mahl-
zeiten, Snacks und Getränke sowie alle angebotenen Aktionen.
Rückfragen und Anmeldung bei Jugendwartin Anja Ditz, mobil 
0172/6742599, mail anja.ditz@t-online.de

 › Bolzplatzverein Mühlhofen 2001 e. V.  
Abt. Boule

Dorfmeisterschaft Sonntag, den 26.6.22 ab 10 Uhr
Nach 2 Jahren Corona wollen wir wieder mit der Bouledorfmeis-
terschaft für Ortsvereine und Gruppen unserer Gemeinde starten.
Um besser planen zu können meldet euch mit eurem Teamname 
(z.B. Tiroler; Wilde Wutz; Fortunabouler) und Ansprechpartner 
bei Frey Wolfgang über Whatsapp 015209877860 oder Blaettner 
Peter 015901892796 an.
Es dürfen sich auch mehrere Teams innerhalb einenes Vereins 
bilden.

 › Prot. Kirchengemeinde  
Billigheim-Ingenheim

Herzliche Einladung zum Kirchturmfest am 4. - 5. Juni 2022 
rund um den Billigheimer Turm der historischen Martinskirche
Samstag, 4. Juni 22
ab 18 Uhr Eröffnung
Ab 20 Uhr Unterhaltungsprogramm:

Franz & Werner Duo
Schautänze

24 Uhr Turmblasen vom Turm zur Mitternacht
Sonntag, 5. Juni 22
ab 10 Uhr Beginn mit Frühschoppen
10.30 Uhr Festgottesdienst mit Posaunenchor
13 Uhr 
bis 17 Uhr

Unterhaltungs- und Kinderprogramm:

Bauchredner Pascal Huber
Kinderprogramm mit den Regenbogenhüpfern
Tischtennisturnier in der Kirche
Offene Bühne

18 Uhr kleines Serenadenkonzert des Kirchenchors
20 Uhr Live Auftritt Frank Petersen

Speis und Trank an beiden Tagen!
Sonntag: Rebknorzenspieß, selbstgemachte Dampfnudeln 

und andere Köstlichkeiten
Fachkundige Kirchenführung nach Ansage
Turmbesteigung nach dem vollen Stundenschlag 
in kl. Gruppen

 › TSV Fortuna Billigheim-Ingenheim
Fußball
Herren
Pfingst-Sonntag, 5. Juni in Billigheim
15.00 h TSV Fortuna 1 - SG RWO Alzey
Vor dem Spiel werden Ehrungen und Verabschiedungen durch-
geführt.
Nach dem letzten Spiel unserer drei aktiven Teams ladet die erste 
Mannschaft alle Fans und Unterstützer, Betreuer und Spieler zum 
gemütlichen Abschluss mit Freibier ein!
Junioren
Donnerstag, 2. Juni
E1-Junioren
18.00 h SpVgg Bad Bergzabern - TSV Fortuna 1
C-Junioren in Ingenheim
19.00 h TSV Fortuna - SV Viktoria Herxheim 2
Samstag, 4. Juni
F-Junioren in Ingenheim
11.00 h TSV Fortuna - TUS Schaidt
Dienstag, 7. Juni
B-Junioren in Ingenheim
18.30 h TSV Fortuna - ASV Lug/Schwanheim
Donnerstag, 9. Juni
E1-Junioren in Ingenheim
18.00 h TSV Fortuna 1 - SpVgg Bad Bergzabern
Junioren Pokalendspiele Kreis Südpfalz
Im Nachgang zu unserem 100-Jährigem Jubiläum dürfen wir die 
Pokalendspiele der Junioren im Kreis Südpfalz ausrichten.
Der Juniorenförderverein TSV Fortuna freut sich über folgende 
Endspiele und lädt euch alle zur „Weis & Sohn Arena“ in Billig-
heim ein!
Samstag, 4. Juni
A-Junioren
15.30 h JFV Landau - SG Völkersweiler/Silz
Samstag, 11. Juni
E-Junioren
12.00 h SV SchweigenKapellen-Drusw./Oberh-Barbelr. - SV Vik-
toria Herxheim
D-Junioren
13.30 h SV Viktoria Herxheim 2 - SG Mörlheim/Dammheim
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Der Ortsgemeinderat hat aufgrund des § 24 der Gemeindeord-
nung (GemO) und der §§ 2 Abs. 1, 7, 10 und 10 a des Kommu-
nalabgabengesetzes (KAG) folgende Satzung beschlossen, die 
hiermit bekannt gemacht wird:
Inhaltsübersicht:
§ 1 Erhebung von Ausbaubeiträgen. 2
§ 2 Beitragsfähige Verkehrsanlagen. 2
§ 3 Ermittlungsgebiete. 3
§ 4 Gegenstand der Beitragspflicht 3
§ 5 Gemeindeanteil 3
§ 6 Beitragsmaßstab. 3
§ 7 Eckgrundstücke und durchlaufende Grundstücke. 6
§ 8 Entstehung des Beitragsanspruches. 6
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§ 1 
Erhebung von Ausbaubeiträgen
(1) Die Ortsgemeinde Birkweiler erhebt wiederkehrende Beiträge 
für die Herstellung und den Ausbau von Verkehrsanlagen nach 
den Bestimmungen des KAG und dieser Satzung.
(2) Ausbaubeiträge werden für alle Maßnahmen an Verkehrsanla-
gen, die der Erneuerung, der Erweiterung, dem Umbau oder der 
Verbesserung dienen, erhoben.
1. „Erneuerung“ ist die Wiederherstellung einer vorhandenen, 

ganz oder teilweise unbrauchbaren, abgenutzten oder schad-
haften Anlage in einen dem regelmäßigen Verkehrsbedürfnis 
genügenden Zustand,

2. „Erweiterung“ ist jede flächenmäßige Vergrößerung einer 
fertiggestellten Anlage oder deren Ergänzung durch weitere 
Teile,

3. „Umbau“ ist jede nachhaltige technische Veränderung an der 
Verkehrsanlage,

4. „Verbesserung“ sind alle Maßnahmen zur Hebung der Funk-
tion, der Änderung der Verkehrsbedeutung i.S. der Hervor-
hebung des Anliegervorteiles sowie der Beschaffenheit und 
Leistungsfähigkeit einer Anlage.

(3) Die Bestimmungen dieser Satzung gelten auch für die Her-
stellung von Verkehrsanlagen, die nicht nach dem Baugesetz-
buch (BauGB) beitragsfähig ist.
(4) Die Bestimmungen dieser Satzung gelten nicht, soweit Kos-
tenerstattungsbeträge nach §§ 135 a-c BauGB zu erheben sind.
(5) Ausbaubeiträge nach dieser Satzung werden nicht erhoben, 
wenn die Kosten der Beitragserhebung außer Verhältnis zu dem 
zu erwartenden Beitragsaufkommen stehen.

§ 2 
Beitragsfähige Verkehrsanlagen
(1) Beitragsfähig ist der Aufwand für die öffentlichen Straßen, 
Wege und Plätze sowie selbstständige Parkflächen und Grünan-
lagen sowie für selbstständige Fuß- und Radwege.
(2) Nicht beitragsfähig ist der Aufwand für Brückenbauwerke, 
Tunnels und Unterführungen mit den dazugehörigen Rampen, mit 
Ausnahme des Aufwands für Fahrbahndecke und Fußwegbelags.

§ 3 
Ermittlungsgebiete
(1) Sämtliche zum Anbau bestimmte Verkehrsanlagen des 
Gemeindegebietesbilden als einheitliche öffentliche Einrichtung 
das Ermittlungsgebiet (Abrechnungseinheit).
Die Begründung für die Ausgestaltung der einheitlichen öffent-
lichen Einrichtungen ist dieser Satzung als Anlage 1 beigefügt.
(2) Der beitragsfähige Aufwand wird für die eine Abrechnungs-
einheit bildenden Verkehrsanlagen nach den jährlichen Inves-
titionsaufwendungen in der Abrechnungseinheit nach Abs. 1 
ermittelt.

Jede Mannschaft besteht aus drei Spielern, die nicht im Besitz 
einer Lizenz sind oder mal waren, wegen der Chancengleichheit.
Über eine zahlreiche Teilnahme würden wir uns sehr freuen.
Samstag 25.06. ab 10 Uhr Spieltag der Bezirksliga Süd.
An beiden Tagen ist für das leibliche Wohl bestens gesorgt.

 › Stadtradeln
Team Billigheim-Ingenheim
Bist Du ambitionierter Freizeitradler, umweltbewusster Jobradler, müder-
morgens-zur-Schule-Radler,ich-hole-meine-Brötchen-immer-mit 
dem-Auto-Radler, oder Schön-Wetter-Sonntags-mit-der-Familie-Radler?
Prima, dann bist du beim „Team Billigheim-Ingenheim“ genau richtig!
Wir möchten beim Stadtradeln 2022 gemeinsam für unser Dorf 
Radkilometer sammeln. In den ersten drei Wochen im Juli (3. bis 
23. Juli 2022) gilt es etwas für die eigene Gesundheit und die 
Umwelt zu tun. Jeder bestimmt dabei seine Radstrecke und jeder 
gefahrene Kilometer hilft dem Team.
Mitmachen kann jeder! Geradelte Kilometer lassen sich direkt über 
die Stadtradeln-App per GPS erfassen oder auch von Hand online in 
seinem Konto eintragen. Gemäß dem Motto „Radeln für ein gutes 
Klima“ schwingen auch Sie sich aufs Rad und verzichten mal öfter 
aufs Auto! Das spart Sprit und schont die Umwelt!
Über die Webseite www.stadtradeln.de/landau-land kann man 
sich online registrieren. Dabei wählt man Landau-Land aus und 
schließt sich dem existierenden Team „Billigheim-Ingenheim“ 
an. Oder nutze direkt den QR-Code.
Ansprechpartner und Infos „Team Billigheim-Ingenheim“:
Christopher Koch 0160 90142309
Kathrin Konrad 06349 919702
Felix Redlingshöfer 0172 6474805
Uli Ditz 0162 4347332

Birkweiler
Ortsbürgermeister: Bernd Flaxmeyer, 
Tel.: 06345/2637,  Sprechzeit: n.V. u. je. 2. Montag im Monat 
im DGH von 18.30 - 20.00 Uhr, www.birkweiler.de

Amtlicher Teil

 › Rohrnetzspülung 2022
Mit Blick auf die Trinkwassergüte müssen die Straßenleitungen 
in gewissen Zeitabständen gespült werden. Die auf natürlichem 
Wege entstehenden Ablagerungen (Sedimente) werden dadurch 
ausgetragen. Während des Spülvorganges, der über die Hydran-
ten erfolgt, kann es zu Druckschwankungen und Wassereintrü-
bungen kommen.
Wir bitte unsere Kunden um Verständnis.
Am Donnerstag, 09.06.2022 ist die Spülung des Netzes der 
Ortsgemeinden Birkweiler/Ranschbach vorgesehen.
Bei Fragen bzw. Problemen steht Ihnen der Ltd. Wassermeister 
Gerd Nether unter Tel-Nr. 0172-7231140 gerne zur Verfügung.

 › Reinigung der Straßeneinläufe / 
Sinkkästen ab der KW 23

Ab Dienstag den 07.06.2022 werden die Straßeneinläufe / Sink-
kästen in der Ortsgemeinde geleert. Wir bitten daher die Stra-
ßeneinläufe freizuhalten und nicht zuzuparken.
Besten Dank für Ihr Entgegenkommen.

Fachbereich 3, VG Verwaltung Landau-Land

 › Bekanntmachung der Satzung der 
Ortsgemeinde Birkweiler zur Erhebung 
von wiederkehrenden Beiträgen für den 
Ausbau von Verkehrsanlagen

(Ausbaubeitragssatzung wiederkehrende Beiträge) vom 
03.05.2022
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Traufhöhe der Schnittpunkt der Außenseite der Dachhaut mit der 
seitlichen Außenwand. Die Höhe ist in der Gebäudemitte zu mes-
sen. Bruchzahlen werden auf volle Zahlen auf- oder abgerundet.
3. Soweit kein Bebauungsplan besteht, gilt
a) die Zahl der auf den Grundstücken der näheren Umgebung 

überwiegend vorhandenen Vollgeschosse; ist ein Grundstück 
bereits bebaut und ist die dabei tatsächlich verwirklichte Voll-
geschosszahl höher als die in der näheren Umgebung, so ist die 
tatsächlich verwirklichte Vollgeschosszahl zugrunde zu legen.

b) bei Grundstücken, die mit einer Kirche bebaut sind, die Zahl 
von zwei Vollgeschossen. Dies gilt für Türme, die nicht Wohn-
zwecken, gewerblichen oder industriellen Zwecken oder 
einer freiberuflichen Nutzung dienen, entsprechend.

4. Ist nach den Nummern 1 – 3 eine Vollgeschosszahl nicht fest-
stellbar, so ist die tatsächlich vorhandene Traufhöhe geteilt durch 
2,8 anzusetzen, wobei Bruchzahlen auf ganze Zahlen auf- und 
abzurunden sind. 
Als Traufhöhe gilt der Schnittpunkt der Außenseite der Dachhaut 
mit der seitlichen Außenwand. Die Höhe ist in der Gebäudemitte 
zu messen.
5. Bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan eine sonstige 
Nutzung festgesetzt ist oder die außerhalb von Bebauungsplan-
gebieten tatsächlich so genutzt werden (z.B. Sport-, Fest- und 
Campingplätze, Freibäder, Friedhöfe), wird bei vorhandener 
Bebauung die tatsächliche Zahl der Vollgeschosse angesetzt, in 
jedem Fall mindestens jedoch ein Vollgeschoss.
6. Bei Grundstücken, auf denen nur Garagen oder Stellplätze 
errichtet werden dürfen, gilt die festgesetzte Zahl der Geschosse 
oder, soweit keine Festsetzung erfolgt ist, die tatsächliche Zahl 
der Garagen- oder Stellplatzgeschosse, mindestens jedoch ein 
Vollgeschoss.
7. Bei Grundstücken, die im Geltungsbereich von Satzungen nach 
§ 34 Abs. 4 BauGB liegen, werden zur Ermittlung der Beitragsflä-
chen die Vorschriften entsprechend angewandt, wie sie bestehen für
a) Grundstücke in Bebauungsplangebieten, wenn in der Sat-

zung Bestimmungen über das zulässige Nutzungsmaß 
getroffen sind,

b) unbeplanten Grundstücke, wenn die Satzung keine Bestim-
mungen über das zulässige Nutzungsmaß enthält.

8. Die Zahl der tatsächlich vorhandenen oder sich durch Umrech-
nung ergebenden Vollgeschosse gilt, wenn sie höher ist als die 
Zahl der Vollgeschosse nach den vorstehenden Regelungen.
9. Sind auf einem Grundstück mehrere Gebäude mit unterschied-
licher Zahl von Vollgeschossen zulässig oder vorhanden, gilt die 
bei der überwiegenden Baumasse vorhandene Zahl.
(4) Für Grundstücke in Kern-, Gewerbe- und Industriegebieten 
wird die nach den vorstehenden Regelungen ermittelte und 
gewichtete Grundstücksfläche um 20 v.H. erhöht. Dies gilt ent-
sprechend für ausschließlich gewerblich, industriell oder in ähnli-
cher Weise genutzte Grundstücke in sonstigen Baugebieten.
Bei teilweise gewerblich, industriell oder in ähnlicher Weise 
genutzten Grundstücken (gemischt genutzte Grundstücke) in 
sonstigen Baugebieten erhöhen sich die Maßstabsdaten um 10 v.H.

§ 7 
Eckgrundstücke und durchlaufende Grundstücke
(1) Grundstücke, die sowohl von einer nach § 13 dieser Satzung 
verschonten Verkehrsanlage erschlossen sind als auch von einer 
oder mehreren weiteren Verkehrsanlage(n) der Abrechnungs-
einheit erschlossen sind, werden nur mit 50 % ihrer gewichteten 
Grundstücksfläche angesetzt.
(2) Kommt für eine oder mehrere der Verkehrsanlagen nach 
Abs. 1 die Tiefenbegrenzung nach § 6 Abs. 2 dieser Satzung zur 
Anwendung, gilt die Regelung des Abs. 1 nur für die sich über-
schneidenden Grundstücksteile.

§ 8 
Entstehung des Beitragsanspruches
Der Beitragsanspruch entsteht mit Ablauf des 31. Dezember für 
das abgelaufene Jahr.

§ 4 
Gegenstand der Beitragspflicht
Der Beitragspflicht unterliegen alle baulich, gewerblich, indus-
triell oder in ähnlicher Weise nutzbaren Grundstücke, die die 
rechtliche und tatsächliche Möglichkeit einer Zufahrt oder eines 
Zugangs zu einer in der Abrechnungseinheit gelegenen Ver-
kehrsanlage haben.

§ 5 
Gemeindeanteil
Der Gemeindeanteil beträgt 25 %.

§ 6 
Beitragsmaßstab
(1) Maßstab ist die Grundstücksfläche mit Zuschlägen für Vollge-
schosse. Der Zuschlag je Vollgeschoss beträgt 15 v.H.
Vollgeschosse im Sinne dieser Regelung sind Vollgeschosse im 
Sinne der Landesbauordnung.
(2) Als Grundstücksfläche nach Abs. 1 gilt:
1. In beplanten Gebieten die überplante Grundstücksfläche. Ist 
das Grundstück nur teilweise überplant und ist der unbeplante 
Grundstücksteil dem Innenbereich nach § 34 BauGB zuzuordnen, 
gilt als Grundstücksfläche die Fläche des Buchgrundstücks; Nr. 2 
ist ggf. entsprechend anzuwenden.
2. Liegen Grundstücke innerhalb eines im Zusammenhang 
bebauten Ortsteiles (§ 34 BauGB), sind zu berücksichtigen:
a) Bei Grundstücken, die an eine Verkehrsanlage angrenzen, die 

Fläche von dieser bis zu einer Tiefe von 40 m.
b) Bei Grundstücken, die nicht an eine Verkehrsanlage angren-

zen, mit dieser aber durch einen eigenen Weg oder durch 
einen Zugang verbunden sind (Hinterliegergrundstück), die 
Fläche von der zu der Verkehrsanlage hin liegenden Grund-
stücksseite bis zu einer Tiefe von 40 m.

c) Grundstücksteile, die ausschließlich eine wegemäßige Ver-
bindung darstellen, bleiben bei der Bestimmung der Grund-
stückstiefe nach a) und b) unberücksichtigt.

d) Sind die jenseits der nach a) und b) angeordneten Tiefen-
begrenzungslinie liegenden Grundstücksteile aufgrund der 
Umgebungsbebauung baulich oder in ähnlicher Weise selb-
ständig nutzbar (Hinterbebauung in zweiter Baureihe), wird 
die Fläche bis zu einer Tiefe von 80 m zugrunde gelegt.

Sind die hinteren Grundstücksteile nicht in diesem Sinne selb-
ständig nutzbar und geht die tatsächliche bauliche, gewerbliche, 
industrielle oder ähnliche Nutzung der innerhalb der Tiefenbe-
grenzung liegenden Grundstücksteile über die tiefenmäßige 
Begrenzung nach a) und b) hinaus, so verschiebt sich die Tiefen-
begrenzungslinie zur hinteren Grenze der tatsächlichen Nutzung.
Wird ein Grundstück jenseits der in Satz 1 angeordneten erhöh-
ten Tiefenbegrenzungslinie tatsächlich baulich, gewerblich, 
industriell oder ähnlich genutzt, so verschiebt sich die Tiefenbe-
grenzungslinie zur hinteren Grenze der tatsächlichen Nutzung.
3. Bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan die Nutzung als 
Sportplatz, Freibad, Festplatz, Campingplatz, Dauerkleingarten 
oder Friedhof festgesetzt ist, die Fläche des im Geltungsbereich 
des Bebauungsplanes liegenden Grundstückes oder Grundstück-
steiles vervielfacht mit 0,5. Bei Grundstücken, die innerhalb eines 
im Zusammenhang bebauten Ortsteiles (§ 34 BauGB) tatsächlich 
so genutzt werden, die Fläche des Grundstücks – gegebenenfalls 
unter Berücksichtigung der nach Nr. 2 angeordneten Tiefenbe-
grenzung – vervielfacht mit 0,5.
(3) Für die Zahl der Vollgeschosse nach Abs. 1 gilt:
1. Für beplante Grundstücke wird die im Bebauungsplan festge-
setzte zulässige Zahl der Vollgeschosse zugrundegelegt.
2. Bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan nicht die Zahl der 
Vollgeschosse, sondern eine Baumassenzahl festgesetzt ist, gilt 
die durch 3,5 geteilte höchstzulässige Baumassenzahl. Ist auch 
eine Baumassenzahl nicht festgesetzt, dafür aber die Höhe der 
baulichen Anlagen in Form der Trauf- oder Firsthöhe, so gilt die 
durch 2,8 geteilte höchstzulässige Trauf- oder Firsthöhe. Sind 
beide Höhen festgesetzt, so gilt die höchstzulässige Traufhöhe. 
Soweit der Bebauungsplan keine Festsetzungen trifft, gilt als 
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Abs. 6 Satz 1 KAG die Verschonungsdauer auf 20 Jahre festge-
setzt.
Die Übergangsregelung gilt ab dem Zeitpunkt, in dem Prüfung 
der Abrechnung der vertraglichen Leistung und die Widmung 
der Verkehrsanlage erfolgt sind.

(3) Bei Grundstücken, die in einem förmlich festgelegten Sanie-
rungsgebiet zu Ausgleichsbeträgen herangezogen werden bzw. 
worden sind, wird gem. § 10 a Abs. 6 Satz 1 KAG die Verscho-
nungsdauer anhand des Umfangs der einmaligen Belastung wie 
folgt festgelegt:
0,01 bis 2,00 € pro qm Grundstücksfläche – 
zwei Jahre Verschonung
2,01 bis 4,00 € pro qm Grundstücksfläche – 
vier Jahre Verschonung
4,01 bis 6,00 € pro qm Grundstücksfläche – 
echs Jahre Verschonung
6,01 bis 8,00 € pro qm Grundstücksfläche – 
acht Jahre Verschonung
8,01 bis 10,00 € pro qm Grundstücksfläche – 
zehn Jahre Verschonung
10,01 bis 12,00 € pro qm Grundstücksfläche – 
zwölf Jahre Verschonung
12,01 bis 14,00 € pro qm Grundstücksfläche – 14 Jahre 
Verschonung
14,01 bis 16,00 € pro qm Grundstücksfläche – 16 Jahre 
Verschonung
16,01 bis 18,00 € pro qm Grundstücksfläche – 18 Jahre 
Verschonung
Mehr als 18,00 € pro qm Grundstücksfläche – 20 Jahre 
Verschonung
Die Verschonung beginnt zu dem Zeitpunkt des Entstehens der 
sachlichen Ausgleichsbetragspflichten.

§ 14 
Öffentliche Last
Der wiederkehrende Straßenausbaubeitrag liegt als öffentliche 
Last auf dem Grundstück.

§ 15 
In-Kraft-Treten
(1) Diese Satzung tritt zum 01.07.2022 in Kraft.
(2) Gleichzeitig tritt die Ausbaubeitragssatzung zur Erhebung von 
Einmalbeiträgen vom 23.07.2004 außer Kraft. Soweit Beitragsan-
sprüche aufgrund der vorhergehenden Satzung entstanden sind, 
bleiben diese hiervon unberührt und es gelten insoweit für diese 
die bisherigen Regelungen weiter.

76831 Birkweiler, den 03.05.2022
Bernd Flaxmeyer
Ortsbürgermeister

Hinweis:
Es wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung 
von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung 
von Rheinland-Pfalz oder aufgrund dieses Gesetzes zustande 
gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von 
Anfang an gültig zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht, 
wenn
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die 

Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung 
der Satzung verletzt worden sind, oder

2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde 
den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung 
der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Ver-
bandsgemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachver-
halts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend 
gemacht hat.

§ 9 
Vorausleistungen
(1) Ab Beginn des Erhebungszeitraumes können von der 
Gemeinde Vorausleistungen auf wiederkehrende Beiträge erho-
ben werden.
(2) Die Vorausleistungen werden nach der voraussichtlichen Bei-
tragshöhe für das laufende Jahr bemessen.

§ 10 
Ablösung des Ausbaubeitrages
Die Ablösung wiederkehrender Beiträge kann jederzeit für einen 
Zeitraum von bis zu 10 Jahren vereinbart werden. Der Ablösung 
wird unter Berücksichtigung der zu erwartenden Kostenentwick-
lung die abgezinste voraussichtliche Beitragsschuld zugrunde 
gelegt.

§ 11 
Beitragsschuldner
(1) Beitragsschuldner ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des 
Beitragsbescheides Eigentümer oder dinglich Nutzungsberech-
tigter des Grundstückes ist.
(2) Mehrere Beitragsschuldner sind Gesamtschuldner.

§ 12 
Veranlagung und Fälligkeit
(1) Die wiederkehrenden Beiträge und die Vorausleistungen dar-
auf werden durch schriftlichen Bescheid festgesetzt und einen 
Monat nach Bekanntgabe des Beitragsbescheides fällig.
(2) Der Beitragsbescheid enthält:
1. die Bezeichnung des Beitrages,
2. den Namen des Beitragsschuldners,
3. die Bezeichnung des Grundstückes,
4. den zu zahlenden Betrag,
5. die Berechnung des zu zahlenden Betrages unter Mitteilung 

der beitragsfähigen Kosten, des Gemeindeanteils und der 
Berechnungsgrundlagen nach dieser Satzung,

6. die Festsetzung des Fälligkeitstermins,
7. die Eröffnung, dass der Beitrag als öffentliche Last auf dem 

Grundstück ruht, und
8. eine Rechtsbehelfsbelehrung.
(3) Die Grundlagen für die Festsetzung wiederkehrender Beiträge 
können durch besonderen Bescheid (Feststellungsbescheid) fest-
gestellt werden.

§ 13 
Übergangs- bzw. Verschonungsregelung
(1) Gemäß § 10a Abs. 6 KAG wird festgelegt, dass Grundstücke, 
vorbehaltlich § 7 Absätze 1 und 2 dieser Satzung, erstmals bei 
der Ermittlung des wiederkehrenden Beitrages berücksichtigt 
und beitragspflichtig werden, nach
a) 20 Jahren bei kompletter Herstellung der Verkehrsanlage,
b) 15 Jahren bei Herstellung der Fahrbahn,
c) 10 Jahren bei Herstellung des Gehweges,
d) 5 Jahren bei Herstellung der Beleuchtung bzw. durchgeführ-

ten Veranlagungen für Grunderwerb, Straßenoberflächenent-
wässerungskosten oder anderer Teilanlagen.

Die Übergangsregelung bei Maßnahmen nach den Buchst. a) bis 
d) gilt auch bei der Erneuerung, der Erweiterung, dem Umbau 
und der Verbesserung von Verkehrsanlagen. Erfassen eine oder 
mehrere Maßnahmen mehrere Teileinrichtungen, so findet eine 
Addition der unter den Buchstaben b) bis d) aufgeführten Ver-
schonungsfristen nicht statt; es gilt dann die jeweils erreichte 
höhere Verschonungsdauer.
Die Übergangsregelung beginnt jeweils zu dem Zeitpunkt, in 
dem die sachlichen Beitragspflichten für die Erschließungsbei-
träge nach dem BauGB bzw. für die Ausbauträge nach dem KAG 
entstanden sind.

(2) Erfolgte die Herstellung der Verkehrsanlage aufgrund von 
Verträgen (insbes. Erschließungsverträge), so wird gem. § 10 a 
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Jugendtreff ab 7. Klasse 18:30 bis 20:00 Uhr
Jugendtreff nach der 10. Klasse 20:00 bis 22:00 Uhr
In dieser Woche können leider keine Treffs stattfinden!
Wir freuen uns auf euch.
Sarina, Mario & Diana Cavalar, Tel: 954594

 › Forum Seniorum
Herzlichen Dank allen Kuchenbäckern, die uns bei der Aktion 
„Kuchen To Go“ so tatkräftig unterstützt haben!

 › PWV Siebeldingen-Birkweiler
Der Abschnitt des Wanderweges Roter Punkt, zwischen Siebel-
dinger und Dörrenberg-Hütte, durch die sogenannte „Bären-
schlucht“ ist vorübergehend gesperrt. Umleitung über den 
Forstweg, folgend der Markierung Gelber Balken. Ab Mitte Juni 
wird dieser abwechslungsreiche Pfad wieder begehbar sein. Siehe 
auch Bericht mit Bilder bei Bundes Landau-Land Leben.

 › Birkweiler Weinfrühling 2022
Verein der Keschdebuschwinzer lädt nach zwei Jahren 
Corona-Pause zum Birkweiler Weinfrühling
Im Jahr 2006 luden die Keschdebuschwinzer erstmals zur kulina-
rischen Weinbergswanderung in die berühmte Weinlage „Birk-
weiler Kastanienbusch“. Jährlich waren tausende Gäste begeistert 
von Natur, Kulinarik und den Weinen der Birkweiler Winzer.
Nun durften zwei Jahre lang keine Gäste zum Weinfrühling 
beköstigt werden, umso mehr freut es Achim Doll, Vorstand der 
Keschdebuschwinzer, dass es nun endlich den Restart geben darf.
Vom 4. – 6. Juni werden acht Winzer und fünf Gastronomen auf 
dem 14. Weinfrühling für das leibliche Wohl sorgen. Von vega-
nen Speisen, Bowls und Burgern bis zu mediterranen & Pfäl-
zer Gerichten ist für jeden Gaumen etwas geboten. Begleitend 
dazu präsentieren die Birkweiler Weingüter Lencer-Löhr (Stand 
1), Graßmück & Wolf (Stand 2), Gies & Siener (Stand 3), Scholler 
& Dr. Wehrheim (Stand 4) und Dicker-Doll (Stand 5) ihre Weine, 
Sekte & Seccos.
Die offizielle Eröffnung findet am 4. Juni um 17.00 Uhr statt. 
Neben Repräsentanten aus der Politik werden hierbei die Wein-
hoheiten Sabina Kobeck, amtierende Pfälzische Weinprinzes-
sin und Maya Bader, amtierende Weinprinzessin der Südlichen 
Weinstraße, den Birkweiler Weinfrühling 2022 eröffnen.
„Wir freuen uns auf alle Gäste am Samstag ab 16.00 Uhr sowie 
am Pfingstsonntag & Pfingstmontag ab 11.00 Uhr“ erläutert 
Achim Doll und ergänzt: „Eine Bitte an alle Besucher haben wir 
noch. Da die Parkplätze in Birkweiler wirklich rar gesät sind und 
auch die Verkehrsführung im Ort geändert wird, um eine sichere 
Wanderung zum Fest zu gewährleisten, bitten wir, die öffentli-
chen Verkehrsmittel zu nutzen. Alle Anwohner bitten wir um Ver-
ständins während der Festtage. Vielen Dank.“
Weitere Informationen: https://www.weinfruehling-birkweiler.de

 › Jugendförderverein Südwest Löwen
JFV Südwest Löwen
G-Junioren
Saison beendet
F-Junioren
Sa. 04.06. 12:00 Uhr
FSV Offenbach : JFV
Sa. 04.06. 12:00 Uhr
SV Vikt. Herxheim : JFV I
Mi. 08.06. 17:30 Uhr
SV Vikt. Herxheim : JFV I
Sa. 11.06. 10:00 Uhr in Birkweiler

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, 
so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jeder-
mann diese Verletzung geltend machen.

Landau in der Pfalz, den 23.05.2022
Verbandsgemeindeverwaltung Landau-Land
Torsten Blank, Bürgermeister

Anlage 1 zur Satzung über die Erhebung wiederkehrende Bei-
träge für Verkehrsanlagen in der Ortsgemeinde Birkweiler vom 
03.05.2022

Begründung gemäß § 3 Abs. 1 der wkB-Satzung i.V.m. § 10 a 
Abs. 1 KAG
Unter Berücksichtigung der vom Bundesverfassungsgericht auf-
gestellten verfassungsrechtlichen Anforderungen (Beschluss vom 
25.06.2014 - AZ: BvR 668/10 und 2104/10) sowie der Urteile des 
Oberverwaltungsgerichtes Rheinland-Pfalz, (AZ: 6 C 10719/19.
OVG vom 04.06.2020 und AZ: 6 C 10927/19.OVG vom 04.06.2020), 
können sämtliche zum Anbau bestimmte Verkehrsanlagen des 
Gemeindegebietes zu einer öffentlichen Einrichtung zusammen-
gefasst werden. Dabei stellt eine Einwohnerzahl von 3.000 einen 
Orientierungswert für die Bildung einer Abrechnungseinheit dar. 
Die Gesamteinwohnerzahl der Ortsgemeinde Birkweiler liegt 
bei 755 Einwohnern (Stand 01.03.2022) und liegt somit deutlich 
unter diesem Orientierungswert.

Gemäß § 10 a Abs. 1 KAG kann die Bildung einer einheitlichen 
öffentlichen Einrichtung durch Zusammenfassen aller Verkehrs-
anlagen einer Gemeinde erfolgen, wenn diese aufgrund des 
zusammenhängenden Gemeindegebietes in ihrer Gesamtheit 
den einzelnen Grundstücken die Anbindung an das inner- und 
überörtliche Straßennetz vermitteln.

Die Ortsgemeinde Birkweiler lässt sich aufgrund der örtlichen 
Gegebenheiten zu einer einheitlichen öffentlichen Einrichtung 
zusammenfassen. Die Abrechnungseinheit besteht aus dem 
Ortsbereich der Gemeinde und beinhaltet alle sämtliche, in der 
Abrechnungseinheit befindlichen öffentlichen und zum Anbau 
befindlichen Verkehrsanlagen. Die Gemeinde Birkweiler hat ein 
zusammenhängendes, historisch gewachsenes Gebiet. Über das 
vorhandene Straßennetz können alle öffentlichen Einrichtungen 
wie Dorfmittelpunkt, Kirche, Friedhof, Spielplatz, etc. sowie ansäs-
sige Gaststätten, Winzer- und Landwirtschaftsbetriebe erreicht 
werden. In der Ortsgemeinde Birkweiler gibt es keine Flüsse 
oder relevante Außenbereichsflächen oder sonstige räumlich 
trennende Zäsuren, welche eine Aufteilung in mehrere Abrech-
nungseinheiten rechtfertigen würden. Die durch die Gemarkung 
Birkweiler verlaufende Bahnlinie hat keinen abgrenzenden Cha-
rakter zum übrigen Ortsbereich, da diese außerhalb vom Orts-
kern verläuft. Die durch den Ort verlaufende klassifizierte Straße 
(L508) hat keine trennende Wirkung und stellt somit keinen 
Zerfall des räumlichen Zusammenhangs dar – im Gegenteil, sie 
bewirkt eher eine verbindende Wirkung der gesamten Ortslage. 
Die innerdörfliche Infrastruktur, insbesondere die Verkehrsströme 
zum Lebensmittelmarkt, welcher am Ortsrand liegt, hat eine 
zusammenführende Wirkung.

Aus den genannten Ausführungen wird für die Ortsgemeinde 
Birkweiler an der Bildung einer öffentlichen Abrechnungseinheit 
„Ortslage“ festgehalten.

Nichtamtlicher Teil

 › Kinder-, Maxi- und Jugendtreff
Jeden Freitag, außer in den Ferien und an schulfreien Tagen in 
den Jugendräumen des Dorfgemeinschaftshauses.
Kindertreff ab 1. Klasse 14:30 bis 16:00 Uhr
Maxitreff ab 4. Klasse 16:30 bis 18:00 Uhr
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 › LandFrauen Böchingen
Stammtisch
Der nächste Stammtisch findet ausnahmsweise am Dienstag, 
den 7. Juni 2022 um 18.00 Uhr statt. Wir treffen uns im Marien-
hof in Flemlingen. Auch Nichtmitglieder sind zum „Reinschnup-
pern“ willkommen. Wir bitten um verbildliche Anmeldung bis 
Freitag, den 3. Juni 2022 bei Traudel Arzheimer (Telefon 960254).

Kochabend
Der nächste Kochkurs mit dem Thema „Salate und Beilagen“ 
findet am Montag, den 13. Juni 2022 um 19.00 Uhr im ehema-
ligen Feuerwehrhaus in Böchingen statt. Frau Andrea Langhauser 
meint: Salate und Beilagen sind alles andere als Nebensächlich-
keiten. Wir sind gespannt auf ihr Angebot. Der Unkostenbeitrag 
beträgt 4,00 €. Anmeldung (gerne auch für Interessentinnen) bis 
Donnerstag, den 9. Juni 2022 bei Gisela Kern (Telefon 969235) 
oder per Mail: landfrauen-boechingen@web.de.

 › Pfälzerwald Verein Böchingen
An Pfingstsonntag, 05. Juni, ist unsere Böchinger Hütte in süd-
pfälzischer Hand. Das Team von Christin und Christof kommt 
aus der Südpfalz und ist seit vielen Jahren im ehrenamtlichen 
Einsatz auf der Böchinger Hütte.
Jung und Alt, Eltern mit ihren Kindern, machen miteinander Hüt-
tendienst.
Das Pottaschtal wird an diesem Sonntag zum Ziel vieler Wande-
rer. Auf den Terassen des Freigeländes kann man ein sonniges 
oder auch ein schattiges Plätzchen finden. Bei einem Regen-
guss findet man unter der großen Pergola und unter dem Dach 
der gudd Stubb einen trockenen Platz. Gegen den Durst gibt es 
spritzigen Schorle oder kühles Bier, Säfte und Limonaden. In der 
Küche stehen leckere Leberknödel mit Sauerkraut auf dem Herd, 
es wird gebruzzelt, geschnipselt und angerichtet, alles für unsere 
hungrigen Gäste.
Macht euch auf zu einer Wanderung ins Pottaschtal und seid 
herzlich willkommen auf der Böchinger Hütte des Pfälzerwald 
Vereins.

 › Buddelkiste bittet um Mithilfe
Wir freuen uns sehr, dass die Idee mit den Spielsachen am Sand-
kasten so gut angenommen wird und auch mit Spenden unter-
stützt wird. Jedoch bitten wir, Sachspenden mit uns abzusprechen 
(Kontakt siehe unten). Bevor wir Spielsachen den Kids zur Verfü-
gung stellen, kontrollieren wir immer auf Schäden o. ä., um eine 
Verletzungsgefahr zu vermindern. Nur so ist es uns möglich zu 
unterscheiden, wann Sperrmüll dazugestellt wird oder der Van-
dalismus zugeschlagen hat.
Unabhängig davon bitten wir um sorgsamen Umgang der Spiel-
sachen, damit alle Kinder Freude damit haben können und nicht 
alles auf dem Gelände verteilt liegt.
Vielen Dank für das Verständnis und Unterstützung. Familie Ziller, 
06341 942511 / Katrin: 0174 2469842.

 › 40 Jahre Elwetrittche Verein 1982 e. V. 
Landau

Feiern Sie mit uns
40 Jahre Elwetrittche Verein 1982 e. V. Landau
Verein zur Pflege des Brauchtums und der Volkskunde in der 
Pfalz
Großes Jubiläumsfest am Sonntag, den 12.06.2022 von 11 bis 
17 Uhr am Dorfmittelpunkt in Böchingen.
Beste Verpflegung mit Speis & Trank durch den Karnevalverein 
Böchingen e.V.
Abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm mit Blasmusik 
der Oompah House Band des Musikverein Kollweiler, einem 
Mundharmonika/Gitarren Duo, sowie dem Saxophon Solisten 
Christoph Krzeslack.
Dazwischen der bekannte Büttenredner des KVB, Eddie Koch.

JFV I : SV Landau West
Sa 11.06. 11:00 Uhr in Birkweiler
JFV II : SV Landau West II
E-Junioren
Mi. 01.06. 17:30 Uhr
TuS Hördt : JFV II

D-Junioren
Saison beendet

C-Junioren
Saison beendet

Böchingen
Ortsbürgermeister: Reinhold Walter
Tel.: 06341/63415 o. 06341/60601,  Sprechz. n. Vereinbarung
Seniorenbeauftragter Karl Heinz Rößler, 
Tel.: 510730 bzw. 0160 8060246, www.boechingen.de

Amtlicher Teil

 › Bürgerengagement
Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger,
ich möchte mich auf diesem Wege bei Frau Martina Blasberg 
herzlich im Namen der Gemeinde bedanken, dass sie die kom-
plette Anlage und Bepflanzung einer Pflanzbucht in der Georg 
Müller Straße übernommen hat. Der Gemeinde sind keine Kosten 
entstanden!
Unsere Gemeindeangestellten und Frau Blasberg werden dem 
Werk eine liebevolle Pflege angedeihen lassen, die Anwohner 
der Straße freuen sich sicherlich über die Aufwertung der Straße. 
Nochmals: Vielen Dank!
Mit freundlichem Gruß

Reinhold Walter
Ortsbürgermeister

 › Reinigung der Straßeneinläufe / 
Sinkkästen ab der KW 23

Ab Dienstag den 07.06.2022 werden die Straßeneinläufe / Sink-
kästen in der Ortsgemeinde geleert. Wir bitten daher die Stra-
ßeneinläufe freizuhalten und nicht zuzuparken.
Besten Dank für Ihr Entgegenkommen.

Fachbereich 3, VG Verwaltung Landau-Land

Nichtamtlicher Teil

 › Leben im Dorf
Nach dem langen Stillstand wollen wir wieder etwas gemeinsam 
unternehmen und haben uns für den 16. Juni einen „Ausflug“ 
ausgedacht.
Gemeinsam wollen wir den Gemarkungsweg rund um Böchingen 
wandern. Die Strecke beträgt ca. 6,8 km, fast ausschließlich auf 
befestigten Wegen und kann auch mit Kinderwagen bewältigt 
werden.
Treffpunkt und Start ist um 14.30 Uhr am Parkplatz in der Prinz-
Eugen-Straße. In der Hälfte der Strecke erwartet uns ein eine 
kleine Stärkung, bevor es auf den „Rückweg“ geht. Im Dorf wie-
der angekommen, empfängt uns Grillmeister Karl-Heinz Rößler 
im Garten der Familien Paleni und Cornelius in der Hauptstraße 
18 mit leckerem Essen und Getränken.
Eingeladen sind alle, die Lust haben, an diesem Tag gemeinsam 
ein paar schöne Stunden mit und zu verbringen.
Für die Organisation bitten wir um Anmeldung bis spätestens 10. 
Juni bei Birgit Cornelius, Tel. 63287 (AB). Wir freuen uns auf einen 
schönen Nachmittag mit vielen Teilnehmenden.
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Lageplan
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 Vorbereitende Untersuchung                                                                OG Eschbach
 - Lageplan -

Legende

Geltungsbereich

Nichtamtlicher Teil

 › ASV 1948 Eschbach e. V.
Spielbetrieb
G-Junioren
Freitag, 03.06.2022, 17.30 Uhr in Schweighofen:
SG Schweighofen/Bienwald gegen SG Klingenmünster/Eschbach.

Frankweiler
Ortsbürgermeister: Bernd Nerding
Tel.: 06345/84 86, Sprechzeit nach Vereinbarung
www.frankweiler.de

Amtlicher Teil

 › Frühlings-Seniorencafe
Liebe Seniorinnen, liebe Senioren,
der Krankenpflegeverein/Nachbarschaftshilfe Frankweiler lädt 
Sie herzlich zum Frühlings-Cafe am Mittwoch, den 08. Juni 
2022 um 15.00 Uhr in die Dagoberthalle ein. Verbringen Sie den 
Nachmittag in geselliger Runde bei Kaffee und Kuchen.
Bitte melden Sie sich an: bei Heide Friedel, Tel: 5214 oder Wilma 
Hagelstein, Tel: 8630
Gerne holen wir Sie zu Hause ab und bringen Sie auch wieder 
zurück.

 › Öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des 
Ortsgemeinderates Frankweiler

Am Dienstag, 07.06.2022 um 19:30 Uhr, findet eine öffentliche/
nichtöffentliche Sitzung statt.
Gremium: Ortsgemeinderat Frankweiler
Ort: 76833 Frankweiler, Dagobertstr. 37
Raum: Dagoberthalle
Tagesordnung
öffentlich:
01. Einwohnerfragestunde
02. Erlass einer Gestaltungssatzung
03. Umbau des gemeindeeigenen Anwesens Weinstraße 12 

(ehemaliges Feuerwehrhaus) zur Nutzung als Dorfladen;
hier: Auftragserteilung für eine Machbarkeitsstudie

04. Umbau des gemeindeeigenen Anwesens Weinstraße 12 
(ehemaliges Feuerwehrhaus) zur Nutzung als Dorfladen;
hier: Eilentscheidung zur Vergabe von Planungsleistungen

Ganztags: Live-Zeichnen vom 100% Pälzer, Steffen Boiselle, Aus-
gabe der Festschrift und Ausstellung von Elwetrittche-Skulpturen 
von Theo Quell (Schöpfer der Böchinger Hangtrittche).
Für die Kinder ist zwischen 13 und 15 Uhr ein Ballonzauberer 
unterwegs, sowie die lebendige Elwetrittche der Dieter Kissel 
Stiftung während des Festes.
Es ergeht herzliche Einladung!

Eschbach
Ortsbürgermeister: Frank Laux, Tel.: 0152 34230074, 
Sprechzeiten: nach telefonischer Vereinbarung
Sprechzeiten Seniorenbeauftragter Günter Haas: 
nach telefonischer Vereinbarung, Tel. 06345 5178
www.eschbach-pfalz.de

Amtlicher Teil

 › Reinigung der Straßeneinläufe / 
Sinkkästen ab der KW 23

Ab Dienstag den 07.06.2022 werden die Straßeneinläufe / Sink-
kästen in der Ortsgemeinde geleert. Wir bitten daher die Stra-
ßeneinläufe freizuhalten und nicht zuzuparken.
Besten Dank für Ihr Entgegenkommen.

Fachbereich 3, VG Verwaltung Landau-Land

 › Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB)
Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen nach §§ 136 ff BauGB
Ortsübliche Bekanntmachung des Beschlusses über den 
Beginn der vorbereitenden Untersuchungen nach § 141 
BauGB
Der Ortsgemeinderat Eschbach hat, um einem negativen Trend 
in der Dorfentwicklung entgegen zu wirken und erkennbaren 
städtebaulichen Missstände abhelfen oder beseitigen zu können 
in seiner Sitzung am 10. Mai 2022 beschlossen, städtebauliche 
Sanierungsmaßnahmen in einem vereinfachten Sanierungs-
verfahren durchzuführen. In der gleichen Sitzung hat der Orts-
gemeinderat auch beschlossen, dass mit den vorbereitenden 
Untersuchungen gemäß § 141 BauGB im Hinblick auf die förmli-
che Festlegung eines Sanierungsgebietes begonnen werden soll. 
Mit den notwendigen Untersuchungen wurde das Planungsbüro 
Wolf, Kaiserslautern, beauftragt.
Der Beschluss wird hiermit ortsüblich bekanntgemacht (§ 141 
Absatz 3 BauGB). Gleichzeitig wird auf die Auskunftspflicht nach § 
138 BauGB hingewiesen. Danach sind Eigentümer, Mieter, Pächter 
und sonstige zum Besitz oder zur Nutzung eines Grundstückes, 
Gebäudes oder Gebäudeteils Berechtigte sowie ihre Beauftrag-
ten verpflichtet, der Gemeinde oder ihren Beauftragten Auskunft 
über die Tatsachen zu erteilen, deren Kenntnis zur Beurteilung 
der Sanierungsbedürftigkeit eines Gebietes oder zur Vorberei-
tung oder Durchführung der Sanierung erforderlich sind.
Das vorgesehene Sanierungsgebiet (Untersuchungsgebiet) ist 
aus beigefügtem Lageplan ersichtlich. Für die endgültige Festle-
gung des Sanierungsgebietes muss der Ortsgemeinderat jedoch 
noch nach Abschluss der vorbereitenden Untersuchungen eine 
gesonderte Sanierungssatzung beschließen.
Im Rahmen dieser vorbereitenden Untersuchung sollen die 
Berechtigten frühzeitig über die allgemeinen Ziele der mögli-
chen städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen informiert werden. 
Hierzu erfolgen noch gesonderte Informationen und Informati-
onsveranstaltungen.

Landau in der Pfalz, 25. Mai 2022
Torsten Blank
Bürgermeister
Anlage: Vorgeschlagener Abgrenzungsbereich
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• Kassenprüfer
• Aussprache zu den Berichten
• Entlastung der Vorstandschaft
• Neuwahlen der Vorstandschaft
• Anpassung der Mitgliedsbeiträge
• Wünsche und Anträge
Anträge müssen 14 Tage vor der Mitgliederversammlung beim 
1. Vorsitzenden Heiko Kaiser (76833 Frankweiler am Stahlbühl) 
eingereicht werden.

Die Vorstandschaft lädt alle Mitglieder hiermit recht herzlich ein 
und wünscht sich eine rege Beteiligung.

C-Klasse
Saison beendet
Bezirksliga
So. 05.06. 16:00 Uhr
TuS/TSV I : SV Weisenheim/Sand
JFV Südwest Löwen
G-Junioren
Saison beendet
F-Junioren
Sa. 04.06. 12:00 Uhr
FSV Offenbach : JFV
Sa. 04.06. 12:00 Uhr
SV Vikt. Herxheim : JFV I
Mi. 08.06. 17:30 Uhr
SV Vikt. Herxheim : JFV I
Sa. 11.06. 10:00 Uhr in Birkweiler
JFV I : SV Landau West
Sa 11.06. 11:00 Uhr in Birkweiler
JFV II : SV Landau West II
E-Junioren
Mi. 01.06. 17:30 Uhr
TuS Hördt : JFV II
D-Junioren
Saison beendet
C-Junioren
Saison beendet

Göcklingen
Ortsbürgermeisterin: Manuela Laub
Tel.: 06349/6234,  Sprechzeit nach Vereinbarung
www.goecklingen.de

Amtlicher Teil

 › Reinigung der Straßeneinläufe / 
Sinkkästen ab der KW 23

Ab Dienstag den 07.06.2022 werden die Straßeneinläufe / Sink-
kästen in der Ortsgemeinde geleert. Wir bitten daher die Stra-
ßeneinläufe freizuhalten und nicht zuzuparken.
Besten Dank für Ihr Entgegenkommen.

Fachbereich 3, VG Verwaltung Landau-Land

Nichtamtlicher Teil

 › Jugendtreff
Freitag, 03.06.2022
5. - 7. Klasse
Stand up Paddle mit Nancy Mauritz, Jasmine Hafner u. 
Jugendpflege VG

05. Änderung der Straßenbeleuchtungsanlage in der Bergborn-
straße;
hier: Auftragsvergabe

06. Zustimmung der Ausweisung von Mountainbike-Strecken im 
Bereich der Ortsgemeinde Frankweiler, im Rahmen des Pro-
jektes „Mountainbike am Haardtrand“.

07. Instandsetzung der äußeren Blitzschutzanlage an der Dago-
berthalle;
hier: Auftragsvergabe

08. Mitteilungen und Anfragen
nichtöffentlich:
01. Mitteilungen und Anfragen

Hygiene-Empfehlungen für Gremiensitzungen
· Bitte nehmen Sie nur an Sitzungen teil, wenn Sie sich gesund 

fühlen und keine Erkältungssymptome haben.
· Bitte tragen Sie ein Mund-Nasen-Bedeckung bei Betreten, 

Durchqueren und Verlassen der Sitzungsräumlichkeit. Die 
Maskenpflicht entfällt am Platz sowie unmittelbar am Red-
nerpult, sofern das Abstandsgebot eingehalten wird.

· Bitte desinfizieren Sie sich die Hände. Dafür stehen Desinfek-
tionsmittelspender am Eingang bereit.

· Bitte halten Sie Abstand zu anderen Sitzungsteilnehmern. Die 
Sitzplätze sind so angeordnet, dass die Abstände eingehalten 
werden. Bitte verändern Sie die Bestuhlung nicht.

· Für Besucherinnen und Besucher sowie Vertreterinnen und 
Vertreter der Presse stehen Sitzplätze zur Verfügung. Je nach 
Größe des Sitzungsraums kann die Anzahl variieren. Bitte 
haben Sie Verständnis dafür, dass bei Besetzung aller Sitz-
plätze keine weiteren Besucher/innen bzw. Vertreter/innen 
der Presse im Sitzungsraum Platz nehmen können.

· Sofern sich die allgemeinen Corona Regelungen ändern, 
sind die aktuell geltenden Regelungen anzuwenden.

Frankweiler, 27.05.2022
Bernd Nerding, Ortsbürgermeister

Nichtamtlicher Teil

 › Interessengemeinschaft 
Kastanienblütenfest e. V.

Absage Kastanienblütenfest am 11. und 12. Juni
Die lange zu unsichere Lage, ob und wenn ja, unter welchen 
coronabedingten Auflagen, das Fest stattfinden kann, machte 
eine rechtzeitige Planung und Organisation unmöglich. Aufgrund 
der insgesamt dünnen Personaldecke, auch unsere treuen Helfer 
betreffend und mit Rücksicht auf deren Gesundheit, müssen wir 
auf das Fest verzichten. 
Da das Fest nun zwei Jahre nicht gefeiert werden konnte, ist ein 
Stau an notwendigen Arbeiten aufgelaufen, welche die Vorstand-
schaft nicht rechtzeitig zu stemmen in der Lage ist. 
Wir bedauern sehr, dass unser „Keschdebliedefescht“ aus den 
genannten Gründen auch in diesem Jahr nicht stattfindet. Unse-
ren Gästen und Helfern wünschen wir alles Gute, vor allem 
Gesundheit.

 › TUS 1924 Frankweiler - Gleisweiler e. V.
Mitgliederversammlung des TuS Frankweiler/Gleisweiler
Am Dienstag, den 19. Juli 2022 findet um 19:00 Uhr im Club-
haus in Frankweiler die Mitgliederversammlung des TuS Frank-
weiler/Gleisweiler statt.
Folgende Tagesordnungspunkte stehen auf dem Programm:
• Eröffnung und Begrüßung durch den Vorsitzenden
• Feststellung der Beschlussfähigkeit
• Totengedenken
• Berichte

• Vorsitzender
• Kassenwart
• Spielleiter
• Jugendleiter
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 › Altertrümmer Klingbachtal e. V.
Jahreshauptversammlung
Am Mittwoch, dem 8. Juni 2022 findet die diesjährige Jahres-
hauptversammlung des Vereins Altertrümmer Klingbachtal im 
Vereinsheim, Raiffeisenstraße 11, statt. Beginn ist 19.30 Uhr. Um 
zahlreiches Erscheinen wird gebeten.
Programm:
• Begrüßung durch den Vorsitzenden
• Bericht des Vorstandes, Jahresrückblick
• Bericht des Kassenwartes
• Bericht der Kassenprüfer
• Entlastung der Vorstandschaft
• Planungsstand Traktortreffen
• Wünsche und Anträge

 › Europäische Musik des Barock in der 
Protestantischen Kirche Heuchelheim

Sonntag, 5. Juni, Beginn 17.00 Uhr
Musikalische Werke der Barockzeit aus mehreren europäischen 
Ländern werden am Pfingstsonntag in der Heuchelheimer Kirche 
St. Georg präsentiert werden, wobei die Vielfalt der Stilrichtungen 
in den einzelnen Ländern hörbar werden wird. Der französische 
Stil tritt am deutlichsten in den Stücken von Franҫois Couperin 
zu Tage, und eine Sonate von Antonio Vivaldi repräsentiert den 
temperamentvollen italienischen Stil. Mit dem italienischen Kom-
ponisten Giovanni Benedetto Platti aus dem Spätbarock werden 
die Grenzen des Barock fast überschritten, während Georg Muf-
fat, der als Elsässer einen ganz eigenen Stil entwickelte, und der 
Engländer Henry Purcell die früheren Stadien des Barock vertre-
ten. Mit einem Stück von John Stanley wird ein weiteres Werk 
aus England zu hören sein, und die deutsche Stilrichtung wird 
durch Kompositionen von Georg Philipp Telemann und Carl Phil-
ipp Emanuel Bach zu Gehör gebracht. Die Interpreten hoffen, bei 
all der Vielfalt, ein harmonisches europäisches Projekt andeuten 
zu können.
Ausführende sind die Heidelberger Konzert- und Kammermu-
siker Barbara Obert (Oboe), Michael Schneider (Violoncello) und 
Martin Schreiner (Orgel und Cembalo).
Der Eintritt ist frei, über Spenden freuen sich die Künstler.

 › MGV Eintracht Ingenheim
„Hinterm Horizont geht’s weiter…“
Konzertabend mit den MGV-Chören
„Hinterm Horizont geht’s weiter…“ - diese so schönen und genau 
in die Zeit passenden Worte des gleichnamigen Hits von Udo 
Lindenberg bilden das Motto des Doppelkonzertes, das der 
Männerchor und der Adhoc-Chor ihrem Publikum im Bürger-
haus Billigheim-Ingenheim präsentieren.
Zwei Jahre später als geplant, nach einer langen Zeit der Ein-
schränkungen und Entbehrungen, freuen sich die Sängerinnen 
und Sänger sehr darauf, endlich wieder für ihr Publikum singen 
zu dürfen. Mit einem breit gefächerten musikalischen Repertoire 
werden die beiden Chöre unter der Leitung von Musikdirektor 
Johannes Kalpers die Gäste unterhalten und begeistern. Beglei-
tet werden die Chöre am Klavier von Dr. Clemens Kuhn.
Hier die Konzerttermine:
Samstag, 2. Juli, 20.00 Uhr (Einlass 19.00 Uhr)
Sonntag, 3. Juli, 19.00 Uhr (Einlass 18.00 Uhr)
Fast 700 Karten wurden für die Konzerte im März 2020 vorab ver-
kauft - und diese Karten können noch bis einschließlich Freitag, 
3. Juni, in neue Eintrittskarten eingetauscht werden. Selbst-
verständlich können alte Karten gegen Erstattung des Eintritts-
preises (12 Euro) auch zurückgegeben werden. Ab kommenden 
Dienstag, 7. Juni, können zusätzliche Tickets gekauft werden. 
Wichtig: Der Einlass zu den Konzerten ist nur mit neuen Ein-
trittskarten möglich! Ihre Ansprechpartner: Andreas Schaurer 
(06349/9180266) und Christel Haag (06349/6874). Alle Infos 
erhalten Sie auch unter www.mgv-ingenheim.de.
Wir freuen uns darauf, Sie als unsere Gäste begrüßen zu dürfen 
und wünschen Ihnen schon heute einen stimmungsvollen Kon-
zertabend mit den MGV-Chören!

 › Kirchenchor Ranschbach-Göcklingen
Die nächste Singstunde des Kirchenchors Ranschbach-Göcklin-
gen findet am Donnerstag, 02.06.2022 um 19.30 Uhr im Dorf-
gemeinschaftshaus in Ranschbach statt. Wir freuen uns, wenn 
auch neue Gesichter und Stimmen auftauchen und es einfach 
mal mit uns versuchen.

 › Pfälzerwald-Verein Göcklingen
Einladung zum Einweihungsfest des PWV- Göcklingen
Nach zahlreichen Erneuerungsarbeiten an der PWV- Hütte lädt 
der PWV- Göcklingen am Sonntag, den 12.06.2022 von 12.00 
bis 17.00 Uhr zum Einweihungsfest ganz herzlich ein!
Für die Versorgung (Gockel essen) sorgt der PWV! Auch für die 
Kinder wird wieder die Hüpfburg aufgestellt!
Wir würden uns über zahlreiche Besucher freuen!

 › SV Rot-Weiß Göcklingen e. V.
Spielbetrieb:
D-Klasse:
Sonntag, 05.06.22 15 Uhr in Göcklingen
SG Klingenmünster/Göcklingen II - SC Ramberg II

Heuchelheim-Klingen
Ortsbürgermeister: Uwe Huth
Tel.: 06349/7749,  Sprechstunde nach Vereinbarung, 
www.heuchelheim-klingen.de

Amtlicher Teil

 › Reinigung der Straßeneinläufe / 
Sinkkästen ab der KW 23

Ab Dienstag, den 07.06.2022 werden die Straßeneinläufe / 
Sinkkästen in der Ortsgemeinde geleert. Wir bitten daher die 
Straßeneinläufe freizuhalten und nicht zuzuparken.
Besten Dank für Ihr Entgegenkommen.

Fachbereich 3, VG Verwaltung Landau-Land

Nichtamtlicher Teil

 › LandFrauen Klingen
Nächster Stammtisch
Wir treffen uns am Freitag, den 10.06.2022 um 19 Uhr zu unse-
rem nächsten Stammtisch im Gasthaus 1870 am Bahnhof Bad 
Bergzabern.
Anmeldungen bitte bis 08.06.2022 telefonisch bei Pia oder über 
Whats App.
Wir freuen uns auf einen geselligen Abend mit euch.

 › LandFrauen Heuchelheim
Einladung zum Abendbrot in Rot
Wann hatten Sie das letzte Mal Zeit für ein ausgiebiges Picknick 
unter freiem Himmel? Schon viel zu lange her? Dann ist jetzt die 
perfekte Zeit, um mal wieder den Picknickkorb heraus zu holen.
Während über dem Pfälzer Wald so langsam die Sonne versinkt, 
wollen wir mit euch gemeinsam ein leckeres Picknick in den Heu-
chelheimer Weinbergen genießen. Also packt eure Leckereien, 
Teller, Besteck und Gläser in eure Picknickkörbe. Für die Getränke 
und Picknickdecken sorgen wir. Damit wir mit der Abenddäm-
merung um die Wette strahlen können, freuen wir uns über ein 
Outfit oder Accessoires in rot.
Wir treffen uns am Freitag, den 03. Juni 2022 um 18 Uhr an der 
Festhalle in Heuchelheim. Nach einer kleinen Wanderung von 10 
bis 15 Minuten erreichen wir unseren Picknickplatz im Grünen.
Anmeldung bis 02.06.2022 bei Anja Groß 06349/939123.
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Nichtamtlicher Teil

 › PWV Insheim-Impflingen
Protokoll der Jahreshauptversammlung
Nachdem der 1. Vorsitzende Niko Mößinger Ende 2021 von all 
seinen Vorstandsämtern zurückgetreten ist, hat Stefan Darsch, als 
amtierender 2. Vorsitzender das Amt des 1. Vorsitzenden kom-
missarisch übernommen.
Momentan hat der Verein 120 Mitglieder. 12 Eintritten stehen 6 
Austritte (3 Todesfälle) gegenüber. Der Altersdurchschnitt liegt 
bei 62 Jahren.
Das 40-jährige Jubiläum sollte eigentlich im Jahr 2020 gefeiert 
werden und wird nun im Jahr 2022 gefeiert.
Der Dank geht an alle Dabeigebliebenen! Sie haben ihren Anteil 
am Erfolg und der positiven Stimmung innerhalb des Vereins. Der 
Spaß und die Gemeinschaft sollten im Vordergrund stehen und 
so wird es nun auch sein.
Für die Toten der Ortsgruppe sowie die Opfer und Vertriebenen 
des Ukraine-Krieges folgte eine Schweigeminute.
Anschließend erfolgte der Bericht des Rechners. Er wies auf eine 
solide Kassenführung hin. Die Ortsgruppe konnte hauptsächlich 
durch Spenden für die Jubiläumsfeier nun im 3. Jahr in Folge 
einen Überschuss erzielen. Für das Jubiläum, das wir am 5.6.2022 
feiern, werden diese Mittel wieder abfließen.
Die Wanderwartin Annette Barthle berichtete über die Wandersi-
tuation von Beginn der Pandemie an bis heute. Insgesamt fanden 
in den letzten zwei Jahren Corona-bedingt nur 11 Wanderungen 
statt. Dabei legten die Wanderinnen und Wanderer 1754 km. 
Einige der ausgefallenen Wanderungen von 2020 wurden 2021 
durchgeführt.
Ein positiver Trend zeichnet sich in 2022 ab! Vakante Leichtwan-
derungen, durch den Wegfall von Niko Mößinger, werden z. T. 
durch Neumitglieder (Else Treu) bravourös aufgefangen.
Die Rechnungsprüfer bestätigten die einwandfreie Kassenfüh-
rung.
Dem Antrag auf Entlastung des Kassenwartes wurde einstimmig, 
bei Enthaltung des Betroffenen, zugestimmt.
Die 5% Regelung hat sich auch für die Rechnungsprüfung als zu 
lästig herausgestellt und wurde folgenermaßen geändert:
Jedes Mitglied zahlt 3 €, Nichtmitglieder 5 €; Bei weiteren Anrei-
sen und teuren Bahnfahrten erhöht sich der Preis auf je Mitglied 
5 € und Nichtmitglied 7 € (diese Wanderungen sind im Wan-
derplan mit * gekennzeichnet). Der Wanderführer zahlt ab sofort 
nichts mehr!
Da es zu den Berichten keine Wortmeldung gab, wurde der 
Antrag auf Entlastung der Vorstandschaft gestellt. Die Entlastung 
der Vorstandschaft bei Enthaltung der Betroffenen wurde mehr-
heitlich per Handzeichen erteilt.
Dem Antrag auf Entlastung des Vorstandes wurde einstimmig, 
bei Enthaltung der Betroffenen, zugestimmt.
Für die anstehende Neuwahl des Vorstandes übernahm Eric 
Christ die Wahlleitung.
Die neu gewählte Vorstandschaft im Überblick:
1. Vorsitzender: Stefan Darsch
2. Vorsitzender: Eric Christ
Rechner: Stefan Mühl
Wanderwartin: Annette Barthle
Stellvertr. Wanderwartin: Ute Mühl
Schriftführer: Stefan Darsch
Beisitzer: Bruno Montillon, Sabine Christ, Michael Montillon, 
Jens-Peter Völckel

In seinem Schlusswort betonte der neue 1. Vorsitzende noch ein-
mal, dass in Zukunft der Spaß und die Gemeinschaft ganz klar im 
Vordergrund stehen sollen und werden.

Vorankündigung Genusswanderung zum Wilhelmshof
Liebe Wanderfreundinnen und Wanderfreunde,
zu unserer Leichtwanderung am Mittwoch, den 15.06. um 
13:00 Uhr erwartet uns ein besonderes Highlight.

 › DRK-Ortsverein Billigheim-Ingenheim
Unsere nächste Blutspende findet am Donnerstag 09.06.2022 
von 16.30 bis 20.00 Uhr im Bürgerhaus in Billigheim, Westliche 
Gleisbergstraße 23 statt.
Wie immer wird stark auf Hygiene geachtet, jedoch dürfen wieder 
Kinder oder Begleitpersonen mit ins Spendelokal. Auch gemein-
sames Essen ist wieder erlaubt, wer jedoch sein Essen lieber mit-
nimmt, auch das ist, wie immer schon, möglich.
Reservieren Sie bitte Ihren Termin entweder über die Blutspende-
app, die kostenfreie Hotline 000 11 94911, oder unter
https://terminreservierung.blutspendedienst-west.
de/m/50133702
Ohne Termin müssten Sie mit längeren Wartezeiten rechnen.
Noch nie gespendet? Kein Problem, unsere erfahrenen Helfer 
unterstützen Sie gerne! Wir bitte Neuspender sich einen Termin 
spätestens 1 Stunde vor Terminende zu reservieren.
Denken Sie bitte alle daran, ausreichend zu trinken (mindestens 2 
l, auch bereits am Tag vor der Blutspende) und bringen Sie Ihren 
Ausweis mit. 
Blut hilft Leben zu retten, darum hoffen wir auf eine rege Beteiligung

Ilbesheim
Ortsbürgermeister: Peter Jean
Tel.: 06341/31908,  Sprechzeit nach tel. Vereinbarung
www.ilbesheim.de

Amtlicher Teil

 › Rohrnetzspülung 2022
Mit Blick auf die Trinkwassergüte müssen die Straßenleitungen 
in gewissen Zeitabständen gespült werden. Die auf natürlichem 
Wege entstehenden Ablagerungen (Sedimente) werden dadurch 
ausgetragen. Während des Spülvorganges, der über die Hydran-
ten erfolgt, kann es zu Druckschwankungen und Wassereintrü-
bungen kommen.
Wir bitte unsere Kunden um Verständnis.
Am Dienstag, 07.06.2022 und am Mittwoch, 08.06.2022 ist 
die Spülung des Netzes der Ortsgemeinde Ilbesheim vorge-
sehen.
Bei Fragen bzw. Problemen steht Ihnen der Ltd. Wassermeister 
Gerd Nether unter Tel-Nr. 0172-7231140 gerne zur Verfügung.

 › Reinigung der Straßeneinläufe / 
Sinkkästen ab der KW 23

Ab Dienstag den 07.06.2022 werden die Straßeneinläufe / Sink-
kästen in der Ortsgemeinde geleert. Wir bitten daher die Stra-
ßeneinläufe freizuhalten und nicht zuzuparken.
Besten Dank für Ihr Entgegenkommen.

Fachbereich 3, VG Verwaltung Landau-Land

Impflingen
Ortsbürgermeister: Holger Kurz
Tel.: 0173/8215680, Sprechzeiten: nach Vereinbarung
www.impflingen.de

Amtlicher Teil

 › Reinigung der Straßeneinläufe / 
Sinkkästen ab KW 23

Ab Dienstag den 07.06.2022 werden die Straßeneinläufe / Sink-
kästen in der Ortsgemeinde geleert. Wir bitten daher die Stra-
ßeneinläufe freizuhalten und nicht zuzuparken.
Besten Dank für Ihr Entgegenkommen.

Fachbereich 3, VG Verwaltung Landau-Land
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geändert durch Gesetz (Artikel 1 und 4) vom 17. Dezember 2020 
(GVBl. S. 728) und des § 88 der Landesbauordnung Rheinland-
Pfalz (LBauO) in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), 
zuletzt geändert durch Gesetz (Artikel 1) vom 03. Februar 2021 
(GVBl. S. 66) hat der Gemeinderat in der Sitzung am 25.05.2022 
folgende Satzung beschlossen.

Gemeinde Knöringen
Gestaltungssatzung

Inhaltsverzeichnis
Präambel und Beschreibung des Ortsbildes (Ortsgrundriss 
und Silhouette).
Aufbau.
§ 1 Räumlicher Geltungsbereich
§ 2 Sachlicher Geltungsbereich
§ 3 Anforderungen an Fassaden
3.1 Abstandsflächen
3.2 Wärmedämmung
3.3 Fassaden-Material
3.4 Fassaden-Farbe
§ 4 Anforderungen an Dächer
4.1 Dachform
4.2 Dachneigung
4.3 Material
4.4 Farbe
4.5 Gauben und Dacheinschnitte
§ 5 Anforderungen an Einfriedungen und Abgrenzungen
5.1 Art der Einfriedungen
5.2 Tore, Torhäuser, Garagen- und Hoftore
§ 6 Werbeanlagen
6.1 Anbringung der Werbeanlagen
6.2 Gestaltung der Werbeanlagen
6.3 Genehmigungspflicht der Werbeanlagen
§ 7 Außenanlagen
Gestaltung der Grundstücksflächen
§ 8 Verkaufs- und Spielautomaten
§ 9 Sonderanlagen
9.1 Anlagen zur Nutzung von Sonnenenergie
§ 10 Abweichungen
§ 11 Ordnungswidrigkeiten
§ 12 Inkrafttreten
Anlage 1
Präambel
Das typische, historisch entstandene Ortsbild der Ortsgemeinde 
Knöringen ist in seinen Grundzügen aufgrund der unverwech-
selbaren, baulichen und gestalterischen Merkmale erhaltenswert 
und soll aus diesem Grund geschützt und entwickelt werden.
Dabei tragen die Elemente, wie die organisch gewachsene Struk-
tur der Straßen- und Platzräume, die Stellung der baulichen 
Anlagen, die Proportionen, die Dachlandschaft und die Fassa-
dengestaltung zum unverkennbaren Ortsbild von Knöringen bei.
Um das historische Ortsbild weiterhin zu erhalten und zu ent-
wickeln, müssen sich Neubauten und bauliche Veränderungen, 
insbesondere hinsichtlich der Gebäude- und Dachform, Größe 
und Proportionen, Ausbildung der Wandflächen einschließlich 
Reliefbildung, Öffnungen und Gliederung sowie Konstruktions-
bild, Material, Oberflächenwirkung und Farbe in das Straßen- und 
Ortsbild einfügen, ohne dass die gestalterische Individualität ver-
loren geht.
Bauteile von denkmalpflegerischer, wissenschaftlicher, künstle-
rischer, handwerklicher oder heimatgeschichtlicher Bedeutung, 
wie insbesondere gestaltete Gebäudefronten (Fassaden mit 
Sandsteinarbeiten, Fachwerkteile, Stufen und Außentreppen, Tür-
rahmen, Torbögen, Türblätter und Tore), Erker, Gauben, Gewände, 
Konsolen und Gesimse, Wappen und Schlusssteine, Inschriften 
und ähnliches sollen an Ort und Stelle sichtbar belassen und 
instandgehalten werden.
Beschreibung des Ortsbildes (Ortsgrundriss und Silhouette)
Knöringen zeichnet sich durch ein geschlossenes Ortsbild aus 
regional typischen Winzergehöften im Ortskern aus. Neben Ein-
zeldenkmalen bestätigt die Ausweisung einer Denkmalzone die 
Besonderheit eines südpfälzischen Weindorfes, geprägt durch 

Wir werden von Insheim nach Siebeldingen zum Wilhelmshof 
wandern. Dort lassen wir und bei einer 60 minütigen Kellerfüh-
rung 3 Kostbarkeiten kredenzen. Das Wein- und Sektgut hat sich 
an dem Mittwoch besonders herausgeputzt, da am nächsten Tag 
die Kulturlese im Wilhelmshof eröffnet wird. So haben wir bereits 
vor allen anderen Besuchern die Möglichkeit, uns neben der 
Kunst des Kellermeisters auch anderer Kunst zu erfreuen. Mehr 
wird nicht verraten! So beschwingt geht es dann zurück mit dem 
Zug. Der Unkostenbeitrag für die Kellerführung inkl. Wein- bzw. 
Sektprobe beträgt 15 € (ohne Zugfahrt)
Mitglieder und (Noch-) Nichtmitglieder sind herzlich eingeladen.
Kleiner Tipp: ab Juni wird das 9 € DB-Monatsticket verfügbar sein!
Anmeldung in unserer whatsapp-Gruppe oder unter 0157 35755010

 › MGV Eintracht Ingenheim
„Hinterm Horizont geht’s weiter…“
Konzertabend mit den MGV-Chören
„Hinterm Horizont geht’s weiter…“ - diese so schönen und genau 
in die Zeit passenden Worte des gleichnamigen Hits von Udo 
Lindenberg bilden das Motto des Doppelkonzertes, das der 
Männerchor und der Adhoc-Chor ihrem Publikum im Bürger-
haus Billigheim-Ingenheim präsentieren.
Zwei Jahre später als geplant, nach einer langen Zeit der Ein-
schränkungen und Entbehrungen, freuen sich die Sängerinnen 
und Sänger sehr darauf, endlich wieder für ihr Publikum singen 
zu dürfen. Mit einem breit gefächerten musikalischen Repertoire 
werden die beiden Chöre unter der Leitung von Musikdirektor 
Johannes Kalpers die Gäste unterhalten und begeistern. Beglei-
tet werden die Chöre am Klavier von Dr. Clemens Kuhn.
Hier die Konzerttermine:
Samstag, 2. Juli, 20.00 Uhr (Einlass 19.00 Uhr)
Sonntag, 3. Juli, 19.00 Uhr (Einlass 18.00 Uhr)
Fast 700 Karten wurden für die Konzerte im März 2020 vorab ver-
kauft - und diese Karten können noch bis einschließlich Freitag, 
3. Juni, in neue Eintrittskarten eingetauscht werden. Selbst-
verständlich können alte Karten gegen Erstattung des Eintritts-
preises (12 Euro) auch zurückgegeben werden. Ab kommenden 
Dienstag, 7. Juni, können zusätzliche Tickets gekauft werden. 
Wichtig: Der Einlass zu den Konzerten ist nur mit neuen Ein-
trittskarten möglich! Ihre Ansprechpartner: Andreas Schaurer 
(06349/9180266) und Christel Haag (06349/6874). Alle Infos 
erhalten Sie auch unter www.mgv-ingenheim.de.
Wir freuen uns darauf, Sie als unsere Gäste begrüßen zu dürfen 
und wünschen Ihnen schon heute einen stimmungsvollen Kon-
zertabend mit den MGV-Chören!

 › SV Impflingen
Spielbetrieb Aktive
Nach der Niederlage am letzen Spieltag in Hatzenbühl steht 
unserer 1. Mannschaft am kommenden Sonntag, den 29. Mai 
2022 um 15 Uhr ein schweres Heimspiel gegen den Tabellen-
zweiten FV Neuburg bevor.
Die 2. Mannschaft hat ebenfalls ein Heimspiel. Am kommenden 
Sonntag empfängt man den ASV Lug/Schwanheim. Dieses Spiel 
beginnt bereits um 13 Uhr. Nach dem 3:1 Sieg am vergangen Sonn-
tag gegen den SC Ramberg, strebt man einen weiteren Dreier an.

Knöringen
Ortsbürgermeister: Dieter Ditsch
Tel.: 06341/62521, Sprechzeiten: nach Vereinbarung
www.knoeringen.de

Amtlicher Teil

 › Bekanntmachung der Gestaltungssatzung 
der Ortsgemeinde Knöringen

Auf Grund des § 24 der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz 
(GemO) in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt 
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4.2 Dachneigung
Bei symmetrischen Satteldächern und Krüppelwalmdächern ist 
eine Dachneigung von 35° bis 50° zulässig. Bei Pultdächern ist 
eine Dachneigung von mindestens 20° zulässig.

Abbildung: Zulässige Dachformen

4.3 Material
Eine Dacheindeckung ist nur mit Tonziegeln, Betondachsteinen 
und Biberschwanzeindeckungen zulässig.
4.4 Farbe
Es sind nur naturrote bis rotbraune, braune, schwarze und dun-
kelgraue Dacheindeckungen (gedeckte Farben) zulässig. Die 
Dächer von Haupt- und Nebengebäuden sind in Farbe und Mate-
rial aufeinander abzustimmen.
4.5 Gauben und Dacheinschnitte
Der Abstand vom Ortgang muss mindestens 1,0 m betragen. 
Weiterhin ist nur eine Gaubenform pro Dachseite zulässig. Dach-
terrassen sind ausnahmsweise im rückwärtigen Bereich (nicht 
straßenseitig) zulässig. Im von der Straße einsehbaren Bereich ist 
die Dachform nach 4.1 einzuhalten.
§ 5 Anforderungen an Einfriedungen und Abgrenzungen
5.1 Art der Einfriedungen
Einfriedungen sind ortstypisch auszuführen und müssen sich der 
Umgebung anpassen (z.B. Plastikgeflechte in Stabmattenzäu-
nen oder Gabionenzäune sind nicht ortstypisch und daher nicht 
erlaubt). Vor Erstellung der Einfriedung ist die Genehmigung 
(formloser Antrag mit Skizze) der Ortsgemeinde einzuholen.
5.2 Tore, Torhäuser, Garagen- und Hoftore
Tore, Torhäuser, Garagen- und Hoftore sind ortstypisch, der 
Umgebung angepasst auszuführen. Vor Ausführung ist die 
Genehmigung (formloser Antrag mit Skizze) der Ortsgemeinde 
einzuholen.
§ 6 Werbeanlagen
6.1 Anbringung der Werbeanlagen
Werbeanlagen sind so zu gestalten, dass sie sich nach Umfang, 
Anordnung und Gestaltung dem Bauwerk eindeutig unterord-
nen. Sie dürfen Gesimse und Gliederungen der Fassade sowie 
historische Bauteile, Zeichen und Inschriften nicht verdecken.
6.2 Gestaltung der Werbeanlagen
Eine bandartige Werbung auf der Fassade ist nur mit Einzel-
buchstaben zulässig. Selbstleuchtende Werbung mit bewegtem, 
laufendem, blendendem oder blinkendem Licht oder Bildern ist 
nicht zulässig.
6.3 Genehmigungspflicht der Werbeanlagen
Die Erstellung einer Werbeanlage unter 1 m² ist durch die Orts-
gemeinde zu genehmigen. Die Einreichung eines formlosen 
Antrags mit Skizze (Bild) ist ausreichend.
§ 7 Außenanlagen
Gestaltung der Grundstücksflächen
Nicht überbaubare, nicht überbaute und unbefestigte Grund-
stücksflächen sind als Vegetationsflächen (z. B. Rasen, Gräser, 
Stauden, Kletterpflanzen, Gehölze) anzulegen. Die Gestaltung 
dieser Flächen mit Schotter, Kies, Glasschotter und ähnlichen 
Materialien ist nur bis zu 15 % zulässig.
§ 8 Verkaufs- und Spielautomaten
Verkaufs- und Spielautomaten müssen sich in die Umgebung 
einfügen und bedürfen einer Genehmigung durch die Ortsge-
meinde. Der Antrag kann formlos, mit einer Skizze oder Bild, 
gestellt werden.

die Bausubstanz, teilweise noch aus dem Spätmittelalter, vorwie-
gend aus dem 17., 18. und 19. Jahrhundert.
Neben einer eindeutigen Fassung des Straßenraumes mit trauf- 
und giebelständigen Wohngebäuden an der Straßenfront, sind 
es die einzelnen Gestaltungselemente im Hinblick auf eine leben-
dige, vielfältige und strukturierte Fassaden- und Dachgestaltung, 
vielen fränkischen Toranlagen und Architekturdetails, sowie 
Blickbeziehungen innerhalb des Straßenverlaufs. Eine weitere 
Kennzeichnung sind die geraden Straßenzüge, wobei sich die 
Hauptstraße mit der Kirch- und Wiesenstraße in der Ortsmitte 
kreuzen und die fränkische Haus-Hofbauweise, die das Ortsbild 
prägen. Dadurch werden auch die rückwärtigen ehemaligen 
Grün- und Gartenzonen erlebbar, ebenfalls als Bestandteil der 
historischen Dorfgestaltung.
Aufbau
§ 1 definiert den räumlichen Geltungsbereich. § 2 beschreibt, für 
welche Vorhaben und Maßnahmen die Satzung Anwendung findet.
Es folgen die §§ 3 bis 9 mit Vorschriften zur Gestaltung von bau-
lichen Anlagen, Einfriedungen, Werbeanlagen, Außenanlagen, 
Verkaufs- und Spielautomaten sowie Sonderanlagen.
Die §§ 10 und 11 geben Auskunft über Möglichkeiten, von den 
Festsetzungen dieser Satzung abzuweichen und welche Folgen ein 
Zuwiderhandeln entgegen örtlicher Bauvorschriften nach sich zieht.
§ 1 Räumlicher Geltungsbereich
Die Gestaltungssatzung bezieht sich auf die bebaute Ortslage 
der Gemeinde Knöringen, die in dem im Anhang beigefügten 
Katasterplan (Anlage Nr. 1) dargestellt ist. Der Plan ist Bestandteil 
dieser Satzung.
§ 2 Sachlicher Geltungsbereich
Die Satzung ist anzuwenden bei allen äußeren Veränderungen 
bestehender baulicher Anlagen, Neubauten, Einfriedungen, Wer-
beanlagen, Außenanlagen, Verkaufs- und Spielautomaten sowie 
bei Sonderanlagen.
Die Satzung ist vom im öffentlichen Raum, von öffentlichen Stra-
ßen, Plätzen und Fußwegen aus, auf das Ortsbild wirkende und 
einsehbare Bereiche, gültig.
Bei Bau- und Kulturdenkmälern (Kirche) bzw. der näheren Umge-
bung, bleiben weitergehende Anforderungen des Denkmalschutzes 
unberührt. Maßnahmen in direkter Umgebung der Kirche sind der 
Unteren Denkmalschutzbehörde zur Genehmigung vorzulegen.
§ 3 Anforderungen an Fassaden
3.1 Abstandsflächen
Zur Erhaltung bzw. Wiederherstellung des historischen Orts- und 
Straßenbildes kann im Einzelfall gestattet bzw. gefordert werden, 
dass die Abstandsflächen des § 8 LBauO RLP unterschritten wer-
den, jedoch höchstens bis zu dem Wert, der sich aus den beste-
henden oder im Fall des Abbruchs aus dem zuvor gegebenen 
Zustand bestimmt.
3.2 Wärmedämmung
Nachträgliche Wärmedämmung auf der Fassade ist zulässig, 
wenn die bestehenden Gestaltungselemente (wie z. B. Gesimse, 
Gewände, Schmuckelemente etc.) und Proportionen erhalten 
bleiben oder wieder hergestellt werden.
3.3 Fassaden-Material
Zulässig sind Fassaden aus Putz (glatter oder schwach struk-
turierter Putz), Naturstein, (roter Sandstein, gelber Sandstein), 
Backstein, Holz und echtem Holzfachwerk. Fassadenelemente 
aus Metallblech und Metallverkleidungen sind mit Ausnahme 
von Dachrinnen, Dachgauben, Traufblech und Fallrohren (in Zink 
und Kupfer) unzulässig.
3.4 Fassaden-Farbe
Verputzte Fassaden sind in Pastelltönen und gedeckten Farben 
zu halten. Reine Bunttöne und reines Weiß (RAL 9003) als Far-
ben und Farben mit glänzenden Oberflächen sind unzulässig. 
Die Farbwahl der Nebengebäude muss mit dem Farbkanon der 
Gestalt des Hauptgebäudes korrespondieren.
§ 4 Anforderungen an Dächer
4.1 Dachform
Es sind nur die ortstypischen Dachformen: symmetrisches Sattel-
dach, Krüppelwalmdach, Walmdach und Mansarddach zulässig. 
Bei Nebenanlagen sind zusätzlich Pultdächer zulässig.
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Hinweis:

Es wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung 
von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung 
von Rheinland-Pfalz oder aufgrund dieses Gesetzes zustande 
gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von 
Anfang an gültig zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht, 
wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die 
Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung 
der Satzung verletzt worden sind, oder

2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde 
den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung 
der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Ver-
bandsgemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachver-
halts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend 
gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, 
so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jeder-
mann diese Verletzung geltend machen.

Landau in der Pfalz, den 30.05.2022
Verbandsgemeindeverwaltung Landau-Land
Torsten Blank, Bürgermeister

§ 9 Sonderanlagen
9.1 Anlagen zur Nutzung von Sonnenenergie
Anlagen zur Nutzung von Sonnenenergie sollen sich der Umge-
bung anpassen (z.B. keine Zaunanlagen aus Solarpanelen), vor 
der Ausführung ist die Genehmigung der Ortsgemeinde einzu-
holen.
§ 10 Abweichungen
Von den rechtsverbindlichen Festsetzungen dieser Satzung kann 
gemäß § 69 LBauO RLP eine Abweichung gewährt werden, wenn 
die Durchführung im Einzelfall zu einer besonderen Härte führe 
und mit nachbarlichen sowie öffentlichen Interessen vereinbar ist.
§ 11 Ordnungswidrigkeiten
Zuwiderhandlungen, vorsätzlich oder fahrlässig, gegen die ört-
lichen Bauvorschriften werden als Ordnungswidrigkeiten mit 
Bußgeld bewehrt und unterliegen gemäß § 89 LBauO RLP der 
Ahndung.
§ 12 Inkrafttreten
Diese Satzung tritt gem. § 24 Abs. 3 Satz 3 GemO am Tag nach 
ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Knöringen, den 25.05.2022
Dieter Ditsch, Ortsbürgermeister

Anlage 1
Geltungsbereich: Gesamter Innenbereich
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entwickelt! Bald soll mit der Planung und Umsetzung der ersten 
Projekte aus der umfangreichen Maßnahmenliste begonnen werden.
Die Bürgerbeteiligung in Leinsweiler war ein voller Erfolg! Durch 
die hohe Mitwirkungsbereitschaft unserer Einwohner bei den 
Bürgerworkshops konnten eine Vielzahl von Ideen für eine nach-
haltige Ortsentwicklung gesammelt werden. Die Ergebnisse des 
Beteiligungsprozesses wurden zusammengefasst und werden bei 
der Abschlussveranstaltung zur Dorfmoderation präsentiert.
Wir laden Sie daher ganz herzlich am Mittwoch, dem 8. Juni 
2022 um 19:00 Uhr in das Dorfgemeinschaftshaus in Leins-
weiler ein!

Bei der Veranstaltung wird Frau Julia Kaiser vom beauftragten Pla-
nungsbüro „stadtgespräch“ aus Kaiserslautern die Ergebnisse der 
Dorfmoderation präsentieren und die weitere Vorgehensweise 
bei der Dorferneuerung vorstellen. Ein weiterer Schwerpunkt 
der Veranstaltung liegt auf der Projektpriorisierung. Gemeinsam 
mit den Anwesenden wollen wir die Projekte ermitteln, die aus 
Bürgersicht am wichtigsten für die Weiterentwicklung von Leins-
weiler sind. Eingeladen sind nicht nur Arbeitsgruppenmitglieder, 
sondern alle interessierten Bürgerinnen und Bürger!
Bei der Veranstaltung gelten die notwendigen infektionsschüt-
zenden Maßnahmen der aktuell gültigen Coronaverordnung.
Kommen Sie und nutzen Sie die Chance, sich aktiv an der 
Weiterentwicklung unserer Heimat zu beteiligen!
Dorferneuerung lebt vom Mitmachen!
Wir hoffen auf Ihre Unterstützung und freuen uns, den 
Dorferneuerungsprozess in Leinsweiler mit Ihnen AKTIV zu 
gestalten!

 › Anleinpflicht für Hunde
Aus gegebener Veranlassung machen wir auf die Vorschriften der 
Gefahrenabwehrverordnung zur Aufrechterhaltung der öffentli-
chen Sicherheit und Ordnung auf öffentlichen Straßen und in 
öffentliche Anlagen der Verbandsgemeinde Landau-Land auf-
merksam:
Hunde sind auf öffentlichen Straßen innerhalb bebauter Ortsla-
gen ausnahmslos anzuleinen. Außerhalb bebauter Ortslagen sind 
sie umgehend und ohne Aufforderung anzuleinen, wenn sich 
andere Personen nähern.
Halter und Führer von Hunden müssen dafür sorgen, dass diese 
öffentliche Anlagen und Gehflächen öffentlicher Straßen nicht 
mehr als verkehrsüblich verunreinigen. Zur Beseiti gung eingetre-
tener Verunreinigungen sind Halter und Führer in nebeneinander 
gleicher Weise unverzüglich verpflichtet.

Verbandsgemeindeverwaltung Landau-Land
Fachbereich Bürgerdienste

 › Reinigung der Straßeneinläufe / 
Sinkkästen ab der KW 23

Ab Dienstag den 07.06.2022 werden die Straßeneinläufe / Sink-
kästen in der Ortsgemeinde geleert. Wir bitten daher die Stra-
ßeneinläufe freizuhalten und nicht zuzuparken.
Besten Dank für Ihr Entgegenkommen.

Fachbereich 3, VG Verwaltung Landau-Land

Nichtamtlicher Teil

 › Leinsweiler Frühjahrskonzerte 2022
Endlich - nach langer Coronapause - darf die Martinskirche in 
Leinsweiler wieder Konzertraum sein und Musikliebhaber in die 
besondere Atmosphäre der Kirchenkonzerte einladen. Ab Pfings-
ten bietet die Konzertreihe „Leinsweiler Frühjahrskonzerte“, 
über vier Wochenenden ein vielfältiges Programm.
Alle Konzerte beginnen um 18 Uhr. Der Eintritt ist frei, die Besu-
cher können beim Ausgang mit einer Spende zugunsten der 
Künstler ihre Wertschätzung zum Ausdruck bringen.

Nichtamtlicher Teil

 › Seniorenfahrt
Am Donnerstag, den 9. Juni ist unsere erste Seniorenfahrt nach 
2 Jahren Zwangspause. Die Fahrt geht nach Merzalben zur Burg 
Gräfenstein. Die Burgruine Gräfenstein ist ein Juwel aus der Stau-
ferzeit und verfügt über einen in Deutschland einzigartigen sie-
beneckigen Bergfried, von dem aus man eine atemberaubende 
Aussicht auf die Wälder des Naturparks Pfälzerwald genießen 
kann. Sie steht auf einem ca. 12 Meter hohen, ovalen Felsplateau 
aus Buntsandstein. Die Burg, von den Bürgern liebevoll „Merzal-
ber Schloss“ genannt, ist gleichzeitig Namensgeber der Wan-
derregion Gräfensteiner Land. Vom Wanderparkplatz Schäferei 
aus, ist die Burg über einen steilen Pfad in etwa 10 Gehminuten 
erreichbar. Am Fuß des Berges befindet sich die Gräfensteinhütte. 
Hier kann man den Nachmittag bei schönem Wetter bei Kaffee 
und Kuchen auf der herrlichen Außenterrasse genießen.
Abfahrt 13.00 Uhr: Knöringen Zimmerplatz - Walsheim Buswen-
deplatz. Anmeldung für diese Fahrt ist erforderlich bis zum 3. 
Juni bei:
Eberle Elli Walsheim: 06341-61459
Heraucourt Sonja Knöringen: 06341-9692272

Leinsweiler
Ortsbürgermeister: Thomas Stübinger
Tel.: 0171/6807583,  Sprechzeit: nach Vereinbarung
www.leinsweiler.de

Amtlicher Teil

 › Einladung zur Abschlussveranstaltung 
Dorfmoderation

Am Mittwoch, dem 8. Juni 2022 findet die Abschlussver-
anstaltung zur Dorfmoderation in Leinsweiler statt. Hierzu 
möchten wir Sie herzlich einladen!
In den vergangenen Monaten haben wir im Rahmen unserer 
Dorfmoderation gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern 
eine Vielzahl von Ideen für die Weiterentwicklung von Leinsweiler 
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Ranschbach
Ortsbürgermeister: Thorsten Doll
Tel.: 06345/93058,  
Sprechzeit nach Vereinbarung, www.ranschbach.de

Amtlicher Teil

 › Rohrnetzspülung 2022
Mit Blick auf die Trinkwassergüte müssen die Straßenleitungen in 
gewissen Zeitabständen gespült werden. Die auf natürlichem Wege 
entstehenden Ablagerungen (Sedimente) werden dadurch ausgetra-
gen. Während des Spülvorganges, der über die Hydranten erfolgt, kann 
es zu Druckschwankungen und Wassereintrübungen kommen.
Wir bitte unsere Kunden um Verständnis.
Am Donnerstag, 09.06.2022 ist die Spülung des Netzes der 
Ortsgemeinden Birkweiler/Ranschbach vorgesehen.
Bei Fragen bzw. Problemen steht Ihnen der Ltd. Wassermeister 
Gerd Nether unter Tel-Nr. 0172-7231140 gerne zur Verfügung.

 › Reinigung der Straßeneinläufe / 
Sinkkästen ab der KW 23

Ab Dienstag den 07.06.2022 werden die Straßeneinläufe / Sink-
kästen in der Ortsgemeinde geleert. Wir bitten daher die Stra-
ßeneinläufe freizuhalten und nicht zuzuparken.
Besten Dank für Ihr Entgegenkommen.

Fachbereich 3, VG Verwaltung Landau-Land

 › Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB) 
Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 
nach §§ 136 ff BauGB

Ortsübliche Bekanntmachung des Beschlusses über den Beginn 
der vorbereitenden Untersuchungen nach § 141 BauGB
Der Ortsgemeinderat Ranschbach hat, um einem negativen 
Trend in der Dorfentwicklung entgegen zu wirken und erkenn-
baren städtebaulichen Missstände abhelfen oder beseitigen zu 
können in seiner Sitzung am 23.05.2022 beschlossen, weitere 
städtebauliche Sanierungsmaßnahmen in einem vereinfachten 
Sanierungsverfahren durchzuführen. In der gleichen Sitzung hat 
der Ortsgemeinderat auch beschlossen, dass mit den vorberei-
tenden Untersuchungen gemäß § 141 BauGB im Hinblick auf die 
förmliche Festlegung eines Sanierungsgebietes begonnen wer-
den soll. Mit den notwendigen Untersuchungen wurde das Pla-
nungsbüro Wolf, Kaiserslautern, beauftragt.
Der Beschluss wird hiermit ortsüblich bekanntgemacht (§ 141 
Absatz 3 BauGB). Gleichzeitig wird auf die Auskunftspflicht nach § 
138 BauGB hingewiesen. Danach sind Eigentümer, Mieter, Pächter 
und sonstige zum Besitz oder zur Nutzung eines Grundstückes, 
Gebäudes oder Gebäudeteils Berechtigte sowie ihre Beauftrag-
ten verpflichtet, der Gemeinde oder ihren Beauftragten Auskunft 
über die Tatsachen zu erteilen, deren Kenntnis zur Beurteilung 
der Sanierungsbedürftigkeit eines Gebietes oder zur Vorberei-
tung oder Durchführung der Sanierung erforderlich sind.
Das vorgesehene Sanierungsgebiet (Untersuchungsgebiet) ist 
aus beigefügtem Lageplan ersichtlich. Für die endgültige Festle-
gung des Sanierungsgebietes muss der Ortsgemeinderat jedoch 
noch nach Abschluss der vorbereitenden Untersuchungen eine 
gesonderte Sanierungssatzung beschließen.
Im Rahmen dieser vorbereitenden Untersuchung sollen die 
Berechtigten frühzeitig über die allgemeinen Ziele der mögli-
chen städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen informiert werden. 
Hierzu erfolgen noch gesonderte Informationen und Informati-
onsveranstaltungen.

Landau in der Pfalz, 25.05.2022
Torsten Blank, Bürgermeister

Pfingstsonntag, 5. Juni 2022 „Lieder mit und ohne Worte“
Die Konzertsopranistin Ilse Berner leitet gemeinsam mit ihrem 
Mann das Klassikfestival fermate an der Südlichen Weinstraße. 
Am Konzertabend wird sie begleitet von Robin Völbel - der Lan-
dauer Pianist studiert Komposition an der Musikhochschule in 
Frankfurt am Main. Die beiden Musiker eröffnen die Konzertreihe 
mit Liedern und Klavierstücken aus der Romantik von Felix Men-
delssohn-Bartholdy, Alma Mahler und Richard Wagner.

Pfingstmontag, 6. Juni 2022 „Chopin Piano“
Die Konzertpianistin Sachiko Furuhata wurde in Yokohama, 
Japan, geboren, studierte in Deutschland an Musikhochschulen 
in Detmold und Düsseldorf und konzertiert seit einigen Jahren 
mit renommierten Orchestern und als Solistin in großen inter-
nationalen Konzerthäusern. Aber jetzt freut sich darauf, in Leins-
weiler aus ihrem aktuellen Programm spielen zu können - ihrem 
„Lieblingsort“, zu dem sie immer wieder Freunde und Besucher 
aus Japan führt.

11. Juni 2022 „Alles Fake?! - Musik fürs falsche Instrument“
Was tun, wenn das Musikwerk, das man liebt, nicht für das 
eigene Instrument geschrieben wurde oder es das ursprünglich 
gemeinte Instrument nicht mehr gibt? Anett Sinnwell (Viola) und 
Martina Cukrov-Jarrett (Klavier), beide Lehrkräfte der Kreismusik-
schule Südliche Weinstraße, spielen Werke, die ursprünglich für 
Arpaggione oder Gesang komponiert wurden in Bearbeitungen 
für Viola und Klavier.

12. Juni 2022 „Von Bach bis Flamenco“
Der Solo-Gitarrist Wolfgang Mayer nimmt die Zuhörer mit auf 
eine musikalische Reise durch drei Jahrhunderte Gitarrenmusik. 
Vom Bach‘schen Wohlklang bis zu leidenschaftlichen Flamenco-
Rhythmen präsentiert der virtuosen Musiker die Klangvielfalt sei-
nes Instrumentes.

 › Gesangverein Leinsweiler 1876 e. V.
Verlegung des Proberaums
Wegen einer umfangreichen Renovierung unseres Probesaals 
finden im Juni und Juli alle Proben etc. in der Sonnenberghalle 
statt.
Folgende Termine sind geplant:
1. Chorproben: Di. 7.06., 21.06. und 5.07. jeweils 20.00 Uhr
für die Mitwirkung beim Mundartgottesdienst am 17.07.2022;
2. t’sammesinge: Di. 14.06., 28.06. und 12.07. jeweils 19.00 Uhr
(Bitte unterschiedliche Anfangszeiten beachten!)
Neue interessierte Sänger*innen sind gerne willkommen.

 › Jahrfeier in Arzheim
Zum Thema Jahrfeier in Arzheim werden alte Schulutensilien aus 
den 40/50/60er Jahren, wie Bänke, Ranzen, Schultüten, Tafeln 
sowie Puppenküchen und ähnliches auf Spendenbasis für eine 
ehrenamtliche Ausstellung in einem Kleinmuseum gesucht.
Im näheren Umkreis können diese auch abgeholt werden. Tel. 
06341/31764

   ...  wollen aber Ihre  
Berichte bei uns  
einreichen?

Sie sind noch kein

Bürgerreporter...
Jetzt auf 

meinwittich.de 

anmelden



AMTSBLATT LANDAU-LAND - 28 - Nr. 22/2022

VI. Grabmale
§ 19 Zustimmungserfordernis zum Errichten und Ändern von 

Grabmalen
§ 20 Standsicherheit der Grabmale
§ 21 Verkehrssicherungspflicht für Grabmale
§ 22 Entfernen von Grabmalen
VII. Herrichten und Pflege der Grabstätten
§ 23 Herrichten und Instandhalten der Grabstätten
§ 24 Vernachlässigte Grabstätten
VIII. Leichenhalle
§ 25 Benutzen der Leichenhalle
IX. Schlussvorschriften
§ 26 Alte Rechte
§ 27 Haftung
§ 28 Ordnungswidrigkeiten
§ 29 Gebühren
§ 30 Inkrafttreten
I. Allgemeine Vorschriften

§ 1 
Geltungsbereich
Diese Satzung gilt für den im Gebiet der Ortsgemeinde Ransch-
bach gelegenen und von ihr verwalteten Friedhof.

§ 2 
Friedhofszweck
1.) Der Friedhof ist eine nicht rechtsfähige Anstalt (öffentliche 
Einrichtung) der Ortsgemeinde Ranschbach. Die Bestattung 
bedarf der Zustimmung.
2.) Er dient der Bestattung derjenigen Personen, die
a) bei ihrem Tode Einwohner der Ortsgemeinde waren, oder
b) ein besonderes Recht auf Bestattung in einer bestimmten 

Grabstätte haben oder
c) ohne Einwohner zu sein, nach § 2 Abs. 2 Sätze 2 und 3 BestG 

zu bestatten sind, oder
d) Tot- oder Fehlgeburten nach § 8 Abs.2 Satz 2 und 3 und Abs.3 

BestG; soweit diese in der Gemeinde geboren wurden bzw. 
wenn ein Elternteil Einwohner der Gemeinde ist.

3.) Auf einem Friedhof soll ferner bestattet werden, wer früher in 
der Gemeinde gewohnt hat und seine Wohnung hier nur wegen 
der Aufnahme in eine auswärtige Altenpflege- oder ähnliche 
Einrichtung oder wegen Verlegung des Wohnsitzes zu auswärts 
wohnenden Angehörigen zur Vermeidung der Aufnahme in einer 
der genannten Einrichtungen aufgegeben hat.
4.) Die Bestattung anderer Personen bedarf der vorherigen 
Zustimmung des Friedhofsträgers.

§ 3 
Schließung und Aufhebung
1.) Der Friedhof oder Teile des Friedhofs können ganz oder teil-
weise für weitere Bestattungen oder Beisetzungen gesperrt 
(Schließung) oder anderen Zwecken gewidmet werden (Aufhe-
bung) - vgl. § 7 BestG.
2.) Durch die Schließung wird die Möglichkeit weiterer Bestattun-
gen und Beisetzungen ausgeschlossen. Soweit durch die Schlie-
ßung das Recht auf weitere Bestattungen oder Beisetzungen in 
Wahl- oder Urnenwahlgrabstätten (Sondergräber) erlischt, wird 
dem Nutzungsberechtigten für die restliche Nutzungszeit bei 
Eintritt eines weiteren Bestattungs- oder Beisetzungsfalles auf 
Antrag eine andere Wahl- bzw. Urnengrabstätte zur Verfügung 
gestellt. Außerdem kann er die Umbettung verlangen, soweit die 
Nutzungszeit noch nicht abgelaufen ist.
3.) Durch die Aufhebung geht die Eigenschaft des Friedhofes als 
Ruhestätte der Toten verloren. Die in Reihengrabstätten Bestat-
teten werden, falls die Ruhezeit noch nicht abgelaufen ist, die in 
Wahl- oder Urnenwahlgrabstätten, falls die Nutzungszeit noch 
nicht abgelaufen ist, auf Kosten der Ortsgemeinde in andere 
Grabstätten umgebettet.
4.) Schließung oder Aufhebung werden öffentlich bekanntge-
macht. Der Nutzungsberechtigte einer Wahl- oder Urnenwahl-
grabstätte erhält außerdem einen schriftlichen Bescheid, wenn 

Anlage: Vorgeschlagene Abgrenzungsbereiche
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 › Bekanntmachung der Friedhofssatzung der 
Ortsgemeinde Ranschbach vom 23.05.2022

Der Gemeinderat von Ranschbach hat auf Grund des § 24 der 
Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) sowie der §§ 2, 
Abs. 3, 5 Abs. 2 und 6 Abs. 1 Satz 1 des Bestattungsgesetzes 
(BestG) folgende Satzung beschlossen, die hiermit bekanntge-
macht wird:

Inhaltsübersicht:
I. Allgemeine Vorschriften
§ 1 Geltungsbereich
§ 2 Friedhofszweck
§ 3 Schließung und Aufhebung
II. Ordnungsvorschriften
§ 4 Öffnungszeiten
§ 5 Verhalten auf dem Friedhof
§ 6 Ausführen gewerblicher Arbeiten
III. Allgemeine Bestattungsvorschriften
§ 7 Allgemeines, Anzeigepflicht, Bestattungszeit
§ 8 Särge und Urnen
§ 9 Grabherstellung
§ 10 Ruhezeit
§ 11 Umbettungen
IV. Grabstätten
§ 12 Allgemeines, Arten und Größe der Grabstätten
§ 13 Reihengrabstätten
§ 14 Wahlgrabstätten
§ 15 Urnenwahlgrabstätten
§ 16 Ehrengrabstätten
V. Gestaltung der Grabstätten
§ 17 Allgemeine Gestaltungsvorschriften, Material, Form und 

Inschriften der Grabmale
§ 18 Besondere Gestaltungsvorschriften für das Urnenwiesen-

feld (Urnenbestattung)



AMTSBLATT LANDAU-LAND - 29 - Nr. 22/2022

Ansprechpartner im Sinne des § 1 Abs. 1 des Landesgesetzes 
über die einheitlichen Ansprechpartner in Verwaltungsangele-
genheiten vom 27.10.2009, GVBl. S. 355, in der jeweils geltenden 
Fassung abgewickelt werden.
2.) Zugelassen werden nur solche Gewerbetreibende, die in fach-
licher, betrieblicher und persönlicher Hinsicht zuverlässig sind. 
Der Nachweis ist über die Handwerkskammer zu führen und ist 
nach jeweils zwei Jahren gebührenpflichtig zu erneuern.
3.) Zugelassene Gewerbetreibende erhalten eine Berechtigungs-
karte. Diese ist dem Friedhofspersonal vom Gewerbetreibenden 
oder seinen Mitarbeitern auf Verlangen vorzuzeigen.
4.) Die Zulassung kann entzogen werden, wenn die Vorausset-
zungen des Absatzes 2 nicht mehr vorliegen und die Gewerbe-
treibenden trotz zweimaliger schriftlicher Mahnung gegen die 
Bestimmungen der Friedhofssatzung verstoßen.
5.) Gewerbetreibende und ihre Bediensteten haben die Fried-
hofssatzung zu beachten. Sie haften für alle Schäden, die sie oder 
ihre Bediensteten im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit auf dem 
Friedhof schuldhaft verursachen.
6.) Gewerbliche Arbeiten dürfen grundsätzlich nur an Werktagen (Mo. 
bis Fr.) zu den üblichen Tageszeiten (8 bis 17 Uhr) ausgeführt werden, es 
sei denn, sie sind wegen einer Bestattung/Beisetzung nicht aufschieb-
bar. Zu anderen Tagen und Tageszeiten bedürfen sie der Genehmigung 
des Friedhofsträgers. Während einer Bestattung/Beisetzung oder einer 
Trauerfeier sind die gewerblichen Arbeiten zu unterbrechen.
III. Allgemeine Bestattungsvorschriften

§ 7 
Allgemeines, Anzeigepflicht, Bestattungszeit
1.) Jede Bestattung ist unverzüglich nach Eintritt des Todes bei 
der Friedhofsverwaltung anzumelden. Für die Beisetzung von 
Aschen gilt § 15 Abs. 3.
2.) Wird eine Bestattung oder Beisetzung in einer vorher erwor-
benen Wahl-, Urnenwiesenwahl- oder Urnenwahlgrabstätte 
beantragt, ist auch das Nutzungsrecht nachzuweisen.
3.) Der Friedhofsträger setzt Ort und Zeit der Bestattung im 
Benehmen mit den Angehörigen und der zuständigen Religions-
gemeinschaft fest.
4.) Aschen müssen spätestens zwei Monate nach der Einäsche-
rung beigesetzt werden, andernfalls werden sie auf Kosten des 
Bestattungspflichtigen (Verantwortlichen gem. § 9 BestG) in einer 
Reihengrabstätte beigesetzt.
5.) In jedem Sarg darf nur eine Leiche bestattet werden. Es ist 
jedoch gestattet, ein Elternteil mit seinem nicht über ein Jahr 
alten Kind in einem Sarg zu bestatten. Mit Zustimmung des 
Friedhofsträgers können auch Geschwister im Alter bis zu einem 
Jahr in einem Sarg bestattet werden. Auf schriftlichen Antrag 
können hiervon bei Vorliegen eines wichtigen Grundes Ausnah-
men genehmigt werden.

§ 8 
Särge und Urnen
1.) Die Särge müssen festgefügt und so abgedichtet sein, dass jedes 
Durchsickern von Feuchtigkeit ausgeschlossen ist. Sie dürfen nicht schwer 
verrottbar sein soweit nichts anderes ausdrücklich vorgeschrieben ist.
2.) Die Särge sollen höchstens 2,00 m lang, 0,65 m hoch und im 
Mittelmaß 0,65 m breit sein. Sind in Ausnahmefällen größere 
Särge erforderlich, ist die Zustimmung der Friedhofsverwaltung 
bei der Anmeldung der Bestattung einzuholen. Die Särge für Kin-
dergräber dürfen höchstens 1,20 m lang, 0,60 m hoch und im 
Mittelmaß 0,50 m breit sein.
3.) Urnen und Aschekapseln dürfen ausschließlich aus biologisch 
abbaubarem Material bestehen.

§ 9 
Grabherstellung
1.) Die Gräber werden von dem Beauftragten des Friedhofsträ-
gers ausgehoben und wieder verfüllt.
2.) Die Tiefe der einzelnen Gräber beträgt von der Erdoberfläche 
(ohne Hügel) bis zur Unterkante des Sarges mindestens 1,80 m, 
bis zur Unterkante der Urne mindestens 0,80 m.

sein Aufenthalt bekannt oder über das Einwohnermeldeamt zu 
ermitteln ist.
5.) Umbettungstermine werden einen Monat vorher öffentlich 
bekanntgemacht. Gleichzeitig werden sie bei Wahl- oder Urnen-
wahlgrabstätten den Nutzungsberechtigten, bei Reihengrabstät-
ten - soweit möglich - einem Angehörigen des Verstorbenen 
mitgeteilt.
6.) Ersatzgrabstätten werden von der Ortsgemeinde auf ihre Kos-
ten entsprechend den Grabstätten auf dem aufgehobenen bzw. 
geschlossenen Friedhof oder dem Friedhofsteil hergerichtet. Die 
Ersatzwahlgrabstätten werden Gegenstand des Nutzungsrechts.
II. Ordnungsvorschriften

§ 4 
Öffnungszeiten
1.) Die Öffnungszeiten werden an den Eingängen durch Aushang 
bekanntgegeben. Zu anderen Zeiten soll der Friedhof nur in Aus-
nahmefällen betreten werden.
2.) Der Friedhofsträger kann aus besonderem Anlass das Betre-
ten eines Friedhofes oder einzelner Friedhofsteile vorübergehend 
untersagen.

§ 5 
Verhalten auf dem Friedhof
1.) Die Besucher haben sich auf dem Friedhof der Würde des 
Ortes entsprechend zu verhalten. Die Anordnungen des Fried-
hofspersonals sind zu befolgen. Das Betreten der Gräber, insbe-
sondere im Urnenwiesenfeld, ist nicht gestattet.
2.) Kinder unter zwölf Jahren dürfen den Friedhof nur in Beglei-
tung und unter Verantwortung Erwachsener betreten.
3.) Auf dem Friedhof ist insbesondere nicht gestattet,
a) die Wege mit Fahrzeugen aller Art zu befahren; Kinderwagen 

und Rollstühle sowie Handwagen zur Beförderung von Mate-
rial zur Grabherrichtung, leichte Fahrzeuge von zugelassenen 
Gewerbetreibenden und Fahrzeuge des Friedhofsträgers sind 
ausgenommen,

b) Waren aller Art, sowie gewerbliche Dienste anzubieten oder 
dafür zu werben,

c) an Sonn- und Feiertagen und in der Nähe einer Bestattung, 
Beisetzung oder Gedenkfeier störende Arbeiten auszuführen,

d) ohne Auftrag eines Nutzungsberechtigten bzw. ohne Zustim-
mung durch den Friedhofsträger gewerbsmäßig zu fotogra-
fieren. Für das Verwaltungsverfahren gilt § 6 Abs. 1 Satz 2 und 
3 entsprechend.

e) Druckschriften zu verteilen,
f) den Friedhof und seine Einrichtungen, Anlagen und Grab-

stätten zu verunreinigen oder zu beschädigen,
g) Abraum außerhalb der dafür bestimmten Stellen abzuladen,
h) Tiere - ausgenommen Blindenhunde - mitzubringen,
i) zu rauchen, zu spielen, zu lärmen, Bild- oder Musikwiederga-

begeräte zu betreiben. Der Friedhofsträger kann Ausnahmen 
zulassen soweit sie mit dem Zweck des Friedhofes und der 
Ordnung auf ihm vereinbar sind.

4.) Feiern und andere nicht mit einer Bestattung/Beisetzung 
zusammenhängende Veranstaltungen bedürfen der Zustimmung 
des Friedhofsträgers; sie sind spätestens vier Tage vorher schrift-
lich anzumelden. Die Gedenkfeier anlässlich Allerheiligens bleibt 
von dieser Regelung unberührt.

§ 6 
Ausführen gewerblicher Arbeiten*
1.) Bildhauer, Steinmetze, Gärtner und sonstige mit der Gestal-
tung und Instandhaltung von Grabstätten befasste Gewerbetrei-
bende bedürfen für Tätigkeiten auf dem Friedhof, vorbehaltlich 
anderweitiger gesetzlicher Regelungen, der vorherigen Zulas-
sung durch die Friedhofsverwaltung, die gleichzeitig den Umfang 
der Tätigkeiten festlegt. Auf das Verwaltungsverfahren finden 
die Bestimmungen über die Genehmigungsfiktion nach § 42 a 
des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG) mit der Maßgabe 
Anwendung, dass die Frist nach § 42 a Abs. 2 Satz 1 VwVfG vier 
Wochen beträgt. Das Verfahren kann über einen einheitlichen 
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d) Urnenwiesenwahlgrabstätten erhalten eine Länge von 0,70 m 
und eine Breite von 0,50 m. Sie müssen voneinander durch 
eine 0,30 m breite Erdwand getrennt sein.

3.) Die Grabstätten bleiben Eigentum des Friedhofsträgers. An 
ihnen können Rechte nur nach dieser Satzung erworben werden. 
Es besteht kein Anspruch auf Verleihung des Nutzungsrechts an 
einer der Lage nach bestimmten Grabstätte oder auf Unverän-
derlichkeit der Umgebung.
4.) Grüfte und Grabgebäude sind nicht zugelassen.
5.) Die Grabstätten sind parzelliert und durch die in § 12 Abs. 2 
definierten Grenzen, die durch die Umrandung kenntlichgemacht 
sind, zu erkennen, die der Urnenwiesenwahlgrabstätten durch § 
12 Abs. 2 d.
6.) Die Lage der Grabstätten ist in einem Plan ersichtlich.

§ 13 
Reihengrabstätten
1.) Reihengrabstätten sind Grabstätten (Einzelgräber) für Bestat-
tungen, die der Reihe nach belegt und im Todesfall für die Dauer 
der Ruhezeit von 30 Jahren des zu Bestattenden schriftlich zuge-
teilt werden. Ein Wiedererwerb des Nutzungsrechts an der Rei-
hengrabstätte ist nicht möglich. Ebenso ist eine Zulegung nicht 
möglich.
2.) Es wird eine Einweisung, die Beginn und Ende des Nutzungs-
rechts enthält, ausgestellt. Es besteht die Pflicht zur Anlage und 
Pflege des Grabes.
3.) Es werden eingerichtet:
a) Einzelgrabfelder für Verstorbene bis zum vollendeten fünften 

Lebensjahr,
b) Einzelgrabfelder für Verstorbene ab vollendetem fünften 

Lebensjahr.
4.) In jeder Reihengrabstätte darf - außer in den Fällen des § 7 
Abs. 5 - nur eine Leiche bestattet werden.
5.) Das Abräumen von Einzelgrabfeldern oder Teilen von ihnen 
nach Ablauf der Ruhezeiten wird drei Monate vorher veröffent-
licht und durch ein Hinweisschild auf dem betreffenden Grabfeld 
ortsüblich bekanntgemacht.

§ 14 
Wahlgrabstätten
1.) Wahlgrabstätten sind Grabstätten für Erdbestattungen, an 
denen auf Antrag nach Zahlung der festgesetzten Gebühr ein 
Nutzungsrecht für die Dauer von 30 Jahren (Nutzungszeit) ver-
liehen und deren Lage im Benehmen mit dem Nutzungsberech-
tigten bestimmt wird.
2.) Es wird eine Urkunde, die Beginn und Ende des Nutzungs-
rechts enthält, ausgestellt. Aus dem Nutzungsrecht ergibt sich 
die Pflicht zur Anlage und Pflege des Grabes.
3.) Wahlgrabstätten werden als ein- oder mehrstellige Grab-
stätten vergeben. Der Abstand zwischen den Wahlgrabstätten 
beträgt 0,30 m.
4.) Während der Nutzungszeit darf eine weitere Bestattung nur 
stattfinden, wenn die Ruhezeit die Nutzungszeit nicht über-
schreitet oder das Nutzungsrecht für die Zeit bis zum Ablauf der 
Ruhezeit verlängert worden ist. Dies gilt auch bei der Zulegung 
von Urnen.
5.) Folgende Urnenbelegungen in Wahlgrabstätten sind nach der 
jeweils letzten Sargbestattung möglich
a) in einstelligen Wahlgrabstätten bis zu zwei Aschen
b) in mehrstelligen Wahlgrabstätten für Sargbestattungen erhöht 

sich die Anzahl der Aschen entsprechend um je eine Urne.
Bei Buchstabe a) und b) sind sowohl Sargbestattungen als auch 
Urnenbestattungen in einer Grabstätte möglich. Es darf jedoch 
höchstens ein Sarg und zusätzlich zwei Urnen pro Grabstelle bei-
gesetzt werden. § 9 Abs. 2 ist zu beachten. Urnen dürfen erst 
nach der letzten Sargbestattung beigesetzt werden.
6.) Das Nutzungsrecht kann nur für die gesamte Wahlgrabstätte 
wiederverliehen werden. Die Wiederverleihung erfolgt auf Antrag 
nach den zu diesem Zeitpunkt geltenden Bestimmungen über 
den Inhalt des Nutzungsrechts und die zu zahlenden Gebühren.

3.) Die Gräber für Erdbestattungen und Urnenbestattungen 
müssen voneinander durch mindestens 0,30 m starke Erdwände 
getrennt sein.
4.) Der Nutzungsberechtigte hat Grabzubehör vorher selbst zu 
entfernen oder auf seine Kosten entfernen zu lassen. Sofern beim 
Ausheben der Gräber Grabmale, Fundamente oder Grabzube-
hör durch den Friedhofsträger entfernt werden müssen, sind die 
dadurch entstehenden Kosten durch den Nutzungsberechtig-
ten dem Friedhofsträger bzw. dem Grabaushubunternehmen zu 
erstatten.

§ 10 
Ruhezeit
Die Ruhezeit für Leichen und Aschen beträgt 30 Jahre.

§ 11 
Umbettungen
1.) Die Ruhe der Toten darf grundsätzlich nicht gestört werden.
2.) Umbettungen von Leichen bedürfen, unbeschadet der sons-
tigen gesetzlichen Vorschriften, der vorherigen schriftlichen 
Zustimmung der Friedhofsverwaltung. Die Zustimmung kann nur 
bei Vorliegen eines wichtigen Grundes erteilt werden; bei Umbet-
tungen innerhalb der Ortsgemeinde im ersten Jahr der Ruhe-
zeit nur bei Vorliegen eines dringenden öffentlichen Interesses. 
Umbettungen aus einer Urnenwiesen-, Urnen- oder Reihengrab-
stätte sind nicht zulässig. § 3 Abs. 2 bleibt unberührt.
3.) Nach Ablauf der Ruhezeit noch vorhandene Leichen- oder 
Aschenreste können mit vorheriger Zustimmung der Friedhofs-
verwaltung in belegte Grabstätten umgebettet werden.
4.) Umbettungen erfolgen nur auf Antrag; antragsberechtigt sind 
bei Umbettungen aus Wahlgrabstätten der jeweilige Nutzungs-
berechtigte. Die Ortsgemeinde ist bei dringendem öffentlichem 
Interesse berechtigt, Umbettungen vorzunehmen.
5.) Umbettungen werden von der Friedhofsverwaltung durchge-
führt. Sie kann sich dabei auch eines gewerblichen Unternehmers 
bedienen. Sie bestimmt den Zeitpunkt der Umbettung.
6.) Die Kosten der Umbettung und den Ersatz von Schäden, die 
an benachbarten Grabstätten und Anlagen durch eine Umbet-
tung entstehen, hat der Antragsteller zu tragen.
7.) Der Ablauf der Ruhezeit und der Nutzungszeit wird durch eine 
Umbettung nicht unterbrochen oder gehemmt.
8.) Leichen und Aschen dürfen zu anderen als zu Umbettungs-
zwecken nur auf behördliche oder richterliche Anordnung hin 
ausgegraben werden.
9.) Grundsätzlich ausgeschlossen von Umbettungen sind Aschen.
10.) Umbettungen auf den Friedhof Ranschbach bedürfen der 
Zustimmung des Friedhofsträgers und der Friedhofsverwaltung. 
§ 11 Abs. 1 und 4 - 7 finden entsprechend Anwendung.
IV. Grabstätten

§ 12 
Allgemeines, Arten und Größe der Grabstätten
1.) Die Grabstätten werden unterschieden in
a) Reihengrabstätten,
b) Kinderreihengrabstätten (bis fünf Jahre)
c) Wahlgrabstätten,
d) Urnenwahlgrabstätten,
e) Urnenwiesenwahlgrabstätten,
f) Ehrengrabstätten.
2.) Größe der Grabstätten:
a) Einzelerdgrabstätten als Reihen- oder Wahlgrabstätten, 

erhalten eine Länge von 2,00 m und eine Breite von 1,00 m. 
Für jede weitere Grabstelle bei Wahlgrabstätten verbreitert 
sich die Grabstätte um 1,00 m. Sie müssen voneinander durch 
eine 0,30 m breite Erdwand getrennt sein.

b) Kindergrabstätten erhalten eine Länge von 1,20 m und eine 
Breite von 0,60 m.

c) Urnengrabstätten erhalten eine Länge von 0,80 m und eine 
Breite von 0,60 m. Sie müssen voneinander durch eine 0,30 m 
breite Erdwand getrennt sein.
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2.) Auf den Grabstätten können Grabkreuze, stehende Grabmale, 
liegende Grabmale, Grababdeckungen und Einfassungen errich-
tet werden. Diese sind so aufzustellen und dauerhaft instand zu 
halten, dass die öffentliche Sicherheit auf dem Friedhof nicht 
gefährdet wird. Nutzungsberechtigte sind für die Standsicherheit 
der Grabmale und Einfassungen verantwortlich.
3.) Grabmale, Grababdeckungen und Einfassungen sind so zu 
gestalten und dauerhaft instand zu halten, dass sie der Würde 
des Friedhofes entsprechen.
4.) Grabmale, Grababdeckungen, deren Bestandteile, sowie 
Einfassungen dürfen nur aus wetterbeständigem, natürlichem 
Werkstoff in einwandfreier Bearbeitung aufgestellt werden. Ein-
fassungen aus lebenden Gehölzen sind erlaubt, auf § 17 Abs. 13 
wird verwiesen.
5.) Die Größe des Grabmals ist denen der umgebenen Gräber 
anzupassen und muss in einem angemessenen Verhältnis zur 
Größe der Grabstätte stehen. Die Stärke des Materials muss in 
einem angemessenen Verhältnis zur Größe des Grabmals stehen. 
Die Höhe des Grabmals darf in der Regel 1 m über der ebenen 
Erde nicht überschreiten, die Einfassung darf 15 cm über der ebe-
nen Erde nicht überschreiten.
6.) Umgehend nach der Bestattung ist das Grab mit einer Holz-
umrandung einzufassen.
7.) Die Errichtung eines Grabmals hat nach Bestattungen längs-
tens nach sechs Monaten zu erfolgen.
8.) Bei Erwerb eines Nutzungsrechts an einer Grabstelle ohne 
Bestattung ist zumindest die Errichtung einer Umrandung umge-
hend vorzunehmen sowie dauerhaft für die Pflege zu sorgen. Für 
die Errichtung der Umrandung gelten die Bedingungen des § 17. 
Hierfür ist ebenfalls eine Zustimmung erforderlich.
9.) Heimische Gesteinsarten verdienen den Vorzug. Als Werkstoff 
zulässig sind
a) Gesteine
b) Eisen und Bronze
c) Holz für die Umrandung in den Fällen des § 17 Abs. 6.
10.) Grabmale sollen nicht errichtet werden:
a) aus Baustoffen, die nicht wetterbeständig sind und der Würde 

des Friedhofes nicht entsprechen, wie bspw. Gips;
b) aus nachgemachtem Mauerwerk, Betonwerkstein, soweit 

sie nicht Natursteincharakter haben und handwerksgerecht 
bearbeitet sind

c) mit in Zement aufgesetztem figürlichen oder ornamentalen 
Schmuck,

d) mit Farbanstrich auf Stein
e) mit Glas, Blech, Emaille, Porzellan und Kunststoffen in jeder 

Form
11.) Steinmetze sind angehalten, Steine wiederzuverwenden oder 
Steine aus heimischer Produktion zu verwenden.
12.) Grabmale und Grabeinfassungen aus Naturstein dürfen 
nur aufgestellt werden, wenn sie nachweislich ohne schlimmste 
Formen von Kinderarbeit im Sinne von Art. 3 des Übereinkom-
mens Nr. 182 der Internationalen Arbeitsorganisation vom 17. 
Juni 1999 über das Verbot und unverzügliche Maßnahmen zur 
Beseitigung der schlimmsten Formen der Kinderarbeit hergestellt 
worden sind. Herstellung umfasst sämtliche Bearbeitungsschritte 
von der Gewinnung des Natursteins bis zum Endprodukt. Für die 
Nachweiserbringung und Ausnahmen von der Nachweispflicht 
gilt § 6a Abs. 2 und Abs. 3 Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz 
(BestG) in der jeweils gültigen Fassung.
13.) Bei Grabeinfassungen aus lebendigen Gehölzen dürfen die 
Maße 15 cm x 15 cm betragen. Regelmäßiger Beschnitt ist zu 
gewährleisten.

§ 18 
Besondere Gestaltungsvorschriften für das 
Urnenwiesenfeld (Urnenbestattung)
1.) Bei den Urnenwiesenwahlgrabstätten für Urnenbestattungen 
sind besondere Gestaltungsvorschriften zu beachten.
2.) Es werden nur Natursteinplatten aus poliertem Paradiso Gra-
nit mit einer Dicke von 5 - 6 cm zugelassen. Bei den Urnengrab-
stätten im Urnenwiesenfeld dürfen nur Steinplatten mit einer 

7.) Schon bei der Verleihung des Nutzungsrechts hat der Nut-
zungsberechtigte für den Fall seines Ablebens aus dem in Satz 2 
genannten Personenkreis einen Nachfolger im Nutzungsrecht zu 
bestimmen und ihm das Nutzungsrecht durch einen Vertrag zu 
übertragen. Das entsprechende Formular wird seitens der Fried-
hofsbehörde zur Verfügung gestellt. Das ausgefüllte Formular ist 
bei der Friedhofsbehörde zu hinterlegen. Wird bis zum Ableben 
des Nutzungsberechtigten keine derartige Regelung getroffen, 
geht das Nutzungsrecht in nachstehender Reihenfolge auf die 
Angehörigen des verstorbenen Nutzungsberechtigten mit deren 
Zustimmung über, wenn nicht innerhalb von vier Wochen nach 
Bekanntwerden der Nutzungsrechtsübertragung schriftlich 
widersprochen wird:
a) auf den überlebenden Ehegatten, bzw. Partner in eingetrage-

ner Lebenspartnerschaft
b) auf die Kinder,
c) auf die Enkel in der Reihenfolge der Berechtigung ihrer Väter oder Mütter,
d) auf die Eltern,
e) auf die Geschwister,
f) auf sonstige Erben.
Innerhalb der einzelnen Gruppen wird, unter Ausschluss der 
übrigen Angehörigen der Gruppe, die nach Jahren älteste Person 
nutzungsberechtigt.
8.) Der jeweilige Nutzungsberechtigte kann mit Zustimmung des 
Friedhofsträgers das Nutzungsrecht auf eine andere Person als 
aus dem Kreis der in Abs. 7 Satz 2 genannten Personen mit deren 
Zustimmung übertragen. Der Rechtsnachfolger hat bei der Fried-
hofsverwaltung das Nutzungsrecht unverzüglich nach Erwerb auf 
sich umschreiben zu lassen.
9.) Der jeweilige Nutzungsberechtigte hat im Rahmen dieser Sat-
zung und der dazu ergangenen Regelungen das Recht, in der 
Wahlgrabstätte bestattet zu werden, bei Eintritt eines Bestat-
tungsfalles über andere Bestattungen und über die Art der 
Gestaltung und der Pflege der Grabstätte zu entscheiden.
10.) Das Nutzungsrecht an unbelegten Grabstätten kann jeder-
zeit, an teilbelegten Grabstätten erst nach Ablauf der letzten 
Ruhezeit zurückgegeben werden. Eine Rückgabe ist nur für die 
gesamte Grabstätte möglich.
11.) Bei Rückgabe von Wahlgrabstätten wird an den Nutzungsberech-
tigten die für die Wahlgrabstätte gezahlte Gebühr nicht zurückerstattet.

§ 15 
Urnen- und Urnenwiesenwahlgrabstätten
1.) Urnenwahlgrabstätten sind Aschenstätten, für die auf Antrag 
ein Nutzungsrecht für die Dauer von 30 Jahren (Nutzungszeit) 
verliehen wird. § 14 Abs. 2 gilt entsprechend.
2.) In Urnen- und Urnenwiesenwahlgrabstätten dürfen bis zu 
zwei Aschen beigesetzt werden.
3.) Die Beisetzung ist bei der Friedhofsverwaltung rechtzeitig 
anzumelden. Der Anmeldung sind eine Ausfertigung der stan-
desamtlichen Sterbeurkunde und die Bescheinigung des Trägers 
der Feuerbestattungsanlage über die Einäscherung beizufügen.
4.) Soweit sich aus der Satzung nicht etwas anderes ergibt, gel-
ten die Vorschriften für Wahlgrabstätten entsprechend auch für 
Urnenwahlgrabstätten.
5.) Es dürfen ausschließlich biologisch abbaubare Urnen oder 
Aschekapseln verwendet werden. Aus diesem Grund sind Umbet-
tungen ausgeschlossen.

§ 16 
Ehrengrabstätten
Die Zuerkennung, die Anlage und die Unterhaltung von Ehren-
grabstätten obliegen ausschließlich dem Friedhofsträger.
V. Gestaltung der Grabstätten

§ 17 
Allgemeine Gestaltungsvorschriften, Material, Form und 
Inschriften der Grabmale
1.) Jede Grabstätte ist so zu gestalten und an die Umgebung 
anzupassen, dass die Würde des Friedhofes in seinen einzelnen 
Teilen und in seiner Gesamtanlage gewahrt wird.
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§ 20 
Verkehrssicherungspflicht für Grabmale
1.) Die Grabmale und die sonstigen baulichen Anlagen sind dau-
erhaft in verkehrssicherem Zustand zu halten. Die Prüfung wird 
namens der Ortsgemeinde für die Nutzungsberechtigten durch 
die Ortsgemeinde durchgeführt und zwar in der Regel jährlich 
zweimal - im Frühjahr nach der Frostperiode und im Herbst. 
Verantwortlich dafür ist bei Reihengrabstätten, wer den Antrag 
auf Zuteilung der Grabstätte (§ 13) gestellt hat; bei Wahl- und 
Urnenwahlgrabstätten der Nutzungsberechtigte. Die Prüfung 
erfolgt mindestens einmal jährlich durch ein von der Gemeinde 
zu beauftragendes Unternehmen.
2.) Scheint die Standsicherheit eines Grabmals, einer sonstigen 
baulichen Anlage oder von Teilen davon gefährdet, ist der für die 
Unterhaltung Verantwortliche (Abs. 1) verpflichtet, unverzüglich 
die erforderlichen Maßnahmen zu treffen.
3.) Bei Gefahr im Verzug kann der Friedhofsträger auf Kosten 
des Verantwortlichen Sicherungsmaßnahmen (z. B. Umlegen 
von Grabmalen) treffen. Wird der ordnungswidrige Zustand 
trotz schriftlicher Aufforderung der Friedhofsverwaltung nicht 
innerhalb einer festzusetzenden angemessenen Frist beseitigt, 
ist der Friedhofsträger dazu auf Kosten des Verantwortlichen 
berechtigt. Er kann das Grabmal oder Teile davon entfernen. Die 
Ortsgemeinde ist verpflichtet, diese Gegenstände drei Monate 
aufzubewahren. § 22 Abs. 2 Satz 4 gilt entsprechend. Ist der Ver-
antwortliche nicht bekannt oder über das Einwohnermeldeamt 
nicht zu ermitteln, genügen als Aufforderung eine öffentliche 
Bekanntmachung und ein Hinweisschild auf der Grabstätte, das 
für die Dauer von einem Monat aufgestellt wird.

§ 22 
Entfernen von Grabmalen
1.) Vor Ablauf der Ruhezeit dürfen Grabmale nur bei Vorliegen 
schwerwiegender Gründe und nach Zustimmung der Fried-
hofsverwaltung und des Friedhofsträgers entfernt werden. Die 
Zustimmung ist nur im Ausnahmefall und bei Vorliegen beson-
derer Gründe möglich. Es wird bereits hier darauf hingewiesen, 
dass die Grabpflege durch Nutzungsberechtigte auch an Firmen 
vergeben werden kann. Nach Ablauf der Ruhezeit aber noch 
nicht abgelaufener Nutzungszeit kann auf Antrag eine vorzeitige 
Abräumung erfolgen.
2.) Nach Ablauf der Ruhezeit bei Reihengrabstätten, nach Ablauf 
der Nutzungszeit bei Wahl- und Urnenwahlgrabstätten oder nach 
der Entziehung von Grabrechten und Nutzungsrechten sind die 
Grabmale und sonstigen baulichen Anlagen innerhalb einer Frist 
von drei Monaten zu entfernen. Auf den Ablauf der Ruhezeit bzw. 
der Nutzungszeit wird durch öffentliche Bekanntmachung hinge-
wiesen. Kommt der Verpflichtete dieser Verpflichtung nicht nach, 
so ist der Friedhofsträger berechtigt, die Grabstätte auf Kosten 
des Verpflichteten abräumen zu lassen. Lässt der Verpflichtete 
das Grabmal und die sonstigen baulichen Anlagen nicht binnen 
drei Monaten abholen, geht es/gehen sie entschädigungslos in 
das Eigentum der Ortsgemeinde über, wenn dieses bei Erwerb 
des Nutzungsrechts oder bei der Genehmigung für die Errich-
tung des Grabmales oder sonstiger baulicher Anlagen schriftlich 
vereinbart wurde. Sofern Grabstätten von dem Friedhofsträger 
abgeräumt werden, hat der jeweilige Verpflichtete die Kosten zu 
tragen.
3.) Bei vorzeitiger Abräumung ist bis zum Ende der Nutzungsfrist 
eine Pflegegebühr zu entrichten.
4.) Bei Entzug der Grabrechte ist die Grabstätte seitens der Orts-
gemeinde abzuräumen. Hierfür kann sie sich eines gewerblichen 
Unternehmens bedienen. Die Regelungen des § 22 Abs. 2 und 3 
finden Anwendung.

VII. Herrichten und Pflege der Grabstätten

§ 23 
Herrichten und Instandhalten der Grabstätten
1.) Alle Grabstätten müssen im Rahmen der Vorschriften des § 17 
hergerichtet und dauernd instandgehalten werden. Dies gilt ent-

Größe von 30 cm auf 30 cm verwendet werden. Die Platten sind 
bodengleich zu verlegen.
3.) Schriften müssen vertieft im Stein angelegt werden. Für die 
Beschriftung sind nur Buchstaben in der Farbe hellgrau zulässig. 
Als Schriftform ist nur die Schriftart „Lorenz“ zulässig.
4.) Die Verwendung von Überurnen ist nicht zulässig. Es dürfen 
ausschließlich biologisch abbaubare Urnen verwendet werden. 
Aus diesem Grund sind hier Umbettungen ausgeschlossen.
5.) Grableuchten, Grabvasen, Pflanzungen, Blumengestecke, Ein-
friedungen, Grabmale und Abdeckungen etc. sind nicht erlaubt. 
Grabmale, Einfassungen, Abdeckungen oder ähnliches sind nicht 
erlaubt. Ebenso ist jegliche Art von Bepflanzung und Belegen der 
Grabstätte mit Materialien jeglicher Art (z.B. Kies) nicht gestattet. 
Blumen sind bei Bestattungen als Ausnahme gestattet; diese sind 
längstens nach zwei Wochen, spätestens jedoch bei Verwelken 
von den Nutzungsberechtigten zu entfernen.
6.) Zuwiderhandlungen hiergegen werden durch den Friedhofs-
träger entfernt. Die Kosten hierfür sind in entstandener Höhe von 
dem Nutzungsberechtigten voll zu erstatten.
VI. Grabmale

§ 19 
Zustimmungserfordernis zum Errichten und Ändern von 
Grabmalen
1.) Die Errichtung und jede Veränderung von Grabmalen sind 
der Friedhofsverwaltung anzuzeigen mit der Erklärung, dass das 
Vorhaben der gültigen Friedhofssatzung entspricht. Der Antrag-
steller hat bei Reihengrabstätten die Grabzuweisung, bei Wahl-
grabstätten sein Nutzungsrecht nachzuweisen. Dies gilt nicht 
für Holzeinfassungen und Holzkreuze zwischen Bestattung und 
Grabmalerrichtung.
2.) Der Anzeige sind beizufügen der Grabmalentwurf mit Grund-
riss und Seitenansicht im Maßstab 1:10 unter Angabe des Mate-
rials und seiner Bearbeitung.
3.) Mit dem Vorhaben darf einen Monat nach Vorlage der voll-
ständigen Anzeige begonnen werden, wenn seitens der Fried-
hofsverwaltung in dieser Zeit keine Bedenken wegen eines 
Verstoßes gegen die Friedhofssatzung geltend gemacht werden. 
Vor Ablauf des Monats darf begonnen werden, wenn die Fried-
hofsverwaltung schriftlich die Übereinstimmung mit der gelten-
den Friedhofssatzung bestätigt.
4.) Der Friedhofsverwaltung sind spätestens einen Monat nach 
jeder Errichtung oder Änderung der Grabmalanlage eine Abnah-
mebescheinigung des ausführenden Dienstleisters und ein Prüf-
protokoll eines Sachkundigen entsprechend den Vorgaben der 
TA Grabmal vorzulegen.
5.) Das Vorhaben ist erneut gebührenpflichtig anzuzeigen, wenn 
das Grabmal oder die sonstige bauliche Anlage nicht binnen 
eines Jahres nach Einreichen der Anzeige errichtet bzw. geändert 
worden ist.
6.) Ausnahmen von den Vorschriften können durch den Friedhof-
sträger unter Beobachtung besonderer Vorsicht bei entsprechen-
der Begründung zugelassen werden, soweit unter Beachtung der 
§§ 17, 18 und 20 dies für vertretbar gehalten wird. Dies gilt auch 
für andere bauliche Maßnahmen.
7.) Ohne Zustimmung errichtete oder veränderte Grabmale sind 
auf Kosten des Nutzungsberechtigten zurückzubauen. Kommt 
der Nutzungsberechtigte dieser Anordnung innerhalb der 
gesetzten Frist nicht nach, ist die Friedhofsverwaltung berechtigt, 
die Beseitigung und Entsorgung auf Kosten des Nutzungsbe-
rechtigten vornehmen zu lassen.

§ 19 
Standsicherheit der Grabmale
Die Grabmale sind ihrer Größe entsprechend nach den allgemei-
nen anerkannten Regeln des Handwerks zu fundamentieren und 
so zu befestigen, dass sie dauernd standsicher sind und auch 
beim Öffnen benachbarter Gräber nicht umstürzen oder sich 
senken können. Satz 1 gilt für sonstige bauliche Anlagen ent-
sprechend.
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§ 28 
Ordnungswidrigkeiten
1.) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

a) den Friedhof entgegen der Bestimmungen des § 4 betritt,
b) sich auf dem Friedhof nicht der Würde des Ortes entspre-

chend verhält oder die Anordnungen des Friedhofspersonals 
nicht befolgt (§ 5 Abs. 1),

c) gegen die Bestimmungen des § 5 Abs. 3 verstößt,
d) eine gewerbliche Tätigkeit auf dem Friedhof ohne Zulassung 

ausübt (§ 6 Abs. 1),
e) Bestattungen (§ 2) oder Umbettungen ohne vorherige 

Zustimmung vornimmt (§ 11),
f) die Grabstätten bei Urnenwiesenbestattungen entgegen der 

besonderen Gestaltungsvorschriften (§ 18) gestaltet
g) als Verfügungsberechtigter, Nutzungsberechtigter oder 

Gewerbetreibender, Grabmale oder sonstige Grabausstattun-
gen ohne Zustimmung errichtet oder verändert (§ 18 Abs. 1),

h) die Bestimmungen über zulässige Maße für Grabmale nicht 
einhält

i) Grabmale ohne Zustimmung der Friedhofsverwaltung ent-
fernt (§ 22 Abs. 1),

j) Grabmale und Grabausstattungen nicht in verkehrssicherem 
Zustand hält (§§ 20, 21 und 23),

k) Grabstätten entgegen §§ 17, 18 und 23 gestaltet oder 
bepflanzt

l) Pflanzenschutz- und Unkrautbekämpfungsmittel verwendet 
(§ 23 Abs. 6),

m) Grabstätten vernachlässigt (§ 24),
n) die Leichenhalle entgegen § 25 Abs. 1 und Abs. 3 Satz 2 

betritt.

2.) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 
1.000,- € geahndet werden. Das Gesetz über Ordnungswidrigkei-
ten (OWiG) vom 24.5.1968 (BGBl. I S. 481) in der jeweils geltenden 
Fassung findet Anwendung.

§ 29 
Gebühren
Für die Benutzung des von der Ortsgemeinde verwalteten Fried-
hofes und seinen Einrichtungen sind die Gebühren nach der 
jeweils geltenden Friedhofsgebührensatzung zu entrichten.

§ 30 
Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in Kraft. 
Gleichzeitig treten die Friedhofssatzung vom 28.07.2020 und alle 
übrigen entgegenstehenden ortsrechtlichen Vorschriften außer 
Kraft.

Ranschbach, den 23.05.2022
Thorsten Doll, Ortsbürgermeister

Hinweis:
Es wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung 
von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung von 
Rheinland-Pfalz oder aufgrund dieses Gesetzes zustande gekom-
men sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an 
gültig zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die 

Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung 
der Satzung verletzt worden sind, oder

2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde 
den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung 
der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Ver-
bandsgemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachver-
halts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend 
gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, 
so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jeder-
mann diese Verletzung geltend machen.

sprechend für den Grabschmuck. Verwelkte Blumen und Kränze 
sind unverzüglich von den Grabstätten zu entfernen.
2.) Für die Herrichtung und die Instandhaltung ist bei Reihen-
grabstätten der Inhaber der Grabzuweisung (Verantwortlicher 
gemäß § 9 BestG), bei Wahl- und Urnenwahlgrabstätten der Nut-
zungsberechtigte verantwortlich.
3.) Die für die Grabstätten Verantwortlichen können die Grabstät-
ten selbst anlegen und pflegen oder damit einen Friedhofsgärt-
ner beauftragen.
4.) Reihengrabstätten müssen innerhalb eines Jahres nach der 
Bestattung, Wahl- und Urnenwahlgrabstätten innerhalb eines Jah-
res nach der Verleihung des Nutzungsrechtes hergerichtet werden.
5.) Die Herrichtung, Unterhaltung und Veränderung der gärtne-
rischen Anlagen außerhalb der Grabstätten obliegen ausschließ-
lich dem Friedhofsträger.
6.) Die Verwendung von Pflanzenschutz- und Unkrautbekämp-
fungsmitteln ist nicht gestattet.
7.) Es ist nicht gestattet, die Gräber mit Kies, Schotter oder ande-
ren losen Gesteinen oder Plastikplanen o.ä. flächig zu belegen.
8.) Die Grabbeete sollen nicht höher als 20 cm sein. Die Umran-
dung darf nicht überwachsen werden. Sträucher sind statthaft, 
solange sie nicht höher als 1 m sind. Regelmäßiger Beschnitt ist 
zu gewährleisten.

§ 24 
Vernachlässigte Grabstätten
1.) Wird eine Grabstätte nicht ordnungsgemäß hergerichtet oder 
bepflanzt, hat der Verantwortliche auf schriftliche Aufforderung 
der Friedhofsverwaltung die Grabstätte innerhalb einer jeweils 
festzusetzenden angemessenen Frist in Ordnung zu bringen. 
Kommt er dieser Verpflichtung nicht nach, kann der Friedhofsträ-
ger die Grabstätte nach seinem Ermessen auf Kosten des Verant-
wortlichen herrichten lassen.
2.) Ist der Verantwortliche nicht bekannt oder nicht ohne weiteres 
zu ermitteln, genügt für die Durchführung der Maßnahme nach 
Abs. 1 eine öffentliche Bekanntmachung oder ein Hinweis auf der 
Grabstätte.
3.) Entstehende Kosten sind auch rückwirkend einzufordern 
sobald der dazu Verpflichtete bekannt wird.
4.) Bei wiederholten Verstößen ist die Gemeinde berechtigt, die 
Grabrechte zu entziehen.

VIII. Leichenhalle

§ 25 
Benutzen der Leichenhalle
1.) Die Leichenhalle dient der Aufnahme der Leichen bis zur Bestat-
tung. Sie darf nur mit Erlaubnis des Friedhofsträgers betreten werden. 
Der Friedhofsträger kann hierfür bestimmte Zeiten festlegen, wobei in 
besonderen Fällen (z. B. Unfalltod) Ausnahmen möglich sind.
2.) Die Särge sind spätestens eine halbe Stunde vor Beginn der 
Trauerfeier oder der Beisetzung endgültig zu schließen.
3.) Die Särge der an einer nach seuchenrechtlichen Bestimmun-
gen meldepflichtigen Krankheit Verstorbenen sollen in einem 
besonderen Raum der Leichenhalle aufgestellt werden. Der 
Zutritt zu diesen Räumen und die Besichtigung der Leichen 
bedürfen zusätzlich der vorherigen Zustimmung des Amtsarztes.
IX. Schlussvorschriften

§ 26 
Alte Rechte
1.) Bei Grabstätten, die bei Inkrafttreten dieser Satzung bereits 
zugeteilt oder erworben sind, richten sich Ruhezeit und Gestal-
tung nach den bisherigen Vorschriften.
2.) Im Übrigen gilt diese Satzung.

§ 27 
Haftung
Die Ortsgemeinde haftet nicht für Schäden, die durch satzungs-
widrige Benutzung des Friedhofs sowie seiner Anlagen und Ein-
richtungen durch dritte Personen oder durch Tiere entstehen.
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Anlage zur Friedhofsgebührensatzung
I. Reihengrabstätten
Überlassung einer Reihengrabstätte an Berechtigte nach § 2 Abs. 
2 und 3 der Friedhofssatzung für Verstorbene
1.) bis zum vollendeten fünften Lebensjahr  180,00 €
2.) vom vollendeten fünften Lebensjahr ab  250,00 €

II. Erwerb von Wahlgrabstätten / Verleihung des Nutzungsrechts
1.) Für den Erwerb von Wahlgrabstätten und die Verleihung des 

Nutzungsrechts an Berechtigte nach § 2 Abs. 2 und 3 der 
Friedhofssatzung werden Gebühren wie folgt erhoben:
a) eine Einzelgrabstätte  405,00 €
b) eine Doppelgrabstätte  750,00 €
c) jede weitere Grabstätte  375,00 €
d) eine Urnengrabstätte  405,00 €
e) eine Wiesenurnengrabstätte  750,00 €

2.) Verlängerung des Nutzungsrechts nach II.1 bei späteren 
Bestattungen für jedes volle Jahr für
a) eine Einzelgrabstätte  13,50 €
b) eine Doppelgrabstätte  25,00 €
c) jede weitere Grabstätte  12,50 €
d) eine Urnengrabstätte  13,50 €
e) eine Wiesenurnengrabstätte  25,00 €
f) eine Tiefgrabstätte  19,50 €

III. Ausheben und Schließen der Gräber

1.) Die Arbeiten für das Ausheben und Schließen der Gräber 
werden von einem von der Ortsgemeinde beauftragten 
Unternehmen durchgeführt.

2.) Der Gemeinderat entscheidet durch Beschluss, welches 
Unternehmen mit den Arbeiten beauftragt wird.

3.) Die Kosten für das Ausheben und Schließen der Gräber sind 
von dem Auftraggeber der Beerdigung direkt mit dem Aus-
hubunternehmen abzurechnen.

4.) Die Kosten für das Ausheben und Schließen der Gräber sind 
in einem Werkvertrag zwischen der Ortsgemeinde und dem 
von der Ortsgemeinde beauftragten Unternehmen geregelt.

5.) Für Arbeiten außerhalb der Regelarbeitszeit werden entspre-
chende Zuschläge berechnet.

6.) Zuschläge, die das per Werkvertrag mit dem Grabaushub 
betraute Unternehmen berechnet, sind ebenfalls an den Auf-
traggeber der Beerdigung weiterzugeben.

7.) Nachforderungen des mit dem Grabaushub betrauten Unter-
nehmens für Transport von Abraum oder Erde bzw. Erdhügel-
arbeiten sind von diesem direkt mit dem Auftraggeber der 
Beerdigung abzurechnen und gemäß Nachweises zu berech-
nen.

IV. Ausgraben und Umbetten von Leichen und Aschen
Das Ausgraben und Umbetten von Leichen wird durch gewerbli-
che Unternehmen vorgenommen. Die hierbei entstehenden Kos-
ten sind von den Gebührenschuldnern als Auslagen zu erstatten.
Für die Wiederbestattung von Leichen und Wiederbeisetzung 
von Urnen sind die gleichen Gebühren wie für das Ausheben und 
Schließen der Gräber zu entrichten.
V. Benutzung der Leichenhalle
1.) Für die Aufbewahrung

a) einer Leiche oder Urne bis zu 3 Tagen, einschl. Trauerfeier 
 150,00 €
b) für jeden weiteren Tag  30,00 €

2.) a) Für die Kühlzelle bis zu 3 Tagen  30,00 €
b) Pro weiteren Tag Kühlzellennutzung  10,00 €

3.) Für die Heizung  25,00 €
4.) Für die Reinigung der Leichenhalle (inkl. Kühlzelle)  80,00 €
5.) Desinfektionspauschale  30,00 €

VI. Sonstige Gebühren
1.) Erteilung der Genehmigung zur Errichtung von Grabmälern, 

Einfassungen, Grababdeckplatten,
Abräumungen etc.:)  20,00 €

Landau in der Pfalz, den 27.05.2022
Verbandsgemeindeverwaltung Landau-Land
Torsten Blank, Bürgermeister

* Für das Verfahren zur grenzüberschreitenden vorübergehen-
den und gelegentlichen Erbringung von Dienstleistungen wird ins-
besondere auf die EU/EWR-Handwerk-Verordnung vom 18.03.2016 
(BGBl. I S. 509) und auf die §§ 4 ff. der Gewerbeordnung verwiesen.

 › Bekanntmachung der 
Friedhofsgebührensatzung der 
Ortsgemeinde Ranschbach

Satzung über die Erhebung von Friedhofsgebühren der Orts-
gemeinde Ranschbach
vom 23.05.2022
Der Ortsgemeinderat hat aufgrund des § 24 der Gemeindeord-
nung für Rheinland-Pfalz (GemO) und der §§ 2 Abs. 1, 7 und 8 des 
Kommunalabgabengesetzes (KAG) folgende Satzung beschlos-
sen, die hiermit bekanntgemacht wird:

§ 1
Allgemeines

Für die Benutzung der Einrichtung des Friedhofswesens und ihrer 
Anlagen werden Benutzungsgebühren erhoben. Die Gebühren-
sätze ergeben sich aus der Anlage zu dieser Satzung.

§ 2
Gebührenschuldner

Gebührenschuldner sind:
1. Bei Erstbestattungen die Personen, die nach § 9 Bestattungs-

gesetz verantwortlich sind, und der Antragsteller,
2. bei Umbettungen und Wiederbestattungen der Antragsteller.

§ 3
Entstehung der Ansprüche und Fälligkeit

(1) Die Gebührenschuld entsteht mit der Inanspruchnahme der 
Leistungen nach der Friedhofssatzung, bei antragsabhängigen 
Leistungen mit der Antragstellung.
(2) Die Gebühren werden innerhalb von 14 Tagen nach Bekannt-
gabe des Gebührenbescheids fällig.

§ 4
Inkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in 
Kraft.
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung über die Erhebung von Fried-
hofsgebühren vom 28.07.2020 außer Kraft.

Ranschbach, den 23.05.2022
Thorsten Doll, Ortsbürgermeister
Hinweis:
Es wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung 
von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung 
von Rheinland-Pfalz oder aufgrund dieses Gesetzes zustande 
gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von 
Anfang an gültig zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht, 
wenn
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die 

Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung 
der Satzung verletzt worden sind, oder

2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde 
den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung 
der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Ver-
bandsgemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachver-
halts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend 
gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, 
so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jeder-
mann diese Verletzung geltend machen.

Landau in der Pfalz, den 27.05.2022
Verbandsgemeindeverwaltung Landau-Land
Torsten Blank, Bürgermeister
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gültigen Fassung, am 12. April 2022 folgende Haushaltssatzung 
beschlossen, die nach der Genehmigung durch die Kreisverwal-
tung Südliche Weinstraße in Landau in der Pfalz als Aufsichtsbe-
hörde vom 16.05.2022 hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 
Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden
1. im Ergebnishaushalt 2022 2023
der Gesamtbetrag der 
Erträge auf 1.744.070 EUR 1.621.640 EUR
der Gesamtbetrag der 
Aufwendungen auf 1.788.040 EUR 1.633.600 EUR
das Jahresergebnis auf -43.970 EUR -11.960 EUR

2. im Finanzhaushalt 2022 2023
der Saldo der ordentlichen 
Ein- und Auszahlungen auf -14.480 EUR +32.990 EUR
die Einzahlungen aus 
Investitionstätigkeit auf 199.000 EUR 3.000 EUR
die Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit auf 678.200 EUR 50.000 EUR
der Saldo der Ein- und 
Auszahlungen aus Investiti-
onstätigkeit auf -479.200 EUR -47.000 EUR
der Saldo der Ein- und 
Auszahlungen aus Finan-
zierungstätigkeit auf +493.680 EUR +14.010 EUR

§ 2 
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme 
zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

2022  2023
zinslose Kredite auf 0 EUR  0 EUR
verzinste Kredite auf 90.000 EUR  0 EUR
zusammen auf 90.000 EUR  0 EUR

§ 3 
Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Ver-
pflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen 
für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Ver-
pflichtungsermächtigungen) führen

2022  2023
können, wird festgesetzt auf: 0 EUR  0 EUR

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künf-
tigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufge-
nommen werden müssen,

2022  2023
beläuft sich auf 0 EUR  0 EUR

§ 4 
Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt fest-
gesetzt:

2022  2023
Grundsteuer A 300 v.H.  300 v.H.
Grundsteuer B 365 v.H.  365 v.H.
Gewerbesteuer 380 v.H.  380 v.H.

§ 5 
Beiträge

Die wiederkehrenden Beiträge für die Feld- und Waldwege wer-
den für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 wie folgt festgesetzt:

2022  2023
Beitragssatz für
den Wegebaubeitrag

85,00 EUR/ha  85,00 EUR/ha

2.) Die Pflegegebühr (§ 21) bei vorzeitiger Abräumung beträgt 
10% der Nutzungsgebühr nach II.1 pro Jahr der vorzeitigen 
Abräumung.

3.) Gestattung von Ausnahmen von Vorschriften der Friedhofs-
satzung:  50,00 €

Nutzung des Friedhofs von Dienstleistungserbringern:
1.) Zulassung für Dienstleistungserbringer, Gewerbetreibende

(Zulassungszeitraum 2 Jahre):  30,00 €
2.) Entzug der Zulassung von Dienstleistungserbringern, Gewer-

betreibenden

Nichtamtlicher Teil

 › Kirchenchor Ranschbach-Göcklingen
Die nächste Singstunde des Kirchenchors Ranschbach-Göcklin-
gen findet am Donnerstag, 02.06.2022 um 19.30 Uhr im Dorf-
gemeinschaftshaus in Ranschbach statt. Wir freuen uns, wenn 
auch neue Gesichter und Stimmen auftauchen und es einfach 
mal mit uns versuchen.

Siebeldingen
Ortsbürgermeister: Peter Klein
Tel.: 06345/407986, Sprechzeit n.V. u. jeden 1.Montag 
im Monat 16.30-17.30 Uhr, www.siebeldingen.de

Amtlicher Teil

 › Kerwe 2022
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
wir werden in diesem Jahr am 11. und 12. Juni 2022 wieder 
unsere Feuerwehrkerwe feiern. Wir werden die Kerwe mit einem 
Gottesdienst am Samstag, 11.06.2022 um 16:00 Uhr beginnen. 
Anschließend werden wir mit Begleitung der Arzheimer Musik-
kapelle den Kerwebaum von der Kirche bis zum Kerweplatz brin-
gen. Begleiten Sie uns und schmücken Sie Ihre Häuser mit der 
Siebeldinger Fahne. Am Abend werden die Musikgruppen „Para-
dox“ von 19:30 Uhr bis ca. 20:30 Uhr und anschließend die Band 
„Easy Over“ ebenfalls für beste Stimmung sorgen. Am Sonntag 
beginnen wir mit einem Frühschoppen mit musikalischer Beglei-
tung. Es spielt für Sie „Jonny Rieger“ ab 10:30 Uhr. An allen Tagen 
ist eine Schaustellerbetrieb vor Ort und wir haben eine Hüpfburg 
für unsere Kleinen.
Als Highlight haben dieses Jahr am Sonntag ein Tischtennis-
turnier für Jedermann. Hierzu kann sich jeder unter der E-Mail-
Adresse „tischtennis@feuerwehr-siebeldingen.de“ anmelden. 
Anmeldeschluss ist der 4.6.2022. Bei entsprechender Anzahl von 
Anmeldungen werden wir folgende Gruppen anbieten:
Kinder bis 14 Jahre, Damen-Einzel, Herren-Einzel und gemischtes 
Doppel. Bei diesem Turnier sollte aber in jedem Fall der Spaß im 
Vordergrund stehen. Es geht hier in keinem Fall um eine Meis-
terschaft oder ähnliches. Wir würden uns über viele Anmeldun-
gen freuen. Für das leiblich Wohl ist an beiden Tagen bestens 
gesorgt. Die Veranstalter freuen sich nach zweijähriger Abstinenz, 
diese Veranstaltung wieder durchführen zu können. Unterstützen 
Sie sie dadurch, dass Sie das Angebot an beiden Tagen in großer 
Anzahl annehmen. Wir freuen uns auf Sie.

Peter Klein
Ortsbürgermeister

 › Haushaltssatzung der Ortsgemeinde 
Siebeldingen für die Haushaltsjahre 2022 
und 2023

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung 
Rheinland-Pfalz vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), in der derzeit 
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Nichtamtlicher Teil

 › PWV Siebeldingen-Birkweiler
Der Abschnitt des Wanderweges Roter Punkt, zwischen Siebel-
dinger und Dörrenberg-Hütte, durch die sogenannte „Bären-
schlucht“ ist vorübergehend gesperrt. Umleitung über den 
Forstweg, folgend der Markierung Gelber Balken. Ab Mitte Juni 
wird dieser abwechslungsreiche Pfad wieder begehbar sein. Siehe 
auch Bericht mit Bilder bei Bundes Landau-Land Leben.

 › Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr 
Siebeldingen

Feuerwehrkerwe - Aufruf zur Kuchenspende
Liebe Siebeldingerinnen und Siebeldinger,
bald ist es wieder soweit: Die Feuerwehrkerwe steht vor der Tür:
am 11. und 12. Juni! Zu diesem Anlass möchten wir hiermit alle 
Backbegeisterten aufrufen, das immer reichhaltige und kreative 
Kuchenbuffet mit einem „selbst gebackenen Beitrag“ zu berei-
chern. Über Ihre tollen Back-Kreationen freut sich der Förderver-
ein der Freiwilligen Feuerwehr - und natürlich die zahlreichen, 
kuchenhungrigen Gäste.
Herzlichen Dank im Voraus.

 › TSV Siebeldingen
Sportprogramm in der Turnhalle Siebeldingen:
Es gelten die aktuell gültigen Corona-Regeln.
Für Sanfte Gymnastik und Bauch, Beine, Po bitte großes Hand-
tuch oder/und eine eigene Matte mitbringen.

Sanfte Gymnastik
Montag, 17:45 - 18:45 Uhr, Ilona Bauer
Badminton (Freizeitgruppe für Neueinsteigende ab dem Jugend-
alter - Info: Tel. 06345-954975)
Montag, 19:30 - 21:00, Jörg Katerndahl
Eltern-Kind Turnen (2-5 Jahre)
Mittwoch, 16:00 - 17:00 Uhr, Silvia Hunsicker
Spiel- u. Bewegungstraining (6-10 Jahre/1.-4. Klasse)
Mittwoch, 17:00 - 18:00 Uhr, Sebastian Kappauf
Bauch, Beine, Po
Mittwoch, 19.30 - 20.30 Uhr, Ilona Bauer
Yoga
Freitag, 17.30 - 19.00 Uhr, Monika Doll
Kurs-Info bei Monika Doll, Tel. 0151-57980716

 › TuS Frankweiler - Gleisweiler /  
TSV Siebeldingen

Mitgliederversammlung des TuS Frankweiler/Gleisweiler
Am Dienstag, den 19. Juli 2022 findet um 19:00 Uhr im Club-
haus in Frankweiler die Mitgliederversammlung des
TuS Frankweiler/Gleisweiler statt.
Folgende Tagesordnungspunkte stehen auf dem Programm:
• Eröffnung und Begrüßung durch den Vorsitzenden
• Feststellung der Beschlussfähigkeit
• Totengedenken
• Berichte

• Vorsitzender
• Kassenwart
• Spielleiter
• Jugendleiter
• Kassenprüfer

• Aussprache zu den Berichten
• Entlastung der Vorstandschaft
• Neuwahlen der Vorstandschaft
• Anpassung der Mitgliedsbeiträge
• Wünsche und Anträge
Anträge müssen 14 Tage vor der Mitgliederversammlung beim 
1.Vorsitzenden Heiko Kaiser (76833 Frankweiler am Stahlbühl) 
eingereicht werden.

§ 6 
Eigenkapital

Festgestellter Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020  6.550.022 EUR
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2021  6.880.000 EUR
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2022  6.836.030 EUR
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2023  6.824.070 EUR

§ 7 
Über- und außerplanmäßige  

Aufwendungen und Auszahlungen
Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Aus-
zahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im 
Einzelfall 2.500 EUR überschritten sind.

§ 8 
Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 5.000 EUR sind im 
jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

§ 9 
Altersteilzeit

Für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 sind keine Bewilligungen 
zur Altersteilzeit vorgesehen.

§ 10 
Inkrafttreten

Diese Haushaltssatzung tritt für das Haushaltsjahr 2022 rückwirkend zum 
01.01.2022 und für das Haushaltsjahr 2023 zum 01.01.2023 in Kraft.

Siebeldingen, den 25.05.2022
Ausgefertigt:
Peter Klein
Ortsbürgermeister
Hinweis:
Der Haushaltsplan der Ortsgemeinde Siebeldingen für die Haus-
haltsjahre 2022 und 2023 und dessen Anlagen liegt gemäß § 97 
Abs. 3 GemO zur Einsichtnahme

vom 03. Juni 2022 bis einschließlich 14. Juni 2022
bei der
Verbandsgemeinde Landau-Land
An 44 Nr. 31, Zimmer 1.05
76829 Landau in der Pfalz
aus. Aufgrund der aktuellen Einschränkungen infolge der Corona-
Pandemie besteht die Möglichkeit zur Einsichtnahme auf der 
Homepage www.landau-land.de unter der Rubrik „Politik und Verwal-
tung / Finanzen / Offenlage Haushaltspläne“. Falls keine elektronische 
Einsichtnahme möglich ist, kann nach vorheriger telefonischer Termin-
absprache unter 06341 /143-121 (alternativ per E-Mail an bwetzka@
landau-land.de) bei der Verbandsgemeindeverwaltung Landau-Land, 
An 44 Nr. 31, Zimmer 1.05 Einsicht genommen werden. Es wird darauf 
hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- 
und Formvorschriften der GemO oder aufgrund dieses Gesetzes 
zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als 
von Anfang an gültig zustande gekommen gelten.
Dies gilt nicht, wenn
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die 

Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung 
der Satzung verletzt worden sind

oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde 

den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der 
Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbands-
gemeinde-verwaltung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der 
die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, 
so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jeder-
mann diese Verletzung geltend machen.

Landau in der Pfalz, den 25.05.2022
Verbandsgemeinde Landau-Land
Torsten Blank, Bürgermeister



AMTSBLATT LANDAU-LAND - 37 - Nr. 22/2022

Nichtamtlicher Teil

 › Landfrauenverein Walsheim
Nach 2 Jahren coronabedingter Zwangspause möchten wir das 
traditionelle Johannisfeuer wieder aufleben lassen, und zwar 
am Freitag, den 24.06.2022, ab 18.00 Uhr im Gemeinde- und 
Pfarrhof.
Dazu laden wir alle Bürgerinnen und Bürger – selbstverständlich 
sind auch unsere Kleinen gern gesehen – recht herzlich ein.
Für Essen und Trinken ist, wie üblich, bestens gesorgt.
Um besser planen zu können, bitten wir um Anmeldung spätes-
tens bis 17.06.2022 bei
Sonja Hoffmann – 06341 61633 oder
Christel Brosig – 06341 60156 oder
Marion Riebel – 06341 61137

Um die Ausrichtung organisatorisch zu erleichtern, möchten wir 
alle Gäste bitten, Besteck und Teller mitzubringen. Trinkgefäße 
sind vorhanden.
Über eine zahlreiche Teilnahme würden wir uns sehr freuen!

 › Seniorenfahrt
Am Donnerstag, den 9. Juni ist unsere erste Seniorenfahrt nach 
2 Jahren Zwangspause. Die Fahrt geht nach Merzalben zur Burg 
Gräfenstein. Die Burgruine Gräfenstein ist ein Juwel aus der Stau-
ferzeit und verfügt über einen in Deutschland einzigartigen sie-
beneckigen Bergfried, von dem aus man eine atemberaubende 
Aussicht auf die Wälder des Naturparks Pfälzerwald genießen 
kann. Sie steht auf einem ca. 12 Meter hohen, ovalen Felsplateau 
aus Buntsandstein. Die Burg, von den Bürgern liebevoll „Merzal-
ber Schloss“ genannt, ist gleichzeitig Namensgeber der Wan-
derregion Gräfensteiner Land. Vom Wanderparkplatz Schäferei 
aus, ist die Burg über einen steilen Pfad in etwa 10 Gehminuten 
erreichbar. Am Fuß des Berges befindet sich die Gräfensteinhütte. 
Hier kann man den Nachmittag bei schönem Wetter bei Kaffee 
und Kuchen auf der herrlichen Außenterrasse genießen.
Abfahrt 13.00 Uhr: Knöringen Zimmerplatz - Walsheim Buswen-
deplatz. Anmeldung für diese Fahrt ist erforderlich bis zum 3. 
Juni bei:
Eberle Elli Walsheim: 06341-61459
Heraucourt Sonja Knöringen: 06341-9692272

 › Pfälzer Duo „Spitz und Stumpf“
Achtung! Letzte Möglichkeit:
Nach dem erfolgreichen Auftritt bei der 1250-Jahrfeier in Wal-
sheim und nach mehreren Terminverschiebungen aufgrund der 
Corona-Lage, konnten wir das Pfälzer Duo „Spitz und Stumpf“ 
anlässlich ihrer Abschiedstour mit dem Stück „Hurtig im Abgang“ 
für Freitag, den 10.06.2022 (Beginn: 20:00 Uhr), für einen wei-
teren Auftritt in der Walsheimer Sporthalle gewinnen.
Der Erlös der Veranstaltung geht zu Gunsten des Tennisvereins.
Nähere Informationen und Karten gibt es bei Stefan Mohra, 
Hainbachstraße 10, Tel. 06345-1775.

Die Vorstandschaft lädt alle Mitglieder hiermit recht herzlich ein 
und wünscht sich eine rege Beteiligung.
C-Klasse
Saison beendet
Bezirksliga
So. 05.06. 16:00 Uhr
TuS/TSV I : SV Weisenheim/Sand
JFV Südwest Löwen
G-Junioren
Saison beendet
F-Junioren
Sa. 04.06. 12:00 Uhr
FSV Offenbach : JFV
Sa. 04.06. 12:00 Uhr
SV Vikt. Herxheim : JFV I
Mi. 08.06. 17:30 Uhr
SV Vikt. Herxheim : JFV I
Sa. 11.06. 10:00 Uhr in Birkweiler
JFV I : SV Landau West
Sa 11.06. 11:00 Uhr in Birkweiler
JFV II : SV Landau West II
E-Junioren
Mi. 01.06. 17:30 Uhr
TuS Hördt : JFV II
D-Junioren
Saison beendet
C-Junioren
Saison beendet

Walsheim
Ortsbürgermeister: Jörg Keller
Tel. 06341/136307, Sprechzeit nach Vereinbarung, 
www.walsheim.com

Amtlicher Teil

 › Reinigung der Straßeneinläufe / 
Sinkkästen ab der KW 23

Ab Dienstag den 07.06.2022 werden die Straßeneinläufe / Sink-
kästen in der Ortsgemeinde geleert. Wir bitten daher die Stra-
ßeneinläufe freizuhalten und nicht zuzuparken.
Besten Dank für Ihr Entgegenkommen.

Fachbereich 3, VG Verwaltung Landau-Land

 › Anforderungen an Digitalfotos

Wir bitten um Beachtung!
Bitte beachten Sie, dass aus Qualitätsgründen nur Digital-
fotos mit einer Mindestgröße von 1024 x 768 Pixel (bei Bild-
breite 90 mm) abgedruckt werden können. Fotos mit einer 
geringeren Auflösung werden nicht abgedruckt, hierzu 
ergeht keine besondere Benachrichtigung.
Vielen Dank für Ihr Verständnis!

LINUS WITTICH Medien KG, Redaktion



AMTSBLATT LANDAU-LAND - 38 - Nr. 22/2022

Buntes Landau-Land-Leben

In Billigheim-Ingenheim hat der NVS gemeinsam mit 12 Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern der VR Bank ein tolles Projekt 
umgesetzt. Im Billigheimer Bruch wurden auf einem Grundstück 
des NVS mehrere Artenschutzobjekte angelegt. Dabei handelt 
es sich um eine Lebensturm, einen Steinhaufen und ein Win-
terquartier für Zauneidechsen. Mit großer Begeisterung haben 
alle mit angepackt und gemeinsam diese Kleinbiotope fertig-
gestellt.
Unser Dank richtet sich an alle, die uns heute tatkräftig unter-
stützt haben und insbesondere an die Helferinnen und Helfer 
der VR Bank Südliche Weinstraße-Wasgau, ohne die wir heute 
nicht so weit gekommen wären. Die Bank fördert das Projekt 
nicht nur tatkräftig mit helfenden Händen, sondern auch finan-
ziell mit einer Spende von 500 Euro.

Birkweiler

 › PWV Siebeldingen-Birkweiler: Mit dem 
Markierungs-Team unterwegs

Für einen Abschnitt des Pfälzer Wanderweges „Roter Punkt“ ist 
für Markierung und Unterhaltung die Ortsgruppe Siebeldin-
gen-Birkweiler zuständig.
Ab der Siebeldinger Hütte bis Rinnthal/B10 hat am vergange-
nen Sonntag ein Markierungsteam mit dem neuen Wegewart 
Heiko Müller diese rund 11 km lange Wanderstrecke über 
den Almersberg die Markierung erneuert und teilweise vom 
Gebüsch freigeschnitten. Ein Teilabschnitt durch die ogenannte 
„Bärenschlucht“ muss wegen Baufälligkeit des Brückensteges 
vorübergehend gesperrt werden. Mit Hilfe des Forstamtes 
wird dieser Wegabschnitt bis Mitte Juni voraussichtlich wieder 
begehbar sein. Der Wanderweg über den 564 m hohen Almers-
berg ist übrigens als einer der „Vergessenen Pfade Pfalz“ im 
gleichnamigen Wanderbuch wegen der grandiosen Aussicht 
besonders erwähnt. Mehrere Wandermöglichkeiten von der 
Siebeldinger Hütte über den Almersberg und oder über den 
Taubensuhl laden zu interessanten Tageswanderungen ein.

Billigheim-Ingenheim

 › GV 1961 Mühlhofen
Crescendo Mühlhofen - Wir singen wieder!
Nach langer Corona-bedingter Pause hat der gemischte Chor 
Crescendo Mühlhofen endlich wieder die ersten Proben abge-
halten.
Unter unserer neuen Chorleiterin Sabine Deutsch hatten wir 
bereits nach drei Wochen „im Amt“ unseren ersten kleinen Auf-
tritt im Rahmen einer Geburtstagsfeier einer unserer Sänger.
Es tat so gut, endlich mal wieder vor Publikum auftreten zu kön-
nen.
Jetzt erkunden wir erst einmal, was nach der langen Pause 
so „hängengeblieben“ ist, proben aber auch neue Stücke, die 
unsere Chorleiterin vorgeschlagen hat. Ein idealer Zeitpunkt für 
neue Sängerinnen und hoffentlich auch Sängern (Männer traut 
Euch!) bei unserem Chor mitzumachen. Kommen Sie einfach 
unverbindlich zur Probe vorbei, ob Sie dann Mitglied werden, 
entscheiden Sie nach 4-6 Wochen. Sie werden sehen, Singen 
tut Leib und Seele gut und Spaß haben wir in jedem Fall. Die 
Proben finden immer mittwochs von 19:30-21.00 Uhr im 
Gemeindehaus in Ingenheim statt.
Wir hoffen, auf dem Mühlhofener Weinfest am Sonntag ein 
paar unserer Lieder vortragen zu können. Ja - das Weinfest 
Mühlhofen soll in diesem Jahr wieder stattfinden und selbstver-
ständlich bewirtschaften wir wieder „unseren Hof“ im Weingut 
Juncker.
Über die weiteren Pläne für Konzerte und Auftritte werden wir 
Sie rechtzeitig unterrichten. Angedacht sind spontane Auf-
tritte im Sommer in Mühlhofen und Umgebung - lassen Sie 
sich überraschen. Ebenfalls wollen wir unsere, in der Corona 
Krise verstorbenen Mitglieder im Rahmen eines Gottesdienstes 
ehren, ein Auftritt bei Beerdigungen war ja leider nicht möglich.
Diese Termine werden noch bekanntgegeben.

 › Naturschutzverband Südpfalz NVS im 
Billigheimer Bruch

Die VR Bank Südliche Weinstraße-Wasgau eG feiert in diesem 
Jahr ihr 150-jähriges Bestehen. In all dieser Zeit ist sie dem 
genossenschaftlichen Grundgedanken ihres Gründervaters 
Friedrich Wilhelm Raiffeisen „was einer alleine nicht schafft, das 
schaffen viele“ treu geblieben. Am 21. Mai 2022 haben über 
70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit 150 Händen leistungs-
stark acht Projekte von Gemeinden in der Region unterstützt. 
Sie haben in ihrer Freizeit tatkräftig einen nachhaltigen und 
gemeinnützigen Beitrag für die Region geleistet.
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 › Kita Luise Heupel - Wir sind nicht die 
Kleinen

Nach unserem internen Kindergartenumzug und dem Tausch 
der Gruppenräume haben unsere Kinder immer wieder das 
Gespräch mit uns gesucht. Die Kinder der „Minis“ äußerten: „Ich 
bin aber auch schon groß“, „Ich will nicht klein sein“ und ähn-
liches ließ uns aufmerksam aufhorchen. So haben wir mit den 
Kindern in einem ersten Gespräch erörtert, was denn für sie ein 
besserer Name für die Gruppe wie die „Minigruppe“ wäre. Tiere, 
so die Antwort. Irgendwas mit Tieren. Doch welchen Namen 
nehmen wir jetzt? Aus diesem Grund fand in der bisherigen 
Minigruppe eine Kinderkonferenz mit Abstimmung statt. Eine 
Kinderkonferenz ist eine Methode, Kinder am Einrichtungsleben 
zu beteiligen. Kinder können in eine Kinderkonferenz ihre The-
men, Fragen, Ideen, Sorgen und Nöte einbringen. Wenn Kinder 
gehört und ihre Ideen, Sorgen und Wünsche ernst genommen 

Das Markierungsteam: Wanderwartin Bärbel Schwenck-Korries, 
Wegewart Heiko Müller, 2. Vorsitzender Adrian Weißhäuptel, 
Kassenwart Wolfgang Göppel und Schriftführer Dieter Klemens

Blick vom Almersberg nach Südwesten über Wellbach-und 
Queichtal

Böchingen

 › LandFrauen Böchingen
Torten dekorieren
Ein kreativer Abend, der die acht teilnehmenden LandFrauen 
mit der Technik vertraut machte, Torten ansprechend zu verzie-
ren. Frau Vera Wittig zeigte uns, wie‘s geht. Gearbeitet wurde 
nicht mit einer gebackenen Torte, sondern mit einem Werk-
stück aus Styropor. Zunächst erwartete uns harte Arbeit, denn 
der verwendete Fondant musste geschmeidig geknetet werden. 
Damit wurde das Werkstück überzogen und dann ging‘s an die 
kreative Arbeit. Das Motto war „eine Torte zum Schulanfang“. 
Trotz einheitlicher Vorgaben: Stifte, Zahlen, Buchstaben, ein 
Lineal usw. waren die Ergebnisse sehr individuell. Außerdem hat 
es viel Spaß gemacht. Der Abend kann bei Interesse gerne wie-
derholt werden. Die Materialkosten betragen 16 €.
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Göcklingen

 › Seniorentag

Nach zweieinhalb Jahren freute sich der Gemeinderat am 
21.05.2022 die Göcklinger Senior*innen endlich wieder einmal 
in der liebevoll geschmückten Kaiserberghalle begrüßen zu dür-
fen. Die Gemeinde verwöhnte die Gäste mit einem schmackhaf-
ten Mittagessen sowie einer großen Auswahl an Kuchen. Gute 
Stimmung und viele schöne Gespräche prägten den Tag. Allen, 
die durch ihr Mitwirken zum Gelingen dieses schönen Tages 
beigetragen haben, ein recht herzliches Dankeschön.
(Manuela Laub, Ortsbürgermeisterin)

Heuchelheim-Klingen

 › Wandern im Weinberg mit vielen Infos

Schon seit einiger Zeit gibt es zwei Wanderwege, die durch die 
Weinberge von Heuchelheim-Klingen führen. Die unaufgereg-
ten Touren von unterschiedlicher Länge eignen sich für einen 
ausgedehnten Spaziergang oder können kombiniert beispiels-
weise auch mit dem Fahrrad erkundet werden. Neue Stelen bie-
ten nun zusätzliche Infos.
Insgesamt sechs Info-Stelen haben am Wegrand ihren Platz 
gefunden und bieten den Ausflüglern allerlei Wissenswertes 
rund um den Weinbau. Denn Heuchelheim-Klingen ist wort-
wörtlich eingebettet von Rebzeilen, die die Winzer und Winze-
rinnen bewirtschaften. Ein kleinerer Weinrundwanderweg von 
knapp 5 Kilometern Länge startet in der Ortsmitte und führt 
um den Ortsteil Klingen herum. Der andere Weinrundwander-
weg ist rund 7 Kilometer lang und führt überwiegend über die 
Gemarkung von Heuchelheim.
Die beiden Runden, die von der örtlichen Qualitätsweinbauver-
einigung und Hajo Sommer initiiert wurden, können ganz ein-
fach verbunden werden und führen mal über befestigten Boden, 
über Gras- oder Feldwege. Beschaulich ist der Spaziergang 
durch die offene Landschaft und Ausflügler sollten vor allem 
beim aktuellen Wetter einen entsprechenden Sonnenschutz 

werden, erfahren sie ein Gefühl der Selbstwirksamkeit und wer-
den in ihrem Selbstbewusstsein gestärkt. In einem sicheren 
Umfeld mit verlässlichen Regeln kommen auch schüchterne 
und zurückhaltende Kinder zu Wort und können ihre Meinung 
vertreten. Kinderkonferenzen bilden demokratische Prozesse 
im Kleinen ab und machen sie erlebbar. Partizipation ist ein 
Kinderrecht. Dieser Anspruch kann im Rahmen einer Kinder-
konferenz wirkungsvoll umgesetzt werden - Kinder lernen die 
Rechte und Pflichten kennen, die sich aus der Mitbestimmung 
ergeben. Jedes Kind hatte 2 Edelsteine zum Abstimmen. Nach 
der Abstimmung wurde gemeinsam ausgezählt.

Das Tier mit den meisten Stimmen stand fest. Wir sind jetzt: 
„Die Füchse“. Das Plakat, welches zur Veranschaulichung unse-
rer Abstimmung angefertigt wurde, hängt gegenüber unserer 
Gruppentür aus. Sind Sie schon gespannt, was es demnächst 
Neues aus der Füchsegruppe gibt? Wir auch!
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Der Dank geht an alle, die zu dieser schönen Wanderung beige-
tragen haben. Sei es als Wanderführer oder gutgelaunter Mit-
wanderer.

 › FSV Steinweiler/Rohrbach/Impflingen 

D2 Kein Glück im Derby
Schwüles Wetter und heiße Temperaturen bildeten den Rah-
men für das Derby gegen Fortuna Billigheim/Ingenheim 2 am 
vergangenen Donnerstagabend. Dementsprechend zäh ver-
lief die Anfangsphase auf dem holprigen Platz in Impflingen. 
Beide Teams neutralisierten sich weitestgehend und es wurde 
ein kampfbetontes und zerfahrenes Derby. Unsere Nachbarn 
aus Billigheim machten dabei den wacheren und besseren Ein-
druck. Wir verloren zu viele Zweikämpfe oder bestritten sie erst 
gar nicht, so dass der Gegner immer wieder in Ballbesitz kam. 
Dennoch kamen wir zu Abschlüssen, die jedoch kein Problem 
für den Gästekeeper darstellten. Billigheim konterte, hatte aber 
noch keine Genauigkeit in den Abschlüssen. In der 25. Minute 
hatte Tim die größte Möglichkeit, scheiterte aber leider an der 
Querlatte. 
Die Fortuna machte es 2 Minuten später besser und nach 
einem Solo, inklusive Begleitservice unserer halben Mannschaft, 
schloss der Stürmer aus kurzer Distanz unhaltbar für Josh zum 
1:0 ab. Mit dem Halbzeitpfiff folgte nach einer Flanke das 0:2 
und wir gingen mit hängenden Köpfen in die Kabine. In der 
zweiten Hälfte versuchten wir eine Aufholjagd und warfen uns 
in jeden Zweikampf und hatten nun mehrere Abschlüsse. Meist 
blieben diese aber ungefährlich. 
Die Fortuna verteidigte mit Leidenschaft und kam noch zur ein 
oder anderen Konterchance, doch Johannes, der in der zweiten 
Halbzeit das Tor hütete, ließ keinen Treffer der Gäste mehr zu. In 
einem hart umkämpften, aber fairen Spiel mussten wir an die-
sem Abend anerkennen, dass unser Gegner heißer auf das Spiel 
war und somit auch verdient gewonnen hat. Am 31.5. haben wir 
am letzten Spieltag in Maxau die Möglichkeit, mit einer positi-
ven Bilanz die Saison zu beenden.

D1 Remis in Neupotz
Für die D1 ging es gegen den Tabellennachbarn aus Neupotz. 
Unsere Kids waren von Beginn an besser im Spiel und hatten 
in der ersten Halbzeit viele gute Chancen, um in Führung zu 
gehen. Dennoch war es die Mannschaft aus Neupotz, die direkt 
nach der Pause als Erstes jubeln durfte. Wir spielten mutig wei-
ter und der Ausgleich in der 39. Minute war dann ein absoluter 
Hingucker. 
Eine scharfe Flanke von Jan auf der linken Seite wurde von Niko 
mit einem Volleyschuss im Tor versenkt. Kurz vor Schluss hat-
ten wir Glück, als der gegnerische Stürmer freistehend zum 
Abschluss kam, den Ball jedoch über das Tor schoss. Somit 
waren wir glücklich über das Unentschieden und freuen uns auf 
das letzte Spiel am Samstag in Herxheim.

nicht vergessen. Mit einem geländegängigen Kinderwagen ist 
die Strecke ebenfalls machbar und auch mit einem entspre-
chenden Fahrrad bietet sich die Tour an. Falls ein Wegstück 
doch zu abenteuerlich erscheint, kann dieses leicht umfahren 
werden. Generell sind sich die Weinwanderungen eher für Wan-
dersleut‘, die gerne die Ruhe in der Natur genießen wollen und 
keine großen Highlights erwarten.
Die Runden sind gut ausgeschildert und auf den neuen Tafeln, 
die Manfred Kuhn angefertigt hat, gibt es einiges zu lesen. Mal 
geht es um „Das Wunder der Weinwerdung“, „Die Winzer im 
Weinberg“ oder „Das Leben der Reben“. Immerhin finden sich 
Reben für über 40 Weinsorten um Heuchelheim-Klingen: auf 
920 Einwohner kommen rund 40 Weinbaubetriebe, von denen 
25 ihre Erzeugnisse auch selbst vermarkten. Und nachdem man 
sich auf dem Spaziergang ausgiebig rund um den Wein infor-
miert hat, findet man im Ort mehrere Einkehrmöglichkeiten, um 
sich von den „guten Tropfen“ selbst ein Bild zu machen.
Info: Am 18. und 19. Juni ist das Weinpanorama am Herrenpfad. 
Der Wanderweg um den Ortsteil Heuchelheim führt ebenda 
vorbei. Weiteres auch unter www.heuchelheim-klingen.de und 
www.landauland.de. Da gibt es auch die gpx-Daten zum herun-
terladen und nachwandern.

Impflingen

 › PWV Insheim-Impflingen
Bericht Wanderung am Muttertag 08.05.2022
Am Muttertag machten sich 16 PWV Mitglieder und 2 Gäste mit 
Hund per Bahn von Insheim auf den Weg nach Edenkoben. In 
Edenkoben wurde der erste Anstieg zur Lolosruhe bequem per 
Wanderbus zurückgelegt.
Unter dem Motto „gemeinsam sind wir unschlagbar“ wurde der 
kurzfristige Ausfall des vorgesehenen Wanderführers auf die 
Schultern der neu gewählten Vorstandschaft verteilt.
Im Wechsel führten ( Annette, Michael, Sabine, Jens, Stefan und 
Eric) die gut gelaunte Truppe von der Lolosruhe zum ersten 
Aussichtpunkt den Schänzelturm. Über den Benderplatz ging 
es zum nächsten Aussichtpunkt, der Frankenburg. Von nun an 
ging es erst mal zum Kräfte sammeln bergab bis zum Parkplatz 
„Sieben Quellen“, um dann den Aufstieg zum Waldhaus „Drei 
Buchen“ zu bewältigen.

Zur wohlverdienten Stärkung am Waldhaus wurden wir bereits 
von unserem „PWV-Fotografen“ Ernst mit Mutter erwartet.
Gut gestärkt ging es dann über die Burgruine Neu Scharfeneck 
weiter zur Landauer Hütte, wo wir bei den warmen Temperatu-
ren unsere Flüssigkeitsspeicher nochmals füllen konnten.
Über die Walddusche ging es zum Zielort der Wanderung nach 
Frankweiler. Von dort fuhren alle gut gelaunt mit dem Bus zurück 
nach Landau. Auch der Ausfall des Schienenverkehrs nach Ins-
heim konnte uns die gute Laune nicht verderben. Es wurden 
kurzfristig alle Wanderer, welche morgens in Insheim gestartet 
waren, mit drei Autos nach Insheim zurück gebracht. Auch hier 
wurden die kleinen Probleme schnell gemeinsam gelöst.
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Ranschbach

 › Neue Spielgeräte einsatzbereit!
Pünktlich vor dem verlängerten Christi-Himmelfahrt-Wochen-
ende konnte der gesperrte Teil des Spielplatzes wieder geöffnet 
werden. Durch ehrenamtliche Unterstützung wurden bereits 
vor einigen Wochen die neuen Spielgeräte aufgestellt und mit 
Betonfundamenten im Boden verankert. Nachdem nun auch 
der Fallschutz mit Hackschnitzel wieder aufgefüllt und die letzten 
Montagearbeiten erledigt wurden, stehen die neuen Spielgeräte 
den Kids zum Spielen zur Verfügung. Für die kleineren Kinder gibt 
es nun zusätzlich auch eine Babyschaukel. Mitfinanziert wurden 
die neuen Spielgeräte durch den Kindergarten-Förderverein.
Vielen Dank an alle, die dafür gesorgt haben, dass der Spiel-
platz nun wieder vollständig und mit neuer Ausstattung für 
die Kids bereitsteht!
Wir wünschen allen Kindern einen schönen Aufenthalt auf 
unserem Spielplatz und besonders viel Spaß beim Spielen 
und Entdecken!
(Thorsten Doll)

  

Walsheim

 › HSG Landau Land als  
„Verein des Monats“ nominiert

Der TSV Walsheim und die Ballschule Essingen-Walsheim bitten 
alle Fans um Unterstützung!

 › Mittagstisch Impflingen
Erstmals im Jahre 2022 waren wir wieder Gäste im Café Nostalgie.
Gut verteilt, kamen die Impflingerinnen und Impflinger um 
11:30 Uhr und 13:00 Uhr in das Café zum Mittagstisch und 
sind vom Team Beate und Bernd Weidenmaier hervorragend 
bedient worden.

Bei Fleschknepp mit Meerrettichsoße und Kartoffeln sowie 
alternativ Ruccolagnocchi mit geschmorten Kirschtomaten an 
Pesto und Parmesan ließen es sich die Impflinger Bürgerinnen 
und Bürger sehr gut gehen. Wie sich das für ein Café gehört, 
haben noch das ein oder andere Stück Kuchen, Kaffee oder 
Espresso und etliche Eisbecher die Gäste beglückt.
Gegen 14:30 Uhr klang der Mittagstisch aus. Dem ganzen Team 
des Cafés Nostalgie sei herzlich dafür gedankt. Wir setzen im 
nächsten Jahr hier den Mittagstisch sehr gerne fort.

Fotos: Dieter Kesting

Im Monat Juni trifft sich der Mittagstisch wieder in der Strauß-
wirtschaft Kaufmann. Wir sind am Samstag, den 25. Juni 2022, 
um 12:00 Uhr, zu Gast bei Christa und Hans Kaufmann. Näheres 
kann in nächster Zeit dem Amtsblatt entnommen werden.
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Mit einem gemeinsamen Gottesdienst der protestantischen 
und katholischen Kirchengemeinden aus Herxheim, Insheim 
und Impflingen haben wir im Impflinger Wald Christi Himmel-
fahrt gefeiert. 
Pfarrerin Rahm, Diakon Wadle und Pfarrer Flint haben den Got-
tesdienst gestaltet. Diakon Wadle wies in seiner Predigt darauf 
hin, dass die Himmelfahrt von Jesus Christus ein Zeichen der 
Hoffnung und der Liebe Gottes zu den Menschen sei, da sie 
zeige, dass selbst der Tod nicht Gottes Liebe zu uns Menschen 
zerstören kann. 
Elisabeth Flint mit dem Saxofon und Maik Kuntz an der Tech-
nik sorgten für die musikalische Begleitung. Vor und nach dem 
Gottesdienst verwöhnte die Bauer- und Winzerschaft aus Impf-
lingen die Gäste mit leckerem Essen und Kuchen, aber auch mit 
erfrischenden Getränken. So wurde es ein rund um gelungenes 
Fest. Ein herzliches Dankeschön allen, die zum Gelingen beige-
tragen haben.

 › Gottesdienst an Christi Himmelfahrt auf 
Burg Landeck

“Glauben verbindet - lasset uns feiern“
Seit 2003 finden an Christi Himmelfahrt auf Burg Landeck Got-
tesdienste „Zwischen Himmel und Erde“ statt. Am vergangen 
Donnerstag war es nach zweijähriger Corona bedingter Pause 
wieder soweit: die Protestantischen Kirchengemeinden Klingen-
münster-Gleiszellen -Gleishorbach, Göcklingen, Heuchelheim-
Klingen, Ingenheim-Billigheimmit Appenhofen und Mühlhofen 
sowie Rohrbach und Steinweiler feierten am vergangenen Don-
nerstag gemeinsam wieder unter freiem Himmel und unter den 
grünen Lindenbäumen im Burghof einen Gottesdienst. Spontan 
gesellten sich Wanderer und Burgbesucher dazu.
Die Predigt stellte Pfarrer Robin Braun aus Rohrbach unter 
Worte aus dem Alten Testament Buch Daniel, Kapitel 7. In sei-
nen Ausführungen versicherte Braun:
 „ Schon im Alten Testament bekommen wir Jesus indirekt vor-
gestellt. Gott als großer, mächtiger König beschrieben, der aber 
alle Macht weitergibt an seinen Sohn - Jesus als König,Erlöser 
der ganzen Welt, der für alle da ist und einlädt in sein König-
reich in seinen Himmel und ewigem Frieden. 
Ein Stück vom Himmel wünsche ich uns heute allen und Frieden. 
Frieden entsteht im Kleinen wo wir uns friedlich begegnen, mit 
kleinen Freundlichkeiten im Alltag“.

Die Lieder der Gemeinde wurden musikalisch unterstützt durch 
den Ev. Posaunenchor der Stadtmission Bad Bergzabern unter 
Leitung von Stefan Lutz.
Pfarrer Stephan Heinlein aus Billigheim, Pfarrer Robin Braun aus 
Rohrbach, Pfarrerin Dorothea Helfrich aus Göcklingen und Pfar-
rerin Almendra Garcia de Reuter aus Klingenmünster wünsch-
ten den Gottesdienstbesuchern am Ende des Gottesdienstes ein 
gesegnetes Himmelfahrtsfest.
Ein Dank geht an den Landeckverein, der diesen Gottesdienst in 
der alten Stauferburg seit Jahren möglich macht.

Die HSG Landau Land ist im Juni mit vier weiteren Vereinen als, 
Verein des Monats‘ nominiert und hat somit die Möglichkeit, 
10.000 € zu gewinnen. Doch nur der Verein mit den meisten 
Stimmen gewinnt. Deshalb ruft die HSG Landau Land alle 
Freunde des TSV Walsheim, Fans der Ballschule Essingen-
Walsheim, Sportsfreunde und Einwohner der Verbands-
gemeinde Landau-Land dazu auf, mitzumachen und die 
Sportgemeinschaft tatkräftig mit Stimmen zu unterstützen.
Der Gewinn wird für den Aufbau der Ballschulen, für Nach-
wuchsförderung, Trainergehälter und die Ausstattung der Teams 
dringend benötigt. Der Wettbewerb wird unter der Schirmherr-
schaft des Landessportbundes Rheinland-Pfalz durchgeführt - 
begleitet von RPR1.
Und so einfach geht es: 1. Schritt: einmalig und kostenlos bei 
www.vereinsleben.de registrieren; 2. Schritt: vom 1. bis 30. 
Juni möglichst täglich für den HSG-Stammverein „HSV 
Albersweiler“ abstimmen unter www.vereinsleben.de/verein-
des-monats; 3. Schritt: weitersagen, teilen und viele weitere 
Menschen motivieren. Die HSG Landau Land mit ihren Stamm-
vereinen TV Essingen, TSV Walsheim, ASV Landau, HSV Albers-
weiler, TV Nussdorf, TV Rhodt und TSG Godramstein bedankt 
sich für die Unterstützung.

Aus den Kirchengemeinden

 › Vokalkonzert in Heuchelheim-Klingen

RENAISSEMBLE, eine sechs-köpfige A-Capella-Formation unter 
der Leitung ihres Dirigenten Martin Rothe aus Klingen, lud 
am Sonntag, dem 22. Mai zu einer musikalischen Zeitreise in 
die Heuchelheimer Kirche. Der Bogen ihrer gesanglich über-
ragenden Darbietungen spannte sich von der englischen und 
italienischen Renaissance über Spätromantisches und Impressi-
onistisches bis hin zu Beatles-Bearbeitungen und neuzeitlichen 
Kompositionen. Der einstündige Vortrag endete mit stehenden 
Ovationen in der fast bis auf den letzten Platz gefüllten Kirche. 
Der Eintritt war frei, Spenden für die Restaurierung der Orgel 
der Klingener Kirche waren willkommen.

 › Protestantische Kirchengemeinde 
Impflingen

Christi Himmelfahrt
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Dienstag, 07.06.
Klingenmünster 15.00 Uhr Eucharistiefeier mit Krankensalbung 
(im Mönchssaal)
Ranschbach 18.30 Uhr Rosenkranz
Mittwoch, 08.06.
Göcklingen 18.30 Uhr Eucharistiefeier
f. Jakob u. Hedwig Heger u. A.
Donnerstag, 09.06.
Eschbach 18.30 Uhr Eucharistiefeier
f. Manfred Bender u. A.

Gemeindenachrichten:
Kath. Kirchenchor St. Ludwig Eschbach - 
Einladung zur Generalversammlung
am 7. Juni 2022 um 19.30 Uhr Otto-Thomas-Haus, Eschbach
Tagesordnungspunkte:
1. Begrüßung
2. Bericht der Schriftführerin/Jahresbericht
3. Entgegennahme des Kassenberichtes
4. Entlastung der Vorstandschaft und der Kassenwartin
5. Wahl des Vorstandes/Wahlen

1. Vorsitzende(r) / 2. Vorsitzende(r) / Schriftführer(in) / 
Kassenwart(in) / Notenwarte(innen) / Kassenprüfer(innen)

6. Sonstiges, Wünsche, Anträge
Wir bitten um pünktliches und vollzähliges Erscheinen.
Hinweis: Die Chorversammlung ist laut Satzung ohne Rücksicht 
auf die Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig.
Im Anschluss gemütliches Beisammensein.

Sekretärinnen:
Tel. 06349/99598-0
Seelsorger/innen:
Unsere Seelsorger stehen Ihnen weiterhin telefonisch zur Verfügung:
Pfarrer Marco Gabriel:
Tel.: 06349/99598-12; mobil: 0151-14879971, 
email: marco.gabriel@bistum-speyer.de
Kpl. P. Damian C. Ugwuanyi SMMM:
Tel. 06349/99598-21; Tel: 06343-9880543; 
mobil: 0151-14880001 
email: damian.ugwuanyi@bistum-speyer.de
Gemeindereferentin Doris Burkhart:
Tel.: 06349/99598-22; mobil: 0151-14879572, 
email: doris.burkhart@bistum-speyer.de
Gemeindereferent Martin Dyjecinski:
Tel.: 06349/99598-20; mobil: 0151-14880002, email: martin.
dyjecinski@bistum-speyer.de

Katholische Kirchen- bzw. Pfarrgemeinden

 › Kath. Pfarrei Hl. Maria Magdalena 
Klingenmünster

Pfarramt Klingenmünster
Im Stift 13, 76889 Klingenmünster
Tel. 06349-995980, email: pfarramt.klingenmuenster@bis-
tum-speyer.de
Homepage: pfarrei-klingenmuenster.de
Sprechzeiten:
montags geschlossen
dienstags 09.00 Uhr - 11.00 Uhr
mittwochs geschlossen
donnerstags 15.00 Uhr - 17.00 Uhr
freitags: 09.00 Uhr - 11.00 Uhr

Gottesdienste vom 02.06. - 09.06.2022
Donnerstag, 02.06.
Ingenheim 18.00 Uhr Pfingstnovene
Eschbach 18.30 Uhr Eucharistiefeier, anschl. Gebet um geistl. 
Berufungen und Aussetzung
Freitag, 03.06.
Ingenheim 18.00 Uhr Pfingstnovene
Ranschbach 18.30 Uhr Eucharistiefeier, anschl. Aussetzung
f. Sr. Theresita u. Willi Braun
Samstag, 04.06.
Kollekte: Renovabis
Ingenheim 13.30 Uhr Taufe des Kindes Lilly Stadel, Ottersheim
Göcklingen 14.00 Uhr Trauung der Eheleute Hanna und Chris-
toph Wopalka, geb. Markowetz mit Taufe des Kindes Ella Flo-
rentine Wopalka
Ingenheim 18.00 Uhr Pfingstnovene
Gleiszellen 18.30 Uhr Eucharistiefeier
f. Kurt Gabriel (Jgd)
Rohrbach 18.30 Uhr Eucharistiefeier
Pfingstsonntag, 05.06.
Kollekte: Renovabis
Billigheim 09.00 Uhr Eucharistiefeier
Eschbach 09.00 Uhr Eucharistiefeier
Klingenmünster 10.30 Uhr Eucharistiefeier
f. Heinz Böckel (Jgd)
Pfingstmontag, 06.06.
Kollekte: Renovabis
Göcklingen 10.00 Uhr ökum. Gottesdienst (ev. Kirche)
Ranschbach 10.30 Uhr Eucharistiefeier

Ein Blick nach dem Gottesdienst hin auf Klingenmünster mit 
den beiden Kirchen, die an Christi Himmelfahrt leer blieben, 
denn während die Protestantischen Kirchengemeinden hoch 
über dem Dorf zwischen Himmel und Erde Gottesdienst fei-
erten, versammelten sich die Katholischen Gemeindeglieder in 
und um die Dionysius Kapelle in Gleiszellen, um dort Christi 
Himmelfahrt zu feiern.
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Adresse: Hauptstraße 4, 76831 Billigheim-Ingenheim
Telefon: 06349 929283
Internet: www.kirche-billigheim-ingenheim.de
Mail ans Pfarramt: pfarramt.ingenheim@evkirchepfalz.de
Mail an Pfr. Heinlein: stephan.heinlein@evkirchepfalz.de
Das Pfarramt ist zur Zeit unregelmäßig besetzt.
Seelsorge: Sie können jederzeit anrufen und einen Termin ver-
einbaren.
Im Büro gilt Maskenpflicht. Wir bitten um vorherige Anmeldung.
Wichtige Infos zu den Gottesdiensten:
In unseren Gottesdiensten bitten wir Sie die Maske aufzubehal-
ten und weiterhin Abstand einzuhalten.
Wenn Sie die Möglichkeit des Hausabendmahls annehmen 
möchten, vereinbaren Sie bitte einen Termin.

Gottesdienste:
Samstag, 4. Juni
Taufgottesdienst Elli Baum in Appenhofen um 10 Uhr (Pfr. Mat-
thias Baum)
Sonntag, 5. Juni
Billigheim um 10.30 Uhr Familiengottesdienst mit Posaunen-
chor (Pfr. Stephan Heinlein)
Herzliche Einladung zum Kirchturmfest am 4.-5. Juni 2022
Rund um den Billigheimer Turm der historischen Martins-
kirche
- Samstag, 4. Juni 22 ab 18 Uhr Eröffnung
Ab 20 Uhr Unterhaltungsprogramm:
Franz & Werner Duo
Schautänze
24 Uhr Turmblasen vom Turm zur Mitternacht
- Sonntag, 5. Juni 22 ab 10 Uhr Beginn mit Frühschoppen
10.30 Uhr Festgottesdienst mit Posaunenchor
13 Uhr bis 17 Uhr Unterhaltungs- und Kinderprogramm:
Bauchredner Pascal Huber
Teams der Regenbogenhüpfer
Tischtennisturnier in der Kirche
Offene Bühne
18 Uhr kleines Serenadenkonzert des Kirchenchors
20 Uhr Live Auftritt Frank Petersen
Speis und Trank an beiden Tagen!
Sonntag
Fachkundige Kirchenführung nach Ansage
Turmbesteigung nach dem vollen Stundenschlag in 
kl. Gruppe

 › Prot. Kirchengemeinde Birkweiler mit 
Ranschbach

Herzliche Einladung zu unseren Gottesdiensten über 
Pfingsten:
- Sonntag, 5. Juni
10.00 Uhr mit Abendmahl zentral in Godramstein (Pfrin. Eva 
Weißmann). Zum Geburtstag der Kirche spielen auf: Alyssa 
Knoll (Violine) und Thomas Leiner (Orgel)
- Montag, 6. Juni
10.00 Uhr in Birkweiler (Prädikant Matthias Wiegand)
Herzliche Einladung zur nächsten Kirchenchorprobe - 
ach, Sie haben Einwände?
„Ich kann doch gar nicht wirklich singen!“ - 
Das sagen viele … Entdecken Sie einfach, was in Ihnen steckt!
„Das ist mir zu altmodisch!“ - Unsere Stücke sind total abwechs-
lungsreich. Hören Sie selbst!
„Ich kenne ja gar niemand in meiner Stimmlage!“ - Die Freude 
am Singen verbindet uns alle miteinander!
Also - zum Vormerken: Montag, 13. Juni, 19.00 Uhr, Prot. 
Gemeindehaus Godramstein
Proben Sie doch einfach mal probeweise mit! Wir würden uns 
freuen!
Kontakt: Hannelore Stuck (06341 / 2665871)

 › Kath. Kirche St. Bartholomäus, Birkweiler
Gottesdienstordnung
Montag, 06.06., Pfingstwallfahrt zur Kleinen Kalmit.
10.30 Uhr hl. Messe an der Kapelle Kleine Kalmit. Musikal. 
Gestaltung:
Musikverein Kl. Kalmit. 
Bei schlechtem Wetter: Gottesdienst in St. Georg, Arzheim
Dienstag, 07.06.
18.00 Uhr Rosenkranzgebet
18.30 Uhr hl. Messe f. verstorbene Angehörige und Freunde
Mittwoch, 08.06.
19.30 Uhr Probe des Kirchenchors in Birkweiler

 › Katholische Kirchengemeinde Insheim / 
Impflingen

Gottesdienste & Termine
Aktuelle Corona-Regeln
Gemäß der neuesten Dienstanweisung des Bischöflichen Ordi-
nariates ist keine Impfstatus-Überprüfung beim Betreten der 
Kirche mehr erforderlich. Dennoch besteht bei uns in der Pfarrei 
die Maskenpflicht beim Betreten und Verlassen der Kirche sowie 
beim Kommuniongang. Auch halten wir das Abstandsgebot ein.
Zum Wohle aller bitten wir Sie, diese Regeln weiterhin zu beach-
ten. Vielen Dank.
Sonntag, 05.06.2022 - Hochfest Pfingsten
10.30 Uhr: Sonntagsgottesdienst
Dienstag, 07.06.2022
19.30 Uhr: Kirchenchorprobe im kleinen Saal des Dorfgemein-
schaftshauses in Insheim
Mittwoch, 08.06.2022
19.00 Uhr: Amt
Sonntag, 12.06.2022 - Hochfest Dreifaltigkeitssonntag
10.30 Uhr: Sonntagsgottesdienst mit Salzweihe
Alle Termine und Informationen für die ganze Pfarrei finden Sie 
im aktuellen Pfarrbrief. Diesen erhalten Sie als Einzelausgabe 
am Ausgang unserer Kirche für 1,50 € pro Stück oder als Jahres-
abo für 15,-- € (inkl. Zustellung). Abobestellungen bitte an das 
Pfarrbüro in Herxheim unter Telefon 07276 987100.
Außerdem im Internet unter www.laurentius-herxheim.de

 › Kath. Kirche Knöringen
Gottesdienstordnung
Sa, 04.06.
18.00 Uhr Wort-Gottes-Feier
Mo, 06.06. Pfingstwallfahrt zur Kleinen Kalmit.
10.30 Uhr hl. Messe an der Kapelle Kleine Kalmit. Musikal. 
Gestaltung:
Musikverein Kl. Kalmit. Bei schlechtem Wetter: Gottesdienst in 
St. Georg, Arzheim

 › Kath. Kirche Siebeldingen
Gottesdienstordnung
Sa, 04.06.
18.00 Uhr Vorabendgottesdienst
Mo, 06.06. Pfingstwallfahrt zur Kleinen Kalmit.
10.30 Uhr hl. Messe an der Kapelle Kleine Kalmit. Musikal. 
Gestaltung:
Musikverein Kl. Kalmit. Bei schlechtem Wetter: Gottesdienst in 
St. Georg, Arzheim
Do, 09.06.
18.00 Uhr Amt

Protestantische Kirchengemeinden

 › Prot. Kirchengemeinde  
Billigheim-Ingenheim

Appenhofen • Billigheim • Ingenheim • Mühlhofen
Prot. Pfarramt
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Pfingstmontag, 6. Juni 2022, 18 Uhr, „Chopin pur“
Die Konzertpianistin Sachiko Furuhata wurde in Yokohama, 
Japan, geboren, studierte in Deutschland an Musikhochschulen 
in Detmold und Düsseldorf und konzertiert seit einigen Jah-
ren mit renommierten Orchestern und als Solistin in großen 
internationalen Konzerthäusern. Aber jetzt freut sich darauf, in 
Leinsweiler spielen zu können - ihrem „Lieblingsort“, zu dem sie 
immer wieder Freunde und Besucher aus Japan führt.
Hierzu recht herzliche Einladung!

 › Prot. Kirchengemeinde Frankweiler
Sonntag, 05. Juni 2022 Pfingsten
10.00 Uhr Gottesdienst Rhodt, Theresienstrasse – Blütenfest
Montag, 06. Juni 2022
10.00 Uhr Gottesdienst Frankweiler
Nachbarschaftshilfe Frankweiler
Tel: 0176 – 94 12 96 23

 › Prot. Kirchengemeinden Göcklingen, 
Heuchelheim und Klingen

Gottesdienst am 05.06.2022 (Pfingsten)
9.00 Uhr Klingen
10.00 Uhr Heuchelheim
Gottesdienst am 6.06.2022
10.00 Uhr Göcklingen (ökumenischer Gottesdienst)

 › Ev. Klingen:  
Konzert an der restaurierten Orgel

Herzliche Einladung ergeht zum Konzert an der frisch restau-
rierten historischen Orgel am Samstag, 28. Mai, 19 Uhr, mit 
Bastian Schäfer (Orgel), Achim Silbernagel (Tenor) und Mattis 
Schäfer (Querflöte).

Der Eintritt ist frei. Spenden für die Orgel werden erbeten.

 › Protestantische Kirchengemeinde 
Impflingen

Pfarrer Klaus Flint
Kirchstraße 5
76831 Impflingen
Tel.: 06341-86776
Email: Pfarramt.impflingen@evkirchepfalz.de

Friedensgebet
Um unser Mitgefühl und unsere Solidarität mit den Menschen 
in der Ukraine auszudrücken, laden wir ein zum Friedensgebet 
am Freitag 3. Juni um 19 Uhr vor der Evangelischen Kirche in 
Impflingen.
Hannebastler
Wir treffen uns am 1. Juni um 15.30 Uhr wieder im K4. Wir freuen 
uns darauf mit Euch zu basteln, zu spielen und zu erzählen.
Pfingsten
Am Pfingstsonntag feiern wir den Geburtstag der Christlichen 
Kirche mit unserem Festgottesdienst um 9.15 Uhr. Im Mittel-
punkt wird dann das Wirken des Heiligen Geistes stehen.
Presbyterium
Am Donnerstag, 9. Juni, trifft sich das Gesamtpresbyterium um 
19.30 Uhr mit den Insheimern zu einer gemeinsamen Sitzung 
im Pfarrgarten.
Präparanden
Am Samstag, 11. Juni, steigt unser nächster regionaler Präpa-
randentag. Wir treffen uns mit den Jugendlichen aus Herxheim, 
Mörzheim, Wollmesheim, Ilbesheim um 10 Uhr an der evange-
lischen Kirche in Herxheim und beschäftigen uns dann intensiv 
mit dem Thema „Schöpfung“.

Präparand*innengruppe - nächstes Treffen:
Dienstag, 14. Juni, 16.00 - 17.00 Uhr, Prot. Gemeindehaus 
Godramstein
Kontakt: Pfrin. Eva Weißmann (06341 / 62880)
Tanzen im Sitzen:
Mittwoch, 15. Juni, 15.00 Uhr, Prot. Gemeindehaus Godram-
stein
Kontakt: Annette Kuntz (06341 / 9489374)
Kirchengemeinde Birkweiler mit Ranschbach
Alles Wissenswerte rund um unsere Kirchengemeinden ist 
immer auch nachzulesen auf der Homepage unter www.koop-
nordwest.de oder www.evkirche-queichtal.de, dort: Godram-
stein oder im aktuellen Gemeindebrief. Gerne lassen wir Ihnen 
ein Exemplar zukommen! Kontakt: Pfrin. Eva Weißmann (06341 
/ 62880)

 › Prot. Kirchengemeinde Am Hainbach in 
Böchingen

der Gemeinden Böchingen, Burrweiler, Flemlingen, 
Knöringen, Roschbach und Walsheim
Pfingstsonntag, 5. Juni:
9:00 Uhr, Kirche Nußdorf und 10:15 Uhr, Kirche Knöringen
Pfingstmontag, 6. Juni:
10:15 Uhr, gemeinsamer Gottesdienst in Böchingen
Vorankündigung für Sonntag, 26. Juni:
Gemeindeversammlung in der Böchinger Kirche im Anschluss 
an den Gottesdienst zum Thema Fusion der Kirchengemeinden 
Am Hainbach und Nußdorf
Weitere Informationen finden Sie in den Schaukästen oder auf 
unserer Internetseite: www.kirchengemeinde-am-hainbach.de

 › Prot. Pfarramt Mörzheim
Vakanzvertretung
Geschäftsführung: Pfrin. Beate Rahm (Herxheim), 
Tel.: 07276/919075
Kasualvertretung: Pfr. Klaus Flint (Impflingen), 
Tel.: 06341/86776
Homepage mit Live-Gottesdiensten...
Unter www.kirche-moerzheim-wollmesheim.de/Gottes-
dienst -Videoclips, Videos, Telefonandachten, Gottes-
dienstlinks... findet man Live-Gottesdienste, Videoclips und 
Andachten!
Telefon-Andachten: 06359/9535292 oder 07051/9352675. 
Einfach anrufen und Andacht hören!
Gottesdienste:
an Pfingstsontag, 05.06.2022
09:15 Uhr in Moerzheim, Gottesdienst mit Prädikantin Kleiner
10:30 Uhr in Ilbesheim, Gottesdienst mit Prädikantin Kleiner
an Pfingstmontag, 06.06.2022
09:15 Uhr in Leinsweiler, Gottesdienst mit Pfarrerin Hauck
10:30 Uhr in Wollmesheim, Gottesdienst mit Pfarrerin Hauck
Offene Kirche in Ilbesheim
In Ilbesheim steht die Kirche an Samstag - Abenden um 19 Uhr 
zu einem stillen Gebet offen, wenn kein Sonntags-Gottesdienst 
vor Ort ist. Das Presbyterium lädt dazu ein.
Leinsweiler Frühjahrskonzerte in der Leinsweiler 
Martinskirche
Pfingstsonntag, 5. Juni 2022, 18 Uhr, 
„Lieder mit und ohne Worte“
Die Konzertsopranistin Ilse Berner lebt seit einigen Jahren in 
Birkweiler. Neben ihren internationalen Auftritten ist sie Chor-
leiterin, unterrichtet Gesang und leitet gemeinsam mit ihrem 
Mann das Klassikfestival fermate an der Südlichen Weinstraße. 
Am Konzertabend wird sie begleitet von Robin Völbel, Student 
für Klavier und Komposition in Frankfurt. Die beiden Musiker 
stellen bekannte und weniger vertraute Melodien namhafter 
Komponisten vor.
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„Ich kenne ja gar niemand in meiner Stimmlage!“ - 
Die Freude am Singen verbindet uns alle miteinander!
Also: Montag, 13. Juni, 19.00 Uhr, 
Prot. Gemeindehaus Godramstein
Proben Sie doch einfach mal probeweise mit! 
Wir würden uns freuen!
Kontakt: Hannelore Stuck (06341 / 2665871)
Präparand*innengruppe - nächstes Treffen:
Dienstag, 14. Juni, 16.00 - 17.00 Uhr, 
Prot. Gemeindehaus Godramstein
Kontakt: Pfrin. Eva Weißmann (06341 / 62880)
Tanzen im Sitzen:
Mittwoch, 15. Juni, 15.00 Uhr, 
Prot. Gemeindehaus Godramstein
Kontakt: Annette Kuntz (06341 / 9489374)
Kirchengemeinde Siebeldingen
Alles Wissenswerte rund um unsere Kirchengemeinden ist 
immer auch nachzulesen auf der Homepage unter www.koop-
nordwest.de oder www.evkirche-queichtal.de, dort: Godram-
stein oder im aktuellen Gemeindebrief. 
Gerne lassen wir Ihnen ein Exemplar zukommen! 
Kontakt: Pfrin. Eva Weißmann (06341 / 62880)

Gottesdienste:
Fr. 3. Juni 19 Uhr Friedensgebet Imfplingen
So. 5. Juni 9.15 Uhr Gottesdienst zum Pfingstfest
Termine:
Mi. 1. Juni 15.30 Uhr Hannebastler
Do. 9. Juni 19.30 Uhr Presbyterium
Sa. 11. Juni 10 Uhr Präparanden in Herxheim

 › Prot. Kirchengemeinde Siebeldingen
Herzliche Einladung zu unseren Gottesdiensten über 
Pfingsten:
- Sonntag, 5. Juni, 10.00 Uhr mit Abendmahl zentral in 
Godramstein (Pfrin. Eva Weißmann). Zum Geburtstag der Kirche 
spielen auf: Alyssa Knoll (Violine) und Thomas Leiner (Orgel)
- Montag, 6. Juni, 9.00 Uhr in Siebeldingen (Prädikant Mat-
thias Wiegand)
Herzliche Einladung zur nächsten Kirchenchorprobe - ach, 
Sie haben Einwände?
„Ich kann doch gar nicht wirklich singen!“ - Das sagen viele … 
Entdecken Sie einfach, was in Ihnen steckt!
„Das ist mir zu altmodisch!“ - Unsere Stücke sind total abwechs-
lungsreich. Hören Sie selbst!

Aus der Region Aus der Region

 › Thomas Gebhart: Telefon-Sprechstunde
Der südpfälzische Bundestagsabgeordnete Dr. Thomas Gebhart 
bietet am Dienstag, 7. Juni 2022, von 13-14 Uhr eine Tele-
fon-Sprechstunde an. Bürgerinnen und Bürger können sich mit 
ihren Anliegen an Thomas Gebhart wenden. Anrufer, die nicht 
direkt durchkommen, werden zurückgerufen. Interessenten kön-
nen sich während der angekündigten Sprechstunde unter Tel. 
06341/9951309 melden.

 › Thomas Hitschler: Bürgersprechstunde
Der südpfälzische Bundestagsabgeordnete Thomas Hitschler 
(SPD) lädt am Dienstag, 07. Juni 2022 von 10:30 bis 11:30 Uhr 
und am Freitag, 10. Juni 2022 von 15:30 bis 16:30 Uhr, erneut 
zu einer Bürgersprechstunde ein. Er ist für alle politischen wie 
auch persönlichen Anliegen der Bürgerinnen und Bürger sowie 
für Fragen zur Bundespolitik und des Wahlkreises da.
Alle Interessierten erreichen Thomas Hitschler in dieser Zeit tele-
fonisch unter 06341 9871450 oder -60. Nach vorheriger Anmel-
dung, die auch per E-Mail an thomas.hitschler@bundestag.de 
erfolgen kann, besteht daneben die Möglichkeit eines persön-
lichen Gesprächs im Landauer Wahlkreisbüro des Abgeordneten 
(Karl-Sauer-Straße 8, 76829 Landau).

 › KISS Pfalz
Die Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfe (KISS Pfalz) 
informiert zu Treffen im Selbsthilfetreff, Kirchberg 18, Edesheim, 
Tel. Nr. 06323-989924, www.kiss-pfalz.de.
- Nieren-/Dialysepatienten und Transplantierte: Donners-

tag, 2. Juni, 18.00 Uhr
- Depressionen 2: Montag, 6. Juni, 19.00 Uhr
- Schilddrüsenerkrankungen: Dienstag, 7. Juni, 18.30 Uhr
- Pflegende Angehörige „Ich pflege und wo bleibe ich?“: 

Mittwoch, 8. Juni, 16.00 Uhr
Für die Gruppentreffen im Haus gilt inzwischen die „3G-Regel“ 
(geimpft, genesen, getestet). Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. 
Eine Anmeldung ist erforderlich.

 › Prostatakrebs-SelbstHilfeGruppe-Südpfalz
Unser nächstes Treffen findet am Donnerstag, den 09.06.2022, 
um 19.00 Uhr im Haus der Begegnung, in Herxheim, Leonard-
Peters-Straße statt.
Das Thema des Abends ist:

Aktuelle Info, Beantwortung von Fragen rund um das Thema 
Prostatakarzinom
Wir laden alle Interessierten und Ihre Partner ganz herzlich zu 
diesem Treffen ein. Für Fragen und Auskünfte stehen Ihnen Herr 
Olbrich Tel. 07276 969898 oder Herr Schmitt Tel. 06341 960409 
gerne zur Verfügung.

 › Südpfälzische Kunstgilde
Ausstellung „Florale Impressionen und Fotografie“
Bis 12. Juni kann man eine Ausstellung in der artgalerie am 
Schloss bewundern: Drei Künstler bieten einen Einblick in ihre 
Kunst, die mit dem Titel „Florale Malerei - Experimentelle Foto-
grafie und Panoramen“ bezeichnet ist.
Bei der Eröffnung konnte der Vizepräsident der Südpfälzischen 
Kunstgilde, Christian Paulus, neben vielen Besuchern auch die 
Künstler Heike Renz aus Herrenberg und das Ehepaar Schnei-
derheinze, Leimersheim, begrüßen. So unterschiedlich die drei 
Künstler in ihren Techniken und Motiven sind - eines haben sie 
gemeinsam: In ihrem früheren Brotberuf waren sie allesamt Dip-
lom-Ingenieure!
Jörg Schloß aus Jockgrim bot ein Klarinettensolo der besonderen 
Art dar. Man könnte es „Klassische Moderne“ nennen, mit Wer-
ken von Sebastian Bach, Jürg Bauer und Erland Koch.
Die Einführung in die Werke gestaltet die Kunsthistorikerin Sigrid 
Weyers aus Landau, die eine tiefgründige Analyse in die Expo-
nate der Künstler gab.
Die Ausstellung ist freitags von 16 bis 18 Uhr geöffnet sowie 
sonntags von 15 bis 18 Uhr und dauert bis 12. Juni.

 › Resolution zur Stärkung der Kommunen in 
Rheinland-Pfalz und im Saarland

Erstmals tagten das Präsidium des Saarländischen Städte- und 
Gemeindetages und der GStB- Vorstand gemeinsam und fordern 
mittels Resolution die politisch Verantwortlichen im Bund auf, zur 
Lösung der Altschuldenproblematik 50 % der Liquiditätskredit-
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schulden der hochverschuldeten Kommunen noch in diesem Jahr 
zu übernehmen. Die Kommunen sind bei der Krisenbewältigung 
systemrelevant. Gerade die rheinland-pfälzischen und saarlän-
dischen Kommunen sind mit Spitzenreiter bei der kommunalen 
Verschuldung. Im Hinblick auf das steigende Zinsniveau besteht 
damit Gefahr für die Handlungsfähigkeit vor Ort. Nur starke und 
handlungsfähige Kommunen sind in der Lage, sich resilient auf-
zustellen. Die Altschuldenfrage ist eine der am dringendsten zu 
lösenden Fragen für die Städte und Gemeinden in beiden Bun-
desländern. Die Äußerung des Bundesfinanzministers, dass die 
Altschuldenproblematik endlich angegangen werden soll, wird 
begrüßt. Den Ankündigungen müssen jetzt aber auch Taten fol-
gen. Dies ist auch ohne Grundgesetzänderung möglich!

Jetzt online buchen 
und gestalten:
anzeigen.wittich.de

Farbanzeigen fallen auf! Treffpunkt 
Deutschland.de

Reise-
Portal

Landau

Heimat neu entdecken

Mit den kostenlosen Reisemagazinen 
der Treffpunkt Deutschland Reihe 
erhalten Sie den perfekten Begleiter 
für Ihren nächsten Ausflug oder Urlaub.

Vermietung der Ferienwohnung
ab 5 Übernachtungen

Preis für 2 Personen 50,- €
für jede weitere Person 15,- €

Haustiere sind nicht erlaubt!

XXXXFerienwohnung Iris Kiefer
Medardusstraße 43 · 66693 Mettlach-Nohn · Tel. (06868) 180 120

i.kiefer@t-online.de

Modern eingerichtete, abgeschlossene Komfort-Ferienwohnung für 2-4 Personen, 70 qm. Sepa-
rater Eingang, Diele, Wohnraum mit offener Küche, 2 Schlafzimmer, Designer-Duschbad. Teilüber-
dachte Terrasse mit unverbautem Blick bis Frankreich und Luxembourg, Grillplatz. Sehr ruhige 
Lage. Parkplatz direkt vor der Wohnung. Keine Kurtaxe!

RAN AN DIE BEILAGEN!

Zuverlässige Beilagenverteilung.

Fragen Sie uns einfach! 
beilagen@wittich-foehren.de

Flyer

ProspektBroschüre

Salat-Bar

"Salat-Oase“
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N E U M A N N S T R A S S E  3 0  |  1 2 3 4 5  N E U H A U S E N 
T E L .  0 8 3 2 5  5 3 9 6 2 2  |  W W W. S A L AT- OA S E . D E

 Frische Salate der Saison 
 Frische Salate der Saison 

 Alles in Bio-Qualität 
 Alles in Bio-Qualität 

 All-you-can-eat 
 All-you-can-eat 20% 20% 

Salat-Bar

"Salat-Oase“

NEUEROFFNUNGNEUEROFFNUNG

N E U M A N N S T R A S S E  3 0  |  1 2 3 4 5  N E U H A U S E N 
T E L .  0 8 3 2 5  5 3 9 6 2 2  |  W W W. S A L AT- OA S E . D E

 Frische Salate der Saison 
 Frische Salate der Saison 

 Alles in Bio-Qualität 
 Alles in Bio-Qualität 

 All-you-can-eat 
 All-you-can-eat 20% 20% 
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Musteranzeige: T20_188

172,80 € 
Preis für Farbanzeige
(140,80 € Preis für s/w-Anzeige)

B: 90 mm, H: 80 mm

Musteranzeige: F22_85c     

432,00 € Preis für Farbanzeige (352,00 € Preis für s/w-Anzeige)

B: 185 mm, H: 100 mm B: 90 mm, H: 105 mm

Musteranzeige: F22_21c

226,80 €
Preis für Farbanzeige 
(184,80 € Preis für s/w-Anzeige)

Glückwünsche & Grüße  Geburt & Danksagung  Trauer & Abschied  Hochzeit & Jubiläum  Glückwünsche & Grüße 

Familien- und Traueranzeigen, 
die von Herzen kommen!
In unserem OnlineAnzeigenSystem finden Sie für jeden 
Anlass eine große Auswahl an Musteranzeigen.
Sie können jede Vorlage nach Ihren Wünschen anpassen 
und zum gewünschten Erscheinungstermin direkt 
online buchen in Ihren Amts- und Mitteilungsblättern.

Besuchen Sie uns unter anzeigen.wittich.de 
oder rufen Sie uns an unter 06502 9147-0.

Seenland erleben
Buchenberg · Sulzberg · Waltenhofen · WeitnauBuchenberg · Sulzberg · Waltenhofen · Weitnau

Hier geht‘s zu 
unserer Seite

klare Naturseen
Landleben pur
zentrale Lage
gemütliche Unterkünfte
großes Wanderwegenetz

Fordern Sie gleich IhrenFordern Sie gleich Ihren
gratis Prospekt mitgratis Prospekt mit
Wandervorschlägen an!Wandervorschlägen an!

AllgäuerSeenland.deAllgäuerSeenland.de

Rathausplatz 4 
87477 Sulzberg

Tel.   08376/920119
Mail info@allgaeuerseenland.de



AMTSBLATT LANDAU-LAND - 50 - Nr. 22/2022

Mein Traumurlaub
an der 

Mecklenburgischen
Seenplatte

(  039932 825201 WWW.TRAUMURLAUB-SEE.DE
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Ferienhäuser & Ferienwohnungen

FERIENPARK LENZ
Entspannung pur ...

17213 Malchow/OT Lenz

designed by freepik

genießen
ausgehen und

IN IHRER REGION
WOHNEN

 Tel. 06323/93 886-13 www.garant-immo.de

Handwerker mit Familie sucht ein Haus mit Garten 
und kleiner Werkstatt. Renovierung kein Problem.

Finanzierung ist geklärt. 
Wenden Sie sich bitte an unseren beauftragten 

Makler Karl Löhr 0171/2679655

seit über 45 Jahren in HERXHEIM

Suche Bauplatz, zahle über Marktpreis.
Neben Neubaugebiet, gerne auch große Grundstücke,
 Abrisshäuser, in zweiter Reihe oder Teil eines Gartens.

Telefon: 01 70 / 9 65 24 01
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Jetzt an

P�ngsten

mit großem Blumen- und Gartenmarkt

04. bis 06.06.2022
Gartenkultur im Park am Spiegelbach

Samstag von 11 bis 22 Uhr
So.+Mo. von 11 bis 18 Uhr

Bellheimer

GartentageGartentage

Es sind die

die das lebenswert machen.

Begegnungen
Leben

Menschen,mit
Eintrittskarten 
online oder an
der Tageskasse 
erhältlich.

Auch in diesem Jahr schaffen über 100 Aussteller ein herrliches Ambiente und lassen das Herz 

eines jeden Gartenfreunds höher schlagen. Genießen Sie unser liebevoll und sorgfältig zusam-

mengestelltes Angebot im Spiegelbachpark in Bellheim. Am Samstagabend sorgen Happy Six, 

am Sonntag Acoustic Amazing mit Livemusik für eine ansprechende Atmosphäre im Park. 

Wichtige Information

LINUS WITTICH Medien KG | Europa-Allee 2 | 54343 Föhren

Sie erreichen den Verlag
Mo. - Do.: 7.00 - 17.00 Uhr und Fr.: 7.00 - 16.00 Uhr 
Tel. 06502 9147-0. Annahme Klein- und Familienanzeigen:  
 service@wittich-foehren.de

Zustellung/Reklamation 
Tel. 06502 9147-800  vertrieb@wittich-foehren.de

Mitteilungsblatt „Landau-Land“
Lesen Sie die aktuelle Ausgabe „Landau-Land“  
unter http://epaper.wittich.de/136

Redaktions-Annahmeschluss 
Mo., 9.00 Uhr VG 
bei Feiertagsvorverlegung ein bis zwei Werktage früher 
 mein.wittich.de

Anzeigen-Annahmeschluss  
(für Privat- und Geschäftsanzeigen)
Di., 9.00 Uhr
bei Feiertagsvorverlegung ein bis zwei Werktage früher

Ihr Ansprechpartner für 
Geschäftsanzeigen und Prospektwerbung

für unsere Leser und Interessenten.

Fritz Wünschel
Gebietsverkaufsleiter
Mobil: 0151 16305411 
f.wuenschel@wittich-foehren.de

Öffentliche Ausschreibung nach VOB/A
Auftraggeber: Ortsgemeinde Berg  
Kontakt: Zentrale Vergabestelle Wörth / Kandel / Hagenbach,  
 Tel.: 07271 /131- 241

Baumaßnahme:  Anbau Gemeinschaftshalle Berg

Leistung:  Fensterbauarbeiten (HGB-WEI-2022/25)
 https://www.subreport-elvis.de/E14981294
 Metallbauarbeiten Innentür (HGB-WEI-2022/26)
 https://www.subreport-elvis.de/E16175596
 Lüftungsbauarbeiten (HGB-WEI-2022/27)
 https://www.subreport-elvis.de/E84574844
 Elektroinstallationen (HGB-WEI-2022/29)
 https://www.subreport-elvis.de/E25539967
 Heizungs- und Sanitärarbeiten (HGB-WEI-2022/29)
 https://www.subreport-elvis.de/E83531364

Ort der Leistung:  Waldstraße; 76768 Berg/Pfalz

Vollständige Texte und Ausschreibungsunterlagen für die einzelnen 
Gewerke finden Sie unter den oben angegebenen Internetadressen.

Dieser Ausgabe liegt eine Beilage der Firma Kuhn GmbH bei.
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LeinsweilerLeinsweiler
Frühjahrskonzerte   2022Frühjahrskonzerte   2022
in der Martinskirchein der Martinskirche

11. Juni
Samstag 
18 Uhr

6. Juni
Pfi ngstmontag 
18 Uhr

12. Juni
Sonntag 
18 Uhr

18. Juni
Samstag 
18 Uhr

19. Juni
Sonntag
18 Uhr

25. Juni
Samstag 
18 Uhr

26. Juni
Sonntag 
18 Uhr

Lieder mit und ohne Worte
Lieder- und Klavierabend
Ilse Berner (Sopran), Robin Völbel (Klavier)

Alles Fake? - Musik fürs falsche Instrument
Anett Sinnwell (Viola), Martina Cukrov-Jarrett (Klavier)

Chopin Piano
Sachiko Furuhata (Klavier)

Von Bach bis Flamenco
Eine Reise durch drei Jahrhunderte Gitarrenmusik
Wolfgang Mayer (Gitarre)

Lieder der Romantik und romantische Lieder
Palestrinaquartett (Anne Hollm, Kim Hust-Korspeter, Peter Hust, Jörg Nicklis) 
mit Dagmar Rheude und Thomas Leiner

Singen. Symbiose von Stimme, Körper, Emotionen
Ein buntes Mosaik aus Liedern und Arien
Leitung: Anne Lünenbürger, Prof. Stefan Kohlenberg (Klavier)

Schwesterliches Duo - große Talente
Ein Streifzug durch anspruchsvolle Werke großer Komponisten
Dascha (Klavier) und Sascha (Violine) Klimas

Frühlingsduft und Sommerglück
Musik und Lyrik
Ulrike Wettach-Weidemaier (Block- und Querfl öte), 
Barbara Obert (Oboe), Martin Schreiner (Orgel und Rezitation)

5. Juni
Pfi ngstsonntag 
18 Uhr

Veranstalter: Kultur und Kunst Leinsweiler e.V. 
Eintritt frei. Um Spenden zugunsten der Künstler wird gebeten.
Weitere Informationen unter www.kulturnetz-landau.de

Kultur

        
und Kunst

Leinsweiler e.V.
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Fachmarkt Klein GmbH
Kurfürstenstraße 17
76887 Bad Bergzabern

Telefon: 06343 | 93 53 0
info@fachmarkt-klein.de

Öffnungszeiten:  
Mo. - Fr. : 09.00 - 18.00 Uhr
Samstag: 09.00 - 16.00 Uhr

Öffentliche Ausschreibung nach VGV
Auftraggeber:  VG Hagenbach
Kontakt:  Zentrale Vergabestelle Wörth / Kandel / Hagenbach
 Tel.: 07271 /131- 241
Leistung:  Trinkwasserprüfung
Hauptmasse:
Mikrobiologische Untersuchung Kaltwasser 225 Stk.
Chemische Untersuchung Kaltwasser 225 Stk.
Mikrobiologische Untersuchung Warmwasser 100 Stk.
Wasserspiele von Spielplätzen 2 Stk.

Ort der Leistung:  Gebiet der Verbandsgemeinde Hagenbach 
Vergabenummer:  HGB-WEI-2022/41 

Vollständige Texte und Ausschreibungsunterlagen unter:
https://www.subreport-elvis.de/E92878463

Wir kaufen Wohnmobile + Wohnwagen
03944-36160 | www.wm-aw.de

Wohnmobilcenter Am Wasserturm
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JOBS IN IHRER  
REGION

Weitere 
Stellen  

finden Sie 
online

Stellenausschreibung
Die Stadt Kandel sucht für Ihre Kindertagesstätte „Am Wasser-
turm“ eine/n Mitarbeiter/in (w/m/d) in Vollzeit oder in Teilzeit zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt in einem befristeten Beschäftigungs-
verhältnis.

Ein verantwortungsbewusster Umgang mit Kindern, Spaß an der Arbeit 
mit Kindern sowie die Förderung der individuellen Entwicklung und 
der Pflege der Zusammenarbeit mit den Eltern sollten für Sie selbst-
verständlich sein.

Wir suchen eine/n teamfähige/n Mitarbeiter/in mit einer abgeschlos-
senen Berufsausbildung als staatlich anerkannte Erzieher oder ver-
gleichbare pädagogische Ausbildung. Das Beschäftigungsverhältnis 
richtet sich nach den Vorschriften des Tarifvertrages für den öffentlichen 
Dienst (TVöD).

Sofern Sie an dieser Stelle interessiert sind, richten Sie bitte Ihre Be-
werbung bis spätestens 27.06.2022 mit den üblichen Unterlagen an die

Verbandsgemeinde Kandel
-Personalamt-
Gartenstr. 8
76870 Kandel
oder per E-Mail an: personalamt@vg-kandel.de
oder kita-am-wasserturm@vg-kandel.de

Für Rückfragen steht Ihnen Herr Benedom, stellvertr. Leiter der Kin-
dertagesstätte „Am Wasserturm“, (Tel. 07275/8312) zur Verfügung.

Mit Ihrer Bewerbung stimmen Sie der weiteren internen Verarbeitung 
und Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten zu dienstlichen 
Zwecken gemäß der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung 
(DS-GVO) und des Landesdatenschutzgesetzes Rheinland-Pfalz zu. 
Die datenschutzrechtliche Vernichtung nach Abschluss des Stellenbe-
setzungsverfahrens wird garantiert.
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Bewerbungsunter-
lagen nach Abschluss des Verfahrens nicht zurückgeschickt, sondern 
datenschutzgerecht vernichtet werden. Wir bitten daher, lediglich Kopien 
der Bewerbungsunterlagen einzureichen. Im Zusammenhang mit der 
Bewerbung entstehende Kosten können nicht erstattet werden.

 STUDIENPLATZ SICHERN  

ZUM 01.07.2023 

 JETZT BEWERBEN ! 

Folge uns auf Instagram:
@karriere.finanzamt

Infos & Onlinebewerbung: 
www.jobs.fin-rlp.de
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Stellenausschreibung
Bei der Verbandsgemeindeverwaltung Kandel ist zum  
nächstmöglichen Zeitpunkt die Stelle eines kommunalen  

Vollzugsbediensteten (m/w/d)  
im Fachbereich Bürgerdienste neu zu besetzen.

Wir bieten:
➢  eine unbefristete Beschäftigung sowie eine angemessene Vergütung  

je nach persönlicher Eignung bis zur Entgeltgruppe 8 TVöD. 

Den vollständigen Ausschreibungstext finden Sie auf unserer Homepage 
unter www.vg-kandel.de.

Interessentinnen/Interessenten richten ihre aussagekräftige  
Bewerbung mit den üblichen Unterlagen bis spätestens zum 
15.06.2022 an die Verbandsgemeindeverwaltung Kandel  
- Personalamt -, Gartenstr. 8, 76870 Kandel oder gerne per  
E-Mail (eine PDF-Datei) an rainer.vollmar@vg-kandel.de. 
Telefonische Auskünfte erhalten Sie bei Herrn Jan Gerhardt, 
 Tel.: 07275/960 105.

Hier finden Sie ...
einen Job mit Aussicht auf Heimat.
Ein Blick auf jobs-regional.de  
bringt Sie weiter!

Finden Sie den passenden 
Job in Ihrer Region!
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Motorträume

FordStore Karlsruhe 
goes Camping: jetzt auch 
Wohn- und Campervans 
bei Graf Hardenberg in Karlsruhe

Die Graf Hardenberg-Gruppe ist 
nun auch im stark wachsenden 
Markt der Wohnvans mit dabei. 
Seit Februar 2022 ist der Ford-
Store in Karlsruhe Vertriebs- 
und Servicepartner der Bürst-
ner GmbH & Co.KG. Die Firma 
Bürstner existiert seit 1958 und 
hat sich in den 1990er Jahren 
dem Marktführer Erwin Hymer 
Group angeschlossen. Ab so-
fort bietet der FordStore in der 
Rheinstrasse 108 für Wohn- und 
Campervans der Marke Bürst-
ner die exklusive Dienstleistung 
im Verkauf und Service an. Für 
die Zukunft der Gruppe ist dies 
ein weiteres Standbein im Rah-
men der Erweiterung ihrer Mobi-
litätsdienstleistungen. 
Das Team um Herrn Zanzinger, 
Geschäftsführer des FordSto-
res, freut sich auf die neuen Auf-
gaben rund um die Campervans 
und bereitet sich aktuell schon 
auf die Fragen und Wünsche der 
Kunden vor. Auch im Bereich 
Service steht ein geschultes und 
versiertes Team zur Verfügung, 
das auch bereits im Einsatz be-
findliche Vans für die neue Ur-
laubsaison „flott“ macht. 
„Das Reisen mit dem eigenen 
Wohn- oder Campervan eröff-

net unseren Kunden vielfältige 
Reisemöglichkeiten, die man 
vorher noch nicht erahnt hat. 
Die Kunden schwärmen von ei-
nem völlig neuen Reisegefühl.“ 
kommentiert Herr Zanzinger den 
neuen Urlaubstrend. Der beson-
dere Reiz liegt vor allem darin, 
einfach einzusteigen und los-
zufahren, wenn einem danach 
ist. Trotz unterschiedlicher Inte-
ressen können beim Reisen mit 
dem Wohnvan alle ihren Spaß 
haben. Sportbegeisterte, die 
gerne Wandern oder Mountain-
biken haben jede Menge Stau-
raum für ihre Ausrüstung. Nach 
einem erlebnisreichen Tag kann 
man dann in der eigenen „mit-
gebrachten“ Privatoase einfach 
nur entspannen. Und für alle 
Reisenden, die gerne Städte 
erkunden und die Kultur lieben, 
ist dies vom citynahen Parkplatz 
aus bequem möglich.
Ab April werden die neuen Model-
le in den Showräumen in Karlsru-
he präsentiert. „Wir planen neben 
dem Verkauf mittelfristig auch die 
Vermietung der Fahrzeuge, um 
unserem Kundenkreis auch tem-
porär dieses Erlebnis anbieten zu 
können“ erklärt Herr Zanzinger 
die geplanten Schritte dieser neu-
en Kooperation. Aktuell ist bereits 
das erste Vorführmodell vor Ort. 
Somit sind ab sofort auch Probe-
fahrten und Besichtigungen mög-
lich. Und wer weiterhin gerne mit 
dem PKW verreist, der findet im 
modernen FordStore auch weitere 
spannende Modelle.
Autohaus Graf Hardenberg GmbH
Rheinstraße 108
76185 Karlsruhe
Tel. 0721 – 565 90-0
Fax 0721 – 565 90-90
http://www.grafhardenberg.de

DIE FORD 
UMWELT  
BONUS 

GARANTIE

Beispielfoto eines Fahrzeuges der Baureihe. Die Ausstattungsmerkmale des abgebildeten Fahrzeuges 
sind nicht Bestandteil des Angebotes. *Angebot der Ford-Werke GmbH für Privat- und Gewerbekun-
den. Bestellen Sie bis zum 29.07.2022 – solange der Vorrat reicht – einen Ford Kuga Plug-in-Hybrid in 
Ihrer Wunschausstattung. Wenn Sie nachweislich den staatlichen Umweltbonus nicht erhalten, weil 
die Lieferung des Fahrzeugs herstellerseitig so spät erfolgt ist, dass eine fristgerechte Zulassung und 
Antragstellung in 2022 unmöglich war, übernehmen wir die Innovationsprämie. Dies gilt nur, sofern 
die Voraussetzungen für den Erhalt des staatlichen Umweltbonus im Übrigen gegeben waren (mehr 
Informationen unter www.bafa.de). **Seit dem 1. September 2017 werden bestimmte Neuwagen nach 
dem weltweit harmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge (World-
wide Harmonised Light Vehicles Test Procedure, WLTP), einem neuen, realistischeren Prüfverfahren 
zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen, typgenehmigt. Seit dem 1. Septem-
ber 2018 hat das WLTP den neuen europäischen Fahrzyklus (NEFZ), das bisherige Prüfverfahren, er-
setzt. Wegen der realistischeren Prüfbedingungen sind die nach dem WLTP gemessenen Kraftstoff-
verbrauchs- und CO2-Emissionswerte in vielen Fällen höher als die nach dem NEFZ gemessenen. 
Die angegebenen Werte dieses Fahrzeugtyps wurden anhand des neuen WLTP-Testzyklus ermittelt. 
***Maximale Reichweite gemäß Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure (WLTP) bei 
voll aufgeladener Batterie. Die tatsächliche Reichweite kann aufgrund unterschiedlicher Faktoren 
(Wetterbedingungen, Fahrverhalten, Fahrzeugzustand, Alter der Lithium-Ionen-Batterie) variieren. 
1Ein km-Leasing-Angebot für Privatkunden der Ford Bank GmbH, Henry-Ford-Str. 1, 50735 Köln. Das 
Angebot gilt für noch nicht zugelassene, berechtigte Ford PKW-Neufahrzeuge und stellt das repräsen-
tative Beispiel nach § 6a Preisangabenverordnung dar. Ist der Leasingnehmer Verbraucher, besteht 
nach Vertragsschluss ein Widerrufsrecht. 2Gilt für einen Ford Kuga PHEV Cool & Connect 2,5-l-Du-
ratec (PHEV) 165 kW (225 PS), Stufenloses Automatikgetriebe (CVT), Start-Stopp-System, Euro 6d-
ISC-FCM. 3Summe aus Leasing-Sonderzahlung und mtl. Leasingraten. Zzgl. bei Vertragsablauf ggf. 
Mehr- oder Minderkilometer sowie ggf. Ausgleichsbeträge für etwaigen übermäßigen Fzg.-Verschleiß; 
Mehrkilometer 0,09 €/km, Minderkilometer 0,05 €/km (5.000 Mehr- oder Minderkilometer bleiben 
berechnungsfrei). Die Überführungskosten brutto 990,-€ werden separat in Rechnung gestellt.

Verbrauchswerte nach WLTP**: Kuga PHEV: Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 1,3 l/100 km; 
Stromverbrauch (kombiniert): 15,6 kWh/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 29 g/km;  
elektrische Reichweite (bei voller Batterie): bis zu 64 km***

FORD KUGA PHEV  
COOL & CONNECT   
Ford Navigationssystem inkl.  
Ford SYNC 3, FordPass Connect 
zusätzlich mit Live-Traffic- 
Verkehrsinformation, MyKey-
Schlüsselsystem (individuell 
programmierbarer Zweitschlüssel), 
Nebelscheinwerfer, Park-Pilot- 
System vorn und hinten 
 
36 monatl. Leasingraten von 

€ 289,-1,2 

Anschaffungspreis 
(ohne Überführungskosten)     36.740,- € 
Leasing-Sonderzahlung             4.500,- € 
Nettodarlehensbetrag                36.740,- € 
Laufzeit                36 Monate 
Gesamtlaufleistung               30.000 km 
Sollzinssatz p. a. (fest)               2,49 % 
Effektiver Jahreszins                     2,52 % 
Voraussichtlicher 
Gesamtbetrag ³               14.904,- € 
Finanzleasingrate                289,- €

www.grafhardenberg.de

Rheinstraße 108 
76185 Karlsruhe 
Tel. 0721 56590 0

FordStore 
AUTOHAUS  
GRAF HARDENBERG GMBH

Jetzt Ford Kuga Plug-in Hybrid bestellen,
2022 einsteigen & Umweltbonus sichern.*
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Wenn auf einmal die Sonne

nicht mehr scheint ...

Ein gutes Gefühl,

sich im Trauerfall

verlassen zu können. 

Billigheim • Marktstr. 49  

Tel: 06349 - 99 450

www.pfister-bestattungen.de    

Herxheim • Am Niederteich 25

Tel: 07276 - 81 55 BESTATTUNGEN

TRAUERBEGLEITUNG

 

Coolfix 
Klimaanlagen    Beratung & Verkauf 

67363 Lustadt, Paul Münch Straße 4a 

 Internet: www.coolfix-klima.de 
Kontakt: info@coolfix-klima.de 
Tel. 06347 - 973381 

Wir sorgen ganzjährig für ein angenehmes Raumklima 

www.hinkelbein-baumpflege.de

Tel: 0 63 47 / 60 80 830 · Mobil: 01 71 / 21 42 318 · Untere Hauptstr. 30 · 67363 Lustadt

Sascha Hinkelbein
Forstwirt

Baumfällungen
Wurzelstockfräsung
Sicher & schnell, speziell 
ausgebildete Baumkletterer, 
Hebebühne verfügbar,
eigener Häcksler.

Unverbindliche Beratung vor Ort!

Hinkelbein
Baumpflege

Gerüstbau  
Schmitt

Inh. Christian Zeiss 
Mobil: 0172 / 69 64 317 
Haydnstr. 10 - Rülzheim

kontakt@geruestbau-schmitt.de

Anzeige aufgeben: anzeigen@wittich-foehren.de


